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7:oJ~~ !9!~ 0000 000000 Über die Regelung der Flurver­
fassung (Flurverfassungs-Landesgesetz)o

Der Lm1dtag hat in Ausführung des Flurverfassungs­
Grundsatzgesetzes 1951, BGBloNro103, in der Fassung des
Gesetzes BGBloNro78/1967, gemäß Arto 12 Absa 1 Ziffo 5 Bo-VGo,
in Ansehung der Bestimmungen des § 6 Abs 0 2, des zvleiten
Satzes des § 17 Abso 1 und t 45 Abso 3 jedoch gemäß Arto 15
Abso 1 Bo-VGo beschlossen:

Io HAU P T S T Ü C K

10 Abschnitt

Zusammenlegung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke

Ziele und Aufgaben der Zusammenlegung

§ 1

(1) Im Interesse der Schaffung und Erhaltung einer
leistungsfähigen Landwirtschaft sind die Besitz-, BenÜtzungs­
und Bewirtschaftsungsverhältnisse im ländlichen Lebens- und
Wirtschaftsraum durch Neueinteilung und Erschließung des land­
und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes sowie Ordnung c1er recht­
lichen und wirtschaftlichen Grundlagen der land- und forst­
l'lirtschaftlichen Betriebe nach zeitgemäßen volks- und betriebs­
wirtschaftlichen Gesichtspunkten im vIege eines Zusammenlegungs­
verfahrens nach Maßgabe rl.ie folgenden Bestimmungen zu verbessern
oder neu zu gestalteno

(2) Zur Erreichung dieser Ziele sind in erstor Linie
die Nachteile abzuwenden, zu mildern oder zu beheben, die ver­
ursacht werden "durch:
10 Mängel der Agrarstruktur (wie zum Beispiel zersplitterter

Grundbesitz, ganz oder teilweise eingeschlossene Grundstücke,
ungünstige Grundstücksformen, unwirtschaftliche Betriebsgrößen,
beengte Orts- und Hoflage, unzulängliche Verkehrserschließung,
ungünstige Geländeformen, ungÜlls'tige vJasserverhältnisse) oder
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2. Maßnahmen im allgemeinen öffentlichen Interesse- (wie zum
Beispiel Errichtung, Änderung oder Auflassung von'Eisen­
bahnen, straßen und Wegen, Wasserläufen, Wasserversorgungs-,
Energieversorgungs- oder Abwasse·ranlagen, Hochwasser- oder
Wildbachschutzbauten).

(3) Land- oder forstwirtschaftliehe Grundstücke'im
Sinne dieses· Gesetzes sind Grundstücke, die im Rahmen eines
land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes der Erzeugung v.n
Pflanzen, ihrer Bringung oder ihrer Verwertung dienen ein­
schließlich der Wohn- und Wirtschaftsgebäude samt Hofräumen,
sowie Grundstücke, die ohne erheblichen Aufwand diesen Zwecken
zugeführt werden können.

Zusammenlegungsgebiet

§ 2

(1) Das Zusammenlegungsgebiet hat sich auf eine oder
mehrere Katastralgemeinden oder auf Teile hievon -zu erstrecken.
Es ist unter Bedachtnahme auf örtliche oqer wirtschaftliche
Zusammenhänge so zu begrenzen, daß durch das Verfahren die
Ziele der Zusammenlegung im Sinne der Bestimmung des § 1
möglichst vollkommen erreicht werden können.

(2) Gegenstand der Zusammenlegung sind alle· im Zusam­
menlegungsgebiet liegenden Grundstücke (einbez.gene Grund­
stücke).
Diese gliedern sich in Grundstücke,
a) die der Zusammenlegung unterzogen werd~n-, das sind Grundstücke,

deren Eigentümern ein Abfindungsanspruch erwächst (§ 20
I

Abs. 1);

b) die nur für gemeinsame Anlagen oder für Grenzänderungen in

Anspruch genommen werden können (§ 20 Abs. 7).

Einleitung des Verfahrens

§ 3

(1) Das Verfahren ist von Amts wegen mit Verordnung
einzuleiten. Vor Einleitung des Verfahrens sind die zuständige
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Berghauptmannschaft, das Militärkoomando Burgenland und die
Landwirtschaftskammer für das Burgenland zu hören.

(2) In der Verordnung istq.as Zusammenlegungsgebiet
entweder durch Angabe der Begrenzungen oder sämtlicher Grund­
stücke festzulegen.

(3) Das Zusammenlegungsgebiet hat aus ganzen Grund­
stücken zu bestehen" .

Nachträgliche Einbeziehung oder Ausscheidung von Grundstücken

§ 4

(1) Während des Verfahrens können von Amts wegen mit
Bescheid Grundstücke in das Zusammenlegungsgebiet einbezogen
werden, wenn dies für die Herstellung gemeinsamer Anlagen
oder zur Erzielung einer zweckmäßigen Flureinteilung erforder­
lich ist.

(2) Desgleichen können aus dem Zusammenlegungsgebiet
I ..

Grundstücke mit Bescheid ausgeschieden werden, seweit es zur
Erreichung der Verfahrensziele zweckmäßig ist.

(3) Gegen einen Bescheid nach Abs. 1 und 2 ist eine
abgesonderte Berufung nicht zulässig.

Einstellung des Verfahrens

§ 5

Treten im Laufe des Verfahrens Umstände ein, die eine
dem Gesetz entsprechende Zusammenl~gung beeinträchtigen, kann
die Agra~behörde mit Verordnung das Verfahren aussetzen oder

ganz einstellen.

Eigentumsbeschränkungen

§ 6

(1) In der Veror~nung gemäß § 3 können, soweit hie­
durch nicht Bergbauzwecken dienende Grundstücke oder bestehende
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Gewinnung,sberechtigungen berührt werden, für einbezogene Grund­
stücke" nachstehende Eigentumsbeschränkungen verfügt werden:
a) Die Benützungsart der Grundstücke darf nur mit Bewilligung

der Agrarbepörde geändert werden;
b) Brunnen, Gräben und de~gleichen dürfen nur mit Bewilligung

der Agrarbehörde neu errichtet, wiederhergestellt, wesent­
lich verändert oder entfernt werden.

Diese Bewilligung ,ist zu versagen, wenn das Vorhaben den
Zusammenlegungserfolg beeinträchtigen könnte; solange sie
nicht vvrliegt, leidet eine nach anderen landesrechtlichen
Vorschriften erteilte Bewilligung (Zustimmung) an einem mit
Nichtigkeit bedrohten Fehler (§ 68 Abs. 4 lit. d des Allge­
meinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950, BGBl.Nr. 172).

(2) Bei landesgesetzlich geregelten Angelegenheiten,
die in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden fallen (Bau­
werke, Einfriedungen, Wege und dergleichen), ist vor Erteilung
einer Bewilligung die Agrarbehörde zu hören. Für die Versagung

der B.e",illigU:ng gil tAbs. 1 sinngemäß.
(3) Sind entgegen den gemäß Abs. 1 verfUgten Beschrän­

kungen auf Grundstüoken Änderungen vorge~ommen oder Anlagen
ern~chtet worden, so haben sie im Verfahren unberücksichtigt
zu bleiben. Hindern sie die Zusammenlegung, so ist die Wieder­
herstellung des früheren Zustandes innerhalb angemessener, von
der Agrarbehörde zu bestimmender Frist (§ 59 Abs. 2 des All­
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950) zu verfügen.

(4) Die Organe der Agrarbehörde und die von ihr
ermächtigten Personen sind berechtigt, insoweit es sich als
notwendig erweist, zur Vorbereitung und Durchführung eines
Zusammenlegungsverfahrens

a) jedes Grundstuck mit Ausnahme der darauf befindlichen
Gebäude zu betreten und zu befahren und

b) darauf die erforderlichen Arbeiten vorzunehmen, insbesondere
Zeichen und Markierungen anzubringen und die Arbeit hindernde
Bäume, Sträucher und Pflanzen zu stutzen oder zu beseitigen.

Bei militärisch genutzten Liegenschaften ist auf militärische
Interessen Bedacht zu nehmen.

(5)" Die Ausführung der gemeinsamen Anlagen (§ 17) und
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Maßnahmen (§ 18) ist von den Grundeigentümern bereits vor der
vorläufigen Übernahme (§ 26) beziehungsweise vor Rechtskraft
des Zusammenlegungsplanes zu dulden, wenn es für den Zweck
des Verfahrens erforderlich ist.

(6) Soweit in den Fällen der Abs. 4 und ~ Schäden
verursacht werden, haben die Grundeigentümer, Pächter oder
Fruchtnießer gegenüber der Zusammenlegungsgemeinschaft
Anspruch auf Entschädigung.

(7) Die Ersatzansprüche sind bei sonstigem Verlust
binnen zwei Monaten nach dem Tag, an dem die Betroffenen von
dem Schaden Kenntnis erlangt haben, bei der Agrarbehörde
geltend zu machen.

Zusammenlegungsgemeinschaft

§ 7

( 1) Die Eigentümer der aer ZusamrnenlegLlng unter -
zogenen Grundstücke bilden die Zusammenlegungsgemein-

schaft. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes
und wird mit Verordnung begründet. Sie ist mit Verordnung auf­
zulösen, wenn sie ihre Aufg~ben erfüllt hat.

(2) Die Zusammenlegungsgemeinschaft hat im Auftrag
und unter Aufsicht der Agrarbehörde die ihr zurBesorgung zuge­
wiesenen Aufgaben und Maßnahmen durchzuführen, die sich aus
der Zusammenlegung ergeben. Sie hat insbesondere die hiefür
erforderlichen Sach-, Arbeits- und Geldaufwendungen zu leisten
und auf ihre Mitglieder im Verhältnis der Werte ihrer Grund­
abfindungen umzulegen.

Organe der Zusammenlegungsgemeinschaft

§ 8

(1) Die Organe der Zusammenlegungsgemeinschaft sind:

a) der Ausschuß;
b) der Obmann.
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(2) Dem Ausschuß gehören an:
a) die Bürgermeister der Gemeinden, in denen die der Zusammen­

legung unterzogenen Grundstücke liegen,
b) die von der Agrarbehörde festzusetzende Anzahl von Eigen­

tümern (Abs. 4 lit. a) der der Zusammenlegung unterzogenen
Grundstücke.

(3) Die Mitglieder des Ausschusses gemäß Abs. 2 lit.b
und die Ersatzmänner werden von den Eigentümern der der
Zusammenlegung unterzogenen Grundstücke aus ihrer Mitte
gewählt. Ein gewähltes Mitglied scheidet aus, wenn es nicht
oder nicht mehr Eigentümer eines der Zusammenlegung unter­
zogenen Grundstückes ist; an seine Stelle tritt der als näch­
ster gewählte Ersatzmann. Die Gültigkeit von Beschlüssen, an
denen das ausgeschiedene Mitglied mitgewirkt hat, bleibt hie­
von unb~rührt.

(4) Die Ausschußmitglieder nach Aba. 2 lit.b und die'
Ersatzmänner sind nach folgenden Grundsätzen zu wählen:
a) die Wahl ist mit der Verordnung über die Begründung der

Zusammenlegungsgemeinschaft auszuschreiben. In der Aus­
schreibung hat die Agrarbehörde die Zahl der Vdtglieder und
Ersatzmitglieder im Hinblick auf die Größe des Zusammen­
legungsgebietes und die Zahl der Grundeigentümer mit minde­
stens je vier und höchstens je zwölf festzusetzen;

b) in der Verordnung kann die Bildung von Wahlkörpern nach
Betriebsgrößen und Ortslagen vorgesehen werden; in diesem
Fall ist für jeden Wahlkörper die Anzahl der Ausschußmit­
glieder im Verhältnis zu den der Zusammenlegung unter­
zogenen Grundflächen und deren Eigentümern festzusetzen;

c) die Wahl ist von einem Organ der Agrarbehörde zu leiten;
d) jedem Mitglied der Zusammenlegungsgemeinschaft steht eine

Stimme zu; sind Wahlkörper vorgesehen, kann die Stimme nur
in einem Wahlkörper abgegeben werden;

e) als gewählt gelten jene Mitglieder (Ersa~zmitglieder), die
die m~isten Stimmen auf sich vereinigen; bei Stimmengleich­
heit entscheidet das Los.

(5) Die Agrarbehörde hat eine Neuwahl des Ausschusses
. auszuschreiben,
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a) wenn es die Mehrheit der Ausschußmitglieder verlangt oder
der Ausschuß funktionsunfähig wird;

b) wenn sich die Größe des Zusammenlegungsgebietes wesentlich
verändert hat.

§ 9

(1) Die Ausschußmitglieder haben unmittelbar nach

ihrer Wahl unter Leitung eines Organes der Agrarbehörde mit
einfacher Stimmenmehrheit den Obmann und dessen Stellvertreter
zu wählen; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(2) Dem Ausschuß obliegen:
a) die Beschlußfassung über alle Angelegenheiten, die gemäß

§ 7 Abs. 2 der Zusammenlegungsgemeinschaft zur Besorgung
zugewiesen werden;

b) die Beratung der Agrarbehörde bei der Durchführung des
Verfahrens in wirtschaftlichen Fragen, insbesondere bei
der Bewertung (§ 12), Neubewertung (§" 15 Abs. 1) und Nach­
bewertung (§ 23) der dem Verfahren unterzogenen Grundstücke,
bei der Ausarbeitung der Grundzüge der neuen Flureinteilung
und des Planes der gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen~

c) die Bestellung der zur Besorgung seiner Aufgaben allenfalls
erforderlichen Hilfskräfte (z.B. Kassier, Schriftführer).

(3) Der· Ausschuß wird zu einer Sitzung durch den
Obmann oder bei dessen Verhinderung durch den Stellvertreter
einberufen. Der Obmann oder sein Stellvertreter haben den Aus­

schuß innerhalb von acht Tagen einzuberufen, wenn es die
Agrarbehörde oder die Mehrheit der Ausschußmitglieder unter
Bekanntgabe·mindestens eines Tageserdnungspunktes verlangen.
Die Einberufung hat gegen Nachweis an die Mitglieder des Aus­
schusses unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich und
derart zu ergehen, daß sie spätestens drei Tage vor crer
Sitzung jedem Mitglied zukommt.

(4) Der AusSC4Uß ist beschlußfähig, wenn sämtliche
Mitglieder ordnungsgemäß zur Sitzung eingeladen wurden und
die Mehrheit der Mitglieder bei der Beschlußfassung anwesend _
ist.
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(5) Der Ausschuß beschließt mit einfacher Stimmen­
mehrheit. Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. Bei Stimmen­
gleichheit entscheidet die Stimme des Obmannes. Der Obmann hat
die Beschlüsse unverzüglich der Agrarbehörde mitzuteilen.

(6) Der Obmann führt bei den Ausschußsitzungen den
Vorsitz; er vellzieht die Beschlüsse und ve,rtritt die Zusammen­
legungsgemeinschaft nach außen. Zu allen Vertretungshandlungen,
durch die der Zusammenlegungsgemeinschaft Verbindlichkeiten
auferlegt werden, ist der Obmann nur gemeinsam mit se~nem

St~lvertreter ~~ugt.

·Aufsicht über die Zusammenlegungsgemeinschaft

§ 10

(1) Die Agrarbehörde hat unter Ausschluß des Rechts­
weges über Streitigkeiten zu entscheiden, die zwischen der
Zusammenlegungsgemeinschaft und ihren Mi tgliedern o'der zwisc.hen
den Mitgliedern untereinander aus dem Gemeinschaftsverhältnis
entstehen.

(2) Wenn die Zusammenlegungsgemeinschaft ihre Auf­
gaben vernachlässigt, ~at die Agrarbehörde nach vorheriger

- Androhung das Erforderliche auf Gefahr und Kosten der säumigen
Zusammenlegungsgemeinschaft zu veranlassen. Sie kann hiezu
einen geeigneten Sachwalter mit einzelnen .der allen Befugnis­
sen des Ausschusses und des Obmannes betrauen.

(3) Die Beschlüsse des Ausschusses bedürfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Agrarbehörde; diese gilt
als erteilt, wenn sie nicht binnen zweier Monate nach Mittei­
lung (§ 9 Abs. 5) versagt wird.

(4) Die Agrarbehörde hat Beschlüssen, die gegen gesetz­
liche Bestimmungen v~rst.ßen "der die aus wirtschaftlichen
Gründen unzweckmäßig sind, die Genehmigung zu versagen.

Feststellung des Besitzstandes

§ 11

(1) Die Agrarbehörde hat das Eigentum und die sonstigen
Rechtsverhältnisse an den Grundstücken auf Grund der Eintragun-
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gen im Grundbuch, das Ausmaß und die Lage der Grundstücke auf
Grund der Eintragungen und Darstellungen im Grundsteuer- oder
Grenzkataster sowie die Bergbauberechtigungen (Nutzungsrechte)
zu erheben und das Ergebnis unter Beiziehung der Parteien zu
überprüfen.

(2) Über das Ergebnis der gemäß Abs. 1 vorgenommenen
Erhebungen ist ein Bescheid (Besitzstandsausweis) zu erlassen.
In diesem sind, nach Eigentümern geordnet, die in die Zusammen­
legung einbezogenen Grundstücke unter Anführung der Katastral­

gemeinden, der Zahlen der Grundbuchseinlage~der Grundstücks­
nummern und des Ausmaßes der einzelnen Grundstücke auszuweisen.

(3) Der Besitzstandsausweis kann auch gemeinsam mit
dem Bewertungsplan (§ 14) oder dem Zusammenlegungsplan (§ 25)
erlassen werden.

Bewertung der Grundstücke

§ 12

(1) Die Bewertung der Grundstücke hat auf Grund über­
einstimmender, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendeT
Erklärungen der Parteien Jder im Wege der Ermittlung durch 01.e
Agrarbehörde unter Anhörung von Schätzmännern, "die mit den
örtlichen Verhältnissen vertraut sind, zu erfolgen. Die Anzahl
der Schätzmänner und ihrer" Ersatzmänner wird von der Agrar­
behörde bestimmt; diese werden nach Anhörung des Ausschusses
von "der Agrarbehörde bestellt und angelobt. Der amtlichen
Ermittlung können auch die Ergebnisse anderer amtlicher
Schätzungen zugrunde gelegt werden.

(2) Bei der amtlichen Bewertung landwirtschaftlicher

Grundstücke ist jedes Grundstück, bei verschiedener Beschaffen­
heit seiner Teile jeder Grundstücksteil, soweit in den folgende~

Absätzen nichts anderes bestimmt ist, nach dem Ertragswert zu
schätzen, das ist nach dem Nutzen, den es bei üblicher ordnungs­
gemäßer Bewirtschaftung jedem Besitzer ohne Rücksicht auf die
innere und äußere Verkehrslage nachhaltig gewähren kann.
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(3) Die amtliche Bewertung hat zu erfolgen:
a) durch AUfsteilung der der Bewertung' zugrunde zu legenden

Bonitätsklassen an Hand von Mustergründen;
b) durch die Einreihung der einzelnen Grundstücke .der Grund­

stücksteile'in die einzelnen Bonitätsklassen;
c) durch die Ermittlung des Vergleichswertes jeder einzelnen

Bonitätsklaese nach der Ertragsf'ähigkeit., Die Vergleichs­
werte der Bonitätsklassen sind in ganzen Zahlen auszudrücke~

die zueinander im selben Verhältnis stehen wie d~e Ertrags­
werte.

(4) Die-der Zusammenlegung unterzogenen Grundstücke
mit besonderem Wert (Abs. 5) sind nach dem Verkehrswert zu
schätzen, das ist nach dem Preis, der im gewöhnlichen Geschäfts­
verkehr nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke bei einer
Veräußerung ortsüblich zu erzielen wäreo Ungewöhnliche oder
persönliche Verhältnisse s.wie Wertänderungen, die durch die
Aussicht auf die Durchführung einer Zusammenlegung entstanden
sind, bleiben außer Betracht.

(5) Grundstücke mit besonderem Wert sind insbesondere
a) verbaute Grundstücke und Grundstücke, für deren Verbauung

eine baubehördliche Genehmigung vorliegt;
b) Grundflächen, die laut Flächenwidmungsplan der Verbauung

gewidmet sind oder, falls ein" solcher nicht vorliegt, auf
Grund ihrer natürlichen Beschaffenheit und ihrer Lage
innerhalb oder am Bande des verbauten Gebietes für die
Verbauung geeignet ,erscheinen;

c) an Wohn- und Wirtschaftsgebäude anschließende Hausgärten;
d) mit Mauerwerk oder Zäunen mit gemauertem Fundament einge­

friedete Gärten;
e) dem Gartenbau gewidmete Grundflächen;
f) für die Gewinnung von Steinen, Sand, Schotter oder Torf

gewidmete Grundflächen.
(6) Gesondert zu bewerten sind

a) vorübergehende Mehr- oder Minderwerte der Grundstücke,
insbesondere ein ungewöhnlich hoher oder durch Vernachläs­
sigung gesunkener Kulturzustand und sonstige vorübergehende
Nachteile, die eine Partei im Vergleich zu den übrigen
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wesentlich schwerer treffen;
b) Obstbäume, Edelweinstöcke, Beerensträucher, Hopfenstöcke

und dergleichen;
c) Gehölze, wie Uferbestockungen, Grenzbäume und Grenzgebüsche;
d) durch die Zusammenlegung nicht entbehrlich werdende, örtlich

gebundene Belastungen durch Wege- oder LeitungBrechte sowie
Einschränkungen durch Vorschriften des Natur- oder Denkmal­
schutzes und durch gesetzliche Anbaubeschränkungen;

e) andere Bestandteile von Grundstücken, insbesondere land­
wirtschaftliche Vorrichtungen, wie Heustadel, Zäune und
dergleichen, die sich ohne wesentliche Wertmi~derung von
diesen nicht trennen lassen.

(7) Die Bewertung nach Abs. 4 ist nur v~rzunehmen,

wenn im Zuge der Neuordnung die betreffenden Grundstücke ganz
oder zum Teil einem anderen Eigentümer als Grundabfindung
zugewiesen werden.

Bewertung der Waldbe stände

§ 13

(1) Waldbestände auf Grundstücken, die nicht in Wald­
zusammenlegungsgebieten gemäß § 37 liegen, sind von Amts ·wegen
gesondert von Grund und Boden zu bewerten. Hiebei sind die
Bestimmungen des § 40 Aba. 1 sinngemäß anzuwenden.'

(2) Die Bestände sind in Geld abzulösen. § 22 Abs. 3
gilt sinngemäß. In begründeten Fällen kann die Agrarbehörde
an Stelle der Geldablösung eine Schlägerung anordnen.

Bewertungaplan

§ 14

(1) Über die Ergebnisse der Bewertung ist ein Bescheid
(Bewertungsplan)zu erlassen.

(2) Dieser besteht aus:
a) einer planlichen Darstellung (Bewertungsmappe);
b) einer Zusammenstellung der Bewertungsgrundlagen gemäß

§ 12 Abs. 3;
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c) einer nach Eigentümern geordneten Zusammenstellung der der
Zusammenlegung unterzogenen Grundstücke unter AnführlUlg der
Katastralgemeinden, der Zahlen der Grundbuchs einlagen, der
Grundstücksnummern, ihrer Ausmaße sowie der Flächen dcr
einzelnen Bonitätsklassen und der Gesamtvergleichswerte
jedes Grundstückes.

(3) Gegen den Bewertungsplan steht den Parteien sowohl
hinsichtlich eigener als auch hinsichtlich fremder Grundstücke
die Berufung offen.

(4) Der Bewertungsplan kann auch gemeinsam mit dem
Besitzstandsausweis oder dem Zusammenlegungsplan erlassen
werden.

Neubewertungsplan

§ 15

(1) Treten Wertänderungen durch Elementarereignisse
nach der Bewertung, jedoch vor Übernahme der Abfindung ein,
so ist für die betreffenden Grundstücke von Amts wegen eine
Neubewertung durchzuführen. .

(2) Die Parteien kö.nnen innerhalb von zwei Monaten
nach Übernahme der Grundabfindungen Anträge auf Neubewertung .
wegen Wertverminderungen durch Elementarereignisse, die vor
der Übernahme entstanden sind, stellen.

(3) Das Ergebnis der Neubewertung ist in einem. den
Bewertungsplan abändernden Bescheid (Neubewertungsplan)
zusammenzufassen; hiefür gelten die Bestimmungen des § 14
sinngemäß.

Neuordnung

§ 16

(1) Gegenstand der Neuordnung des Zusammenlegungs­
gebietes ist die Festlegung der gemeinsamen Maßnahmen und
Anlagen, der neuen Flureinteilung sowie der dieser entsprechen­
den Eigentums- und sonstigen Rechtsverhältnisse. Die Agrar-
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behörde hat hiebei eine Gesamtlösung in rechtlicher und wirt­

schaftlicher Hinsicht anzustreben und die Bedingungen für eine
organische und geordnete Weiterentwicklung des Wirtschafts­
raumes sowie der Betriebe zu schaffen. Sie hat auf die Bestim­
mungen des § 1 Bedacht zu nehmen, die Intere~sen der Parteien
und der Allgemeinheit gegenseitig abzuwägen und zeitgemäße
betriebswirtschaftliehe Erkenntnisse zu berücksichtigen.

(2) Wenn es für die Durchführung des Zusammenlegungs­
verfahrens erforderlich ist, hat die Behörde auch Angelegen­
heiten, die in anderen Vorschriften der Bodenreform gerege~t

sind, in das Zusammenlegungsverfahren von Amts wegen einzube­
ziehen und nach Maßgabe der hiefür bestehenden besonderen
materiellrechtlichen Bestimmungen die erforderlichen Maßnahmen
in einem besonderen Bescheid oder im Zusammenlegungsplan zu.
verfügen. Ein Bescheid, womit die Einleitung eines derartigen
Verfahrens oder die Einbeziehung in das Zusammenlegungsverfah­
ren verfügt wird, ist nicht erforderlich.

Gemeinsame Anlagen

§ 17

(1) Im Zusammenlegungsgebiet sind die Anlagen zu er-.
richten, die zur zweckmäßigen Erschließung und Bewirtschaftung
der Abfindungs grundstücke notwendig sind oder sonst den Zweck
der Zusammenlegung fördern und einer Mehrheit von Parteien
~ienen, wie Wege, Brücken, Gräben, Entwässerungs-, Bewässerungs-,
Bedenschutzanlagen. Hiebei können - unbeschadet der Bestimmungen
des §88Abs. 4 lit. c und d - Gemeindestraßen und -wege und,
wenn allgemeine öffentliche Interessen nicht entgegenstehen,
auch andere bauliche Anlagen und Objekte, die in die Voll­
ziehung deslLandes fallen, umgestaltet, umgelegt oder aufge­
lassen werden.

(2) Der Grund für die gemeinsamen Anlagen ist von den
Parteien im Verhältnis der Werte ihrer G'rundabfindungen auf­
zubringen, soweit er - bei Einrechnung eines aus der Neuver­
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gemeinsame Anlagen oder durch Bodenwertänderungen nicht
gedeckt ist. Parteien, für die sich durch die gemeinsamen
Anlagen kein oder nur ein geringfügiger Vorteil ergibt, sind
von der Grundaufbringung und der Leistung von Kosten ganz
oder teilweise zu befreien.

(3) Durch gemeinsame Anlagen erzielte Bodenwertstei­
gerungen sind zur Deckung des Grundbedarfes im Sinne des § 20
Abs. 3 zu verwenden.

(4) Grundstücke, die k~ine land- und forstwirtschaft­
lichen Grundstücke sind, und HofsteIlen, können nach Maßgabe
der Bestimmungen des § 20 Abs., 7 für die Herstellung gemeinsamer
Anlagen in Anspruch genommen werden.

(5) Die Agrarbehörde hat über die gemeinsamen Anlagen
einen Entwurf zu erstellen und diesen mit dem Ausschuß der
Zusammenlegungsgemeinschaft hinsichtlich der Wirtschaftlich­
keit und Zweckmäßigkeit zu beraten und die allenfalls erforder­
lichen Bewilligungen der für die in § 88 Abs. 4 lit. c und d
angeführten Angelegenheiten zuständigen Behörden einzuholen.
Können Bergbauberechtigungen (Nutzungsrechte) berührt werden,
ist auch der Bergbauberechtigte (Nutzungsberechtigte) zu hören.

(6) Über das Ergebnis der Planung ist ein Bescheid
(Plan der gemeinsamen Anlagen) zu erlassen, der eine übersicht­
liche Darstellung der im Zusammenlegungsverfahren vorgesehenen
Anlagen zu enthalten hat.

(7) Die Errichtung der ,gemeinsamen Anlagen und ihre
Erhaltung bis zur Übergabe an die endgültigen Erhalter obliegt
der Zusammenlegungsgemeinschaft, doch kann sich diese mit
Zustimmun~ der Agrarbehörde anderer Personen bedienen. Die
Zustimmung ist zu versagen, wenn hiedurch eine erhebliche
Verzögerung oder eine untragbare Verteuerung eintreten würde.

(8) Die Agrarbehörde kann, wenn sie es für die .
Durchführung der Zusammenlegung als zweckmäßig erachtet, diesen
Plan zur Gänze oder zum Teil gemeinsam mit dem Besitzstands­
ausweis, Bewertungsplan.•der Zusammenlegungsplan erlassen.

(9) Gegen den Plan der gemeinsamen An~agen steht nur
der Zusammenlegungsgemeinschaft ein Berufungsrecht zu.
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(10) Wird die Erweiterung oder die Errichtung einer
gemeinsamen Anlage erst nach Erlassung eines Bescheides gemäß
Abs. 6 notwendig, so ist der hiefür erforderliche Grund gegen
angemessene Geldentschädigung von den nach der örtlichen Lage
in Frage kommenden Parteien nach Maßgabe der Bestimmungen des
§ 20 Abs. 7 abzutreten.

(11) Die Eigentumsverhältnisse an den gemeinsamen
Anl~gen sind im Zusammenlegungsplan zu regeln. Jene umgestal­
teten oder neu errichteten Anlagen, für die nach den gesetz­
lichen Vorschriften öffentlich-rechtliche Körperschaften zu
sorgen haben, sind diesen Körperschaften in das Eigentum zu .
übertragen. Die anderen gemeinsamen Anlagen sind, seweit sie
nicht von der Gemeinde übernommen werden, den für die Zeit ..
nach der Auflösung der Zusammenlegungsgemeinschar't zu bildenden
Erhaltungsgemeinschaften zuzuteilen.

(12) Die Erhaltungsgemeinschaft hat eigene Rechts­
persönlichkeit. Ihre Bildung und Auflösung erfolgt durch Ver­
ordnung. Die Verordnung über die Bildung der Erhaltungsgemein­
schaft hat die Satzung (Abs. 13) zu enthalten. .

(13) Die innere Einrichtung und die Tätigkeit der
Erhaltungsgemeinschaft ist durch Satzung zu regeln. Die Satzung
muß Gewähr dafür bieten, daß die Erhaltungsgemeinschaft ihren
Zweck erfüllen kann. Sie hat insbesondere Bestimmungen zu ent­
halten über:
1. den Namen, Sitz lind Zweck der Erhaltungsgemeinschaft;
2. die Rechte und Fflichten der Mitglieder;
3. die Organe, deren Bestellung und Aufgabenbereich;
4. das Ahstimmungsverhältnis bei der Beschlußfassung;
5. die Regelung ihrer Verbindlichkeiten und die Liquidierung

ihres Vermögens im Falle der Auflösung der Gemeinschaft.

(14) Die Organe der Erhaltungsgemeinschaft sind der
Obmann und die Vollversammlung. Die Angelegenheiten der
Erhaltungsgemeinschaft werden, soweit sie nicht auf Grund der
Satzung vom Obmann zu besorgen sind, durch Beschlußfassung
in der Vollversammlung der Mitglieder geordnet. Der Obmann
vollzieht die Besohlüsse der Vollversammlung, vertritt die
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Erhaltungsgemeinschaft nach außen und besorgt die laufenden
ordentlichen Verwaltungsgeschäfte.

(15) Die Agrarbehörde entscheidet über Streitigkeiten,
die zwischen der Erhaltungsgemeinschaftund ihren Mitgliedern
oder zwischen den Mitgliedern untereinander aus dem Mitglied­
schaftsverhältnis entstehen.

(16) Die Erhaltungsgemeinschaft ist aufzulösen, wenn
die Voraussetzungen ihrer Errichtung weggefallen sind.

Gemeinsame Maßnahmen

§ 18

Im Zusammenlegungsgebiet sind die bodenverbessernden,
gelände- oder landschaftsgestaltenden Maßnahmen, die zur
Hebung der Ertragsfähigkeit des Bodens oder der Qualität der
Bodenerzeugnisse oder zur besseren maschinellen Bearbeitung
der Abfindungsgrundstücke beitragen und hinsichtlich des Ver­
fahrenserfolges von gemeinschaftlichem Interesse sind, wie
Kultiv1erungen, Erdarbeiten und dergleichen, von der Agrar­
behörde nach Anhörung des Ausschusses der Zusammenlegungs­
gemeinschaft festzulegen und von der Zusammenlegungsgemein­
schaft durchzuführen. Die Bestimmungen des § 17 Abs. 5 finden
sinngemäß Anwendung.

Maßnahmen im allgemeinen öffentlichen Interesse

§ 19

( 1) Bei Durchführung von Maßnahmen im allgemeine'n
öffentlichen Interesse während eines Zusammenlegungsverfahrens
haben die Gebietskörperschaften und Unternehmen, denen zu
diesem Zwecke ein Enteignungsrecht zusteht, Grundflächen im
erforderlichen Ausmaß in das Zusammenlegungsverfahren einzu­
bringen. Sind diese Flächen nach ihrer Beschaffenheit oder
Lage nicht dazu geeignet, unmittelbar für die öffentlichen
Maßn~men verwendet zu werden, müssen sie jedenfalls als Grund­
abfindungen geeignet sein. Grundfl~chen, die außerhalb des
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Zusammenlegungsgebietes liegen, können für diese Zwecke nur
eingebracht werden, wenn die Voraussetzungen für eine nach­
trägliche Einbeziehung (§§ 1 und 4) verliegen~

(2) Können diese 'Gebietskörperschaften und Unternehmen
keinen oder zu wenig Grund in das Zusammenlegungsverfahren
einbringen, so können auf Grund ihres Begehrens di~se Grund­
flächen zur Gänze oder zum Teil im Verfahren aufgebracht werden~

sofern hiedurch die Gesetzmäßigkeit der Abfindung nicht beein­
trächtigt wird. Die Gebietskörperschaften und Unternehmen haben
der Zusammenlegungsgemeinschaft für den bereitgestellten Grund

.den Betrag zu bezah~en, den sie mit ihr vereinbart haben oder
den sie im Falle der Enteignung als Entschädigung zu zahlen
verpfiichtet wären.

(3) Die Gebietskörperschaften und ·Unternehmen haben
'jene Kosten des Zusammenlegungsverfahrens zu tragen, die not­
wendig sind, um die durch die Maßnahmen drohenden oder verur­
sachten Nachteile abzuwenden, zu mildern oder zu beheben.

Grundsätze der Abfindung

(1) Jede Partei hat Anspruch, nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen mit dem gemäß § 12 Aba. 2, ermittelten
Wert ihrer·dem Verfahren unterzegenen Grundstücke in Grund
und Boden abgefunden zu werden. Miteigentümern steht ein
gemeinsamer Abfindungsanspruch zu.

(2) Mit Zustimmung der Partei kann der Abfindungs~

anspruch ganz oder hinsichtlich bestimmter Grundstücke durch
eine Geldabfindung abgegolten werden, sofern die Personen,
denen an diesen Grundstücken Rechte aue persönlichen Dienst­
barkeiten, Ausgedings-, vcrbücherte Vorkaufs- oder Wiederkaufs­
rechte zustehen, gleichfalls damit. einverstanden sind.

(3) Der gemäß Aba. 2 anfallende Grund ist für gemein­
same Anlagen oder Maßnahmen im allgemeinen öffentlichen Inter­
esse zu verwenden. Er kann weiters für Grundzuteilungen gegen
Geldleistung herangezogen werden, wenn dadurch eine Verbes­
serung der Agrarstruktur eintritt und die beteilten Fersonen
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zustimmen.

(4) Die Zustimmungserklärungen nach Abs. 2 und 3
müssen sich auch auf 'die Höhe der Geldabfindungen und Geld­
leistungen beziehen und sind in einer Niederschrift fest zu­
halten.

(5) Die Abfindungsansprücne von Miteigentümern sind
im Verhältnis der Eigentumsanteile ganz oder teilweise aufzu­

teilen, wenn dies dem Zweck des Verfahrens dient, von minde­
stens einem Miteigentümer beantragt wird und die nach der Auf­
teilung entstehenden Grundstücke nicht unter das im Gesetz
über die Teilung von Grundstücken, LGBl.Nr. 56/33 in der
jeweils geltenden Fassung, festgelegte Mindestausmaß fallen.
Die Abfindungsansprüche mehrerer Parteien sind ganz oder teil­
weise zu einem gemeinsamen Abfindungsanspruch zu vereinen,
wenn dies dem Zweck des Verfahrens dient und von allen betrof­
fenen Parteien begehrt wird. An den Grundabfindungen ist im
Verhältnis der vereinigten Abfindungsansprüche Miteigentum
zu begründen.

(6) Materiell geteiltes Eigentum an'Gebäuden und
Bäumen ist aufzulösen, wenn dies mit den Zielen der Zusammen­
legung vereinbar ist und von allen Parteien begehrt wird.

(7) Grundstücke, die keine land- oder forstwirtschaft­
lichen Grundstücke sind, und Hofstellen, können nur mit Zustim­
mung ihrer Eigentümer der Zusammenlegung unterzogen werden.
Dienen Grundstqcke Bergbauzwecken oder würden bestehende Berg­
bauberechtigungen (Nut~ungsrechte) berührt werden, ist auch
die Zustimmung des Bergbauberechtigten (Nutzungsberechtigten)
erford,erlich. Sofern öffentliche Interessen, wie zum Beispiel
Belange der Landesverteidigung, der Bundes- und Landesstraßen,
der Eisenbahnen, der Energieversorgung, des Bergbaues, der
Luft- und Schiffahrt, der Forstwirtschaft oder der Wasserwirt­
schaft nicht entgegenstehen, können solche Grundstücke . ,:,
ohne Zustimmung ihrer ~igentümer im notwendigen Ausmaß für
Grenzänderungen und für die Herstellung gemeinsamer Anlagen
in Anspruch genommen werden. Sofern der Flächenverlust nicht
durch Zuteilung einer Ersatzfläche ausgeglichen werden kann,
ist eine Geldentschädigung in der Höhe des Verkehrswertes der
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in Anspruch genemmenen Grundstücke zu gewähren. Ersatzfläche
und Geldentschädigung treten hinsichtlich aller Rechtsbezie­
hungen zu dritten Personen an die Stelle der in Anspruch
genommenen Flächen.

(8) Die Vorschriften, wonach die Gültigkeit von Ver­
trägen und Rechtshandlungen durch die Aufnahme eines Notariats­
aktes bedingt ist, bleiben unberührt.

§ 21

(1) Für die Bemessung der Grundabfindung und Ermitt­
lung der Geldausgleichung (Abs. 2) ist d8r Abfindungsanspruch
a) um die gemäß § 20 Abs. 2 bis 5 festgelegten Werte zu ver­

größern oder zu verkleinern und
b) um den Wert des gemäß § 17. Abs. 2 aufzubringenden Grund­

anteiles zu verringern, falls jener nicht durch einen Mehr­
wertzuschlag zum Wert der Abfindung in Rechnung gestellt
wird.

(2) Der Unterschied zwischen dem Abfindungsanspruch
nach Abs. 1 und dem Wert der Grund~bfindung darf nicht mehr
als fünf v.H. des Wertes des A~findungsanspruchesbetragen und
ist in Geld auszugleichen. Zusätzlich können Wertänderungen
nach § 15 in Geld ausgeglichen werden.

(3) Soweit es mit den Zielen der Zusammenlegung bei
Abwägung der Interessen aller Parteien untereinander vereinbar
ist, haben die Grundabfindungen aus Grundflächen_zu bestehen,
die möglichst groß, günstig geformt sowie ausreichend erschl.s­
sen sind und bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung ohne erheb­
liehe Änderung der Art und Einrichtung des Betriebes einen
größeren oder zumindest gleichen Betriebserfolg erwarten
lassen wie die alten Grundstücke. Grundabfindungen, die eine
vollständige Umstellung des Wirtschaftsbetriebes zur Folge
nätten, dürfen der Partei nur mit ihrer 'Zustimmung zugeteilt
werden.

(4) Dem bisherigen Eigentümer sind folgende Grund­
stücke, sofern sie nicht durch gleichwertige e~setzt werden

können, wieder zuzuweisen:
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a) Grundstücke mit besonderem Wert (§ 12 Abs. 5);

b) Grundstücke, die erheblichen Gefahr.en ausgesetzt sind;
c) Grundstücke gemäß § 2 Abs. 2 -lit. b.

§ 22

(1) Sofern zwischen den Parteien nichts anderes ver­
einbart wird, sind die im § 12 Abs. 6 genannten Gegenstände
und Verhältnisse in Geld auszugleichen, wobei folgendes zu
beachten ist:
a) der Eigentümer der im §' 12 Abs. 6 lit. bund c genannten

Gegenstände hat Anspruch auf Entschädigung im Ausmaß des
festgestellten Wertes. Wird kein Antrag auf Ausgleichung

gestellt, gehen diese Gegenstände entschädigungslos auf
den neuen Eigentümer über;

b) der Eigentümer der im § 12 Abs. 6 lit. c genannten Gegen­
- stände hat diese binnen angemessener, von der Agrarbehörde
festzusetzender Frist zu entfernen t widrigenfalls sie ent­
schädigungslos auf den nauen Eigentümer übergehen;

c) der neue Eigentümer hat die im § 12 Abs. 6 lit. b genannten
Gegenstände und die in lit. d angeführten Belastungen zu
übernehmen.

(2) Für n09h versetzbare, unveredelte, unfruchtbare
und überalterte Obstbäume, für verpflanzbare Edelweinstöcke,
Beerensträucher, Hopfenstöcke und dergleichen ist kein Geld­
ausgleich zu leisten. Der bisherige Eigentümer darf sie in
angemessener, von der Agrarbehörde festzusetzenden Frist,
entfernen.

(3) Für die Geldausgleiche gemäß Abs. 1 hat die
Zusammenlegungsgemeinschaft aufzukommen. Parteien, denen da­
durch Vorteile erwachsen, sind nach Maßgabe dieser Vorteile
zum Rückersatz der ausgelegten Beträge verpflichtet. Die
Zusammenlegungsgemeinschaft hat im Rahmen der gemeinsamen
Maßnahmen für die Beseitigung der Gegenstände zu sorgen,
welche der alte Eigentümer nicht entfernt hat und der neue
Eigentümer nicht übernehmen will.
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(4) Die Parteianträge nach Aba. 1 sind binnen zwei
Monaten nach dem angeordneten Zeitpunkt der Übernahme der
Grundabfindungen bei der Agrarbehörde zu stellen.

Errechnung der Abfindungen; Nachbewertung

§ 23

(1) Der Errechnung der Abfindungen sind die Ergebnisse
der Bewertung gemäß §§ 12 bis 14 zugrunde zu legen. Bodenwert­
änderungen infolge gemeinsamer Maßnahmen und Anlagen sind
durch eine Nachbewertung, die in sinngemäßer Anwendung des
§ 12 zu erfolgen hat t festzustellen. Soweit sie vor der Über­
nahme der Grundabfindungen eintreten, sind sie dem Wert der
Abfindungen einzurechnen, ansonsten gesondert in Geld auszu­
gleichen.

(2) Eine unvermeidbare~ besonders ungünstige Form
eines Abfindungsgrundstückes ist durch einen Wertabschlag zu
berücksichtigen, sofern der Eigentümer im alten Besitzstande
keine derart ungünstige Grundstücksferm hatte.

Anpassung der Geldausgl.eichungen

§ 24

Die auf dem Ertragswert beruhenden Vergleichswerte
der Geldausgleichungen sind durch Vervielfachung dem orts- .
üblichen Verkehrswert anzupassen.

Zusammenlegungsplan

§ 25

(1) Nach Absteckung der neuen Flureinteilung in der
Natur ist über das Ergebnis der Zusammenlegung ein Bescheid
(Zusammenlegungsplan) zu erlassen.

(2) Der Zusammenlegungsplan hat zu enthalten:
a) eine planliehe Darstellung der neuen Flureinteilung (Lage­

plan);
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b) eine nach Eigentümern geordnete Zusammenstellung der nauen
Grundstücke, der Geldabfindungen (§ 20 Abs. 2), der Geld­
leistungen (§ 20 Abs. 3), der Geldentschädigungen (§ 20

Abs. 7) und der Geldausgleichungen (§ 21 Aba. 2, § 23 Aba.1,
§ 24) unter Anführung der Abfindungsansprüche sowie der
Nummern der neuen Grundstücke, ihrer Ausmaße, Verg~eichs­

werte und Flächen der einzelnen Bonitätsklasaen (Abfindungs­
ausweis ) ;

c) eine Zusammenstellung der Teilabfindungen gemäß § 27 Aba. 3
und § 28, soweit sie nicht bereits im Abfindungsausweis
enthalten ist (Teilabfindungsausweis);

d) die Festlegung des Beitragsschlüssels für die g~meinsamen

Anlagen (§ 17 Abs. 2) und der Werte der von den einzelnen
Parteien hiefür aufzubringenden Grundanteile (Anteilsbe­
rechnung) ;

e) die Festlegung der sonstigen rechtlichen, wirtschaftlichen
und technischen, zur Neuordnung gehörenden Verhältnisse,
allfällige Verfügungen gemäß § 16 Abs. 2 sowie eine Darstel­
lung des Verfahrensganges (Haupturkunde).

(3) Ein rechtskräftiger Besitzstandsausweis (§ 11),
Bewertungsplan (§ 14) oder Plan der gemeinsamen Anlagen (§ 17)
sind dem Zusammenlegungsplan als Behelfe anzuschließen •

...'
Vorläufige Ubernahme

§ 26

(1) Wenn es die zweckmäßige Bewirtschaftung des
Zusammenlegungsgebietes erfordert, hat die Agrarbehörde,
sobald die neue Flureinteilung ermittelt und in der Natur
abgesteckt ist, nach Rechtskraft des Besitzstandsausweises,
des Bewertungsplanes und des Planes der gemeinsamen Anlagen
schon vor Erlassung des Zusammenlegungsplanes die vorläufige
Übernahme der Grundabfindungen sowie die Auszahlung v.rläufiger
Geldabfindungen und, soweit dies nicht schon auf Grund der
Bestimmungen der §§6Abs. 5 und 17 Abs. 8 geschehen ist,
die Durchführung der gemeinsamen Maßnahmen und die Errichtung
~er gemeinsamen Anlagen unter der Voraussetzung anzuordnen,
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daß sich nicht mehr als die Hälfte der Parteien, denen Grund­
abfindungen zugeteilt werden, durch ausdrückliche Erklärung
vor der Agrarbehörde binnen 8 Tagen nach Verständigung der
erfolgten Abstec'kung der Grundabfindungen gegen die vorläufige
Übernahme ausspricht. Die vorläufige Übernahme kann auf Teile
des Zusammenlegungsgebietes beschränkt werden.

(2) die Grundabfindungen sind den Parteien auf Wunsch
an Hand eines Lageplanes oder in der Natur vorzuweisen.

(3) Mit der Anordnung der vorläufigen Übernahme geht
das Eigentum an den Grundabfindungen auf die Übernehmer unter
der auflösenden Bedingung über, daß es mit der Rechtskraft
eines Bescheides erlischt, der die Grundabfindung ~der Teile
daven einer anderen Partei zuweist. Im Falle des Eintrittes
der auflösenden Bedingung hat der weichende Eigentümer für
seine Aufwendungen gegenüber dem Übernehmer die Rechtsstellung
eines redlichen Besitzers (§§ 331 und 332 des Allgemeinen
Bürgerlichen Gesetzbuches).

(4) Den Übergang in die neue Flureinteilung hat die.
Agrarbehörde durch Überleitungsbestimmungen im Sinne des § 102

zu regeln.
(5) Gegen die Anordnungen im Sinne des Abs. 1 ist

eine Berufung nicht zulässig.

Rechtliche Beziehungen zu dritten Personen;
Teilabfindungen; Geldabfindungen

§ 27

(1) Das Eigentum an ften Grundabfindungen geht, sofern
eine vorläufige Übernahme nicht angeordnet wurde, mit der
Rechtskraft des Zusammenlegungsplanes auf die Übernehmer über.
Den Eigentümern der alten Grundstücke steht jedoch das Recht
zu deren Nutzung noch bis zu jenem Zeitpunkt zu, den die
Asrarbehörde unter Bedachtnahme auf eine geordnete Überleitung
in die neue Flureinteilung in den die Übernahme der Grundab­
f1ndungen regelnden Überleitungsbestimmungen (§ 102) festzu­
legen hat.
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(2) Die Grund- und Geldabfindungen sewie die Geld­
ausgleiche treten hinsichtlich aller Rechtsbeziehungen zu
dritten Personen an die Stelle der alten Grundstücke, scweit
nichts anderes gesetzlich bestimmt oder mit diesen dritten
Personen vereinbart ist.

(3) Für verschieden belastete alte Grundstücke des­
selben Eigentümers hat die Agrarbehörde, soweit dies zur
Wahrung der auf die Grundabfindung übergehenden Rechtsbezie­
hungen erforderlich ist, an deren Stelle tretende Teilabfin­
dungen festzustellen.

(4) Geldabfindungen sind auf Anordnung der Agrar­
behörde von der Zusammenlegungsgemeinsqhaft auszuzahlen, wenn
die aus den öffentlichen Büchern ersichtlichen Rechte dritter
Personen unbestritten sind und die Buchberechtigten zustimmen.
Anderenfalls ist die Geldabfindung von der Zusammenlegungs­
gemeinschaft auf Anordnung.der Agrarbehörde bei dem nach der
Lage des Grundstückes zuständigen Bezirksgericht zu erlegen,
das den erlegten Betrag in sinngemäßer Anwendung der Bestim­
mungen der Exekutionsordnung über die Verteilung des bei einer
Zwangsversteigerung erzielten Meistbotes zu verteilen hat.

Grunddienstbarkeiten, Reall~sten, Baurechte und
sonstige Belastungen

§ 28

(1) Grunddienstbarkeiten und Reallasten, die sich
auf einen der in § 480 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz­
buches genannten Titel gründen, erlöschen mit Ausnahme der
Ausgedinge ohne Entschädigung. Sie sind jedoch von der Agrar­
behörde ausdrücklich aufrecht zu halten "der neu zu begründen,
wenn sie im öffentlichen Interesse oder aus wirtschaftlichen
Gründen netwendig sind.

(2) Sonstige Belastungen und Eigentumsbeschränkungen
bleiben aufrecht.

(3) Baurechte und andere aufrecht bleibende, lage­
gebundene Belastungen und Eigentumsbeschränkungen gehen auf
jene Abfindungsgrundstücke über, die nach ihrer Lage den
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Grundstücken entsprechen, an denen sie bestanden·haben.
(4) Die ~litgliedschaft an einer Realgemeinschaft

(Wassergenossenschaft, Bringungsgemeinschaft und dergleichen)
geht auf die Eigentümer derjenigen Abfindungsgrundstücke über,
deren Lage den alten Grundstücken entspricht, an die die Mit­
gliedschaft gebunden war.

(5) Bergbauberechtigungen (Nutzungsrechte) ~erden

durch die vorliegenden Regelungen nicht berührt.

Facht- und Mietverhältnisse

§ 29

(1) Bei Pachtverhältnissen hat die Agrarbehörde
mangels einer bestehenden Vereinbarung auf Antrag des Pächters
oder Verpächters im Hinblick auf die Bestimmungen des § 21
Abs. 3 mit Bescheid festzustellen, welche Grundabfindungen
an die Stelle der bisherigen Pachtgrundstücke treten.

(2) Gegen einen solchen Bescheid ist keine Berufung
zulässig. Der Pächter kann jedoch innerhalb einer Frist von
drei Monaten nach Zustellung des Bescheides das Pachtverhältnis
kündigen. Das Pachtverhältnis endet in diesem Fall, wenn
nichts anderes vereinbart wird, mit dem laufenden Facht jahre,
jedoc~ frühestens drei Monate nach Kündigung. Ein Anspruch
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Ausführung des Zusammenlegungsplanes und
Abschluß des Verfahrens

§ 30

(1) Nach" 'Rechtskraft des Zusammenlegungsplanes hat
die Agrarbehörde, sofern dies noch nicht geschehen ist, die
Durchführung der gemeinsamen Maßnahmen und die Errichtung der
gemeinsa~en Anlagen, die Übernahme der Grundabfindungen , die
Auszahlung der Geldabfindungen sowie die Durchführung der
Geldausgleichungen nach Maßgabe des § 24 anzuordnen, alle
Arbeiten einschließlich der Vermarkung der Grundabfindungen

\

zu vollenden und die Richtigstellung des ,Grundbuches sowie
des Grund.steuer- oder Grenzkataaters zu veranlassen.

(2) Gegen Anordnungen im Sinne des Abs. 1 ist eine
Berufung nicht zulässig.

(3) Nach Vollzug des rechtskräftigen Zusammenlegungs­
planes einschließlich der Richtigstellung oder Neuanlegung
des Grundbuches und des Katasters ist das Zusammenlegungs­
verfahren mit Verordnung abzuschließeno

Zusammenlegungsplan der Parteien

§ 31

(1) Die Agrarbehörde kann dem Verfahren ausnahmsweise
auch einen von den Grundeigentümern auf ihre Kosten vorberei­
teten Zusammenlegungsplan zugrunde legen.

(2) Läßt sich nach den Umständen das Zustandekommen
einer solch~n Zusammenlegung gewärtigen, kann die Agrarbehörde
den Antragstellern und deren Bevo]llliäohtigt~~ auf ihr Ansuchen
f~ eine diesen Umständ~n angemessene Zeitdauer eine Er­
mächt1igung im Sinne des § 6 /~bs .. 4 erteilen.

(3) Der von den Grundeigentümern vorbereitete Zusam-
menlegungsplan hat neben den im § 25 Abs. 2 angeführten Bestand­
teilen das Zusammenlegungsgebiet (§ 2)~u bezeichnen und einen
Besitzstandsausweis, einen Bewertungsplan und einen Plan der
"gemeinsamen Anlagen zu enthalten.
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(4) Entspricht der vorgelegte Zusammenlegungsplan
nicht den Bestimmungen des Abs. 3 oder ist ~r nicht geeignet,
die Ziele des § 1 zu erreichen, hat die Agrarbehörde den Plan
abzuweisen und den .Antragstellern die Vorlage eines verbesserten
Planes anheimzustellen.

(5) Im anderen Fall hat die Agrarbehörde das Verfahren
mit Verordnung (§ 3) einzuleiten und die Auflage des Zusammen­
legungsplanes anzuordnen. Die übrigen Bestimmungen über die
Zusammenlegung sind sinngemäß anzuwenden.

2. Abschnitt

Zusammenlegung von Weingärten

§ 32

Auf die Weingartenzusammenlegung finden die Bestim­
mungen des 1. Abschnittes nach Maßgabe der folgenden Sonder­
vorschriften sinngemäß Anwendung.

Zusammenlegungsgebiet

§ 33

Das Zusammenlegungsgebiet hat sich unter Bedacht­
nahme auf die Bestimmungen des § 2 auf einen oder mehrere vor­
wiegend dem Weinbau dienende Riede oder. Teile hievon zu er­
strecken.

Bewertung

§ 34

(1) Der Bewertung der Weingartenböden und der für
Weinkulturen geeigneten Flächen ist die Annahme zugrunde zu
legen, daß sie ausschließlich dem Weinbau dienen.

(2) Alle anderen Grundflächen sind nach den allge­
meinen Bestimmungen des § 12 Abs. 2, 3 und 4 zu bewerten.
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(3) Die Rebanlagen sind nach dem Ertragswert unter
Bedachtnahme auf Art, Beschaffenheit und Alter von der Agrar­
behörde unter Anhörung von mit den örtlichen Verhältnissen
vertrauten Schätzmänncrn zu bewerten.

Abfindungsanspruch

§ 35

(1) Jeder Partei gebührt außer dem ihr gemäß §§ 20 ff.
zustehenden Anspruch der Ersatz ihrer Rebanlagen (§ 34 Abs. 3).
Der Ersatz hat durch Zuweisung von Grundabfindungen mit Reb­
anlagen zu erfolgen, die möglichst den der Zusammenlegung unter­
zogenen Rebanlagen hinsichtlich Wert, Art, Be§Chaffenheit und
Alter gleichen, soweit dies tunlich und mit de~ Zielen des Ver­
fahrens vereinbar ist, ansonsten durch Geldausgleichung.

(2) Ein Fehlbetrag bei der Geldausgle'ichung, der
durch die zur Erreichung des Verfahrenszieles erforderlichen
Rodungen von Weingärten entsteht, ist von der Zusammenlegungs­
gemeinschaft gemäß § 22 Abs. 3 auf ihre Mitglieder umzulegen.

3. Abschnitt

Zusammenlegung von Waldgrundstücken

§ 36

Auf die Waldzusammenlegung finden die Bestimmungen

des 1. Abschnittes nach Maßgabe der folgenden Sondervorschrif­
ten sinngemäß Anwendung.

Zusammenlegungsgebiet

§ 37

Das Zus~mmenlegungsgebiet hat überwiegend aus Wald­
'grundstücken im Sinne der forstrechtlichen Bestimmungen zu
bestehen.
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Nutzungsbeschränkungen

§ 38

Die Agrarbehörde kann zur Sicherung einer ordnungs­
gemäßen Bewertung der dem Verfahren unterzogenen Grundstücke
und zur Ermittlung der Abfindungen zeitlich begrenzte Nutzungs­
beschränkungen verfügen. Ausnahmen von verfügten Nutzungsbe­
schränkungen können nur aus wichtigen Gründen des Forstschutzes
bewilligt werden.

Feststellung des Besitzstandes

§ 39

Die Grundstückgrenzen sind, soweit ein Grenzkataster
noch nicht besteht und soweit es für die Durchführung des

Zusammenlegungsverfahrens erforderlich ist, im Einvernehmen
m,i t den Parteien, mangels eines' solchen v.n der Agrarbehörde
gemäß § 88 Abs. 2 festzustellen, anschließend zu vermessen
und in einem dem Besitzstandsausweis anzuschließenden Lage­
plan darzustellen. Die auf Grund dieser Vermessung ermittelten
Ausmaße sind dem weiteren Verfahren zugrunde zu legen.

Bewertung der Grundstücke

§ 40

(1) Die Bewertung der Waldgrundstücke besteht in der
Ermittlung des Waldwertes (Summe des Boden- und des Bestandes­
wertes). Sie hat im Wege der amtlichen Einschätzung ohne
Anhörung von Schätzmännern (§ 12 Abs. 1) nach den Grundsätzen
der Waldwertrechnung und der forstlichen Schätzungslehre zu
erfolgen.

(2) Alle übrigen Grundstücke sind nach dem Verkehrs­
wert zu schätzen.
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Gemeinsame Anlagen und Maßnahmen

§ 41

(1) Der Grund für die gemeinsamen Anlagen, soweit
er durch vorhandene gemeinsame Anlagen nicht gedeckt ist 9

sowie die Kosten der Durchführung der gemeinsamen Maßnahmen
und der Errichtung der gemeinsamen Anlggen sind mangels eines
Übereinkommens von den Parteien im Verhältnis der Vorteile
aufzubringen, die sich für ihre Abfindungen aus den genannten
Anlagen und Maßnahm~n ergeben.

(2) Vorschüsse zu den in Abs.1 genannten Leistungen,
die zu einem Zeitpunkt erforderlich werden, in dem die neue
Flureinteilung noch nicht feststeht, sind von den Parteien im
Verhältnis der Vorteile zu erbringen, die sich für ihre der
Waldzusammenlegung unterzogenen Grundstücke aus den genannten
Maßnahmen und Anlagen ergeben.

Abfindungsanspruch; Gesetzmäßigkeit der Abfindung

§ 42

(1) Der den Abfindungsanspruch einer Partei bestim­
mendeWert ihrer dem Verfahren unterzogenen Grundstücke (§ 20

Abs. 1) ist gemäß § 40 zu ermitteln.
(2) Das Flächenausmaß des Wirtschaftswaldes darf

durch das Zusammenlegungsverfahren nur mit Zustimmung der
Partei um mehr als 50 von Hundert geändert werden. Als Wirt­
schaftswald sind 'jene Waldflächen anzusehen, auf denen keine
besonderen forstrechtlichen Besch~änkungen lasten und die
nichtW'aldboden außer Ertrag sind.

(3) Die Wertausgleichungen gemäß § 21 Abs. 2 können
auch in Holz erfolgen.

4. Abschnitt

Flurbereinigung
§ 43

(1) An Stelle eines Zusammenlegungsverfahrens lann
ein Flurbereinigungsverfahren durchgeführt werden~ we~h dadurch
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a) die Besitz-, Benützungs- oder Bewirtschaftungsverhältnisse
in einem kleineren Gebiet oder bei einer kleineren Anzahl
land- oder forstwirtschaftlicher Betriebe .der lediglich
durch einzelne Maßnahmen verbessert oder neu gestaltet
werden oder

b) eine zweckmäßige Zwischenlösung bis zur späteren Durch­
führung eines Zusammenlegungsverfahrens erreicht wird.

(2) Ein Flurbereinigungsverfahren kann weiters durch­
geführt werden, um Maßnahmen, die auf Grund anderer gesetz­
licher Vorschriften der Bodenreform oder im allgemeinen öffent­
lichen Interesse getroffen werden, vorzubereiten, zu unter­
stützen oder deren nachteilige Folgen 'zu beseitigen.

Flurbereinigungsv~rfahren

§ 44

Im Flurbereinigungsverfahren sind die Bestimmungen
für die Zusammenlegung mit nachstehenden Abänderungen sinn­
gemäß anzuwenden.
1. Das Verfahren ist von Amts wegen mit Bescheid einzuleiten

und abzuschließen.
2. Im Einleitungsbescheid sind die Grundstücke oder Grund­

buchskörper, die der Flurbereinigung unterzogen werden,
zu bezeichnen.

3. Gegen die Einleitung des Verfahrens sowie gegen die nach­
trägliche Einbeziehung und Ausscheidung v.n Grundstücken
oder Grundbuchskörpern ist eine abgesonderte Berufung nicht
ZUlässig.

4. An Stelle der Zusammenlegungsgemeinschaft tritt die Flur­
bereinigungsgemeinschaft.

5. Die Flurbereinigungsgemeinschaft wird mit Bescheid g~gründet

und aufgelöst.
6. Die Wahl eines Ausschusses entfällt. An Stelle des Ausschus­

ses tritt die Vollversammlung der Mitglieder der Flurberei­
nigungsgemeinschaft.

7. Die gesonderte Erlassung des Besitzstandausweises, Bewer-
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tungsplanes oder Planes der gemeinsamen Anlagen kann ent­
fallen.

8. Über das Ergebnis der Flurbereinigung ist ein Bescheid
(Flurbereinigungsplan) zu erlassen.

Flurbereinigungsverträge und -übereinkommen

§ 45

(1) Dem Flurbereinigungsverfahren sind Verträge,. die
von den Parteien in verbücherungsfähiger Form abgeschlossen
wurden (Flurbereinigungsverträge), oder Parteienübereinkommen,
die von der Agrarbehörde in einer Niederschrift beurkundet
wurden (Flurbereinigungsübereinkommen), zugrunde zu legen,
wenn die Agrarbehörde bescheidmäßig feststellt, daß sie zur
Durchführung der Flurbereinigung erford~rlich sind. In einem
solchen Fall kann von der Erlassung der im Flurbereinigungs­
verfahren sonst vorgesehenen Bescheide Abstand genommen werden.

(2) Der Bescheid nach Abs. 1 ist nach Rechtskraft dem
für die Erhebung der ,Grunderwerbsteuer zuständigen Finanzamt
mitzuteilen. Die Agrarbehörde hat von Amts wegen die Durch­
führung der Flurbereinigungsübereinkommen im Grundbuch zu ver­
anlassen.

(3) Die Flurbereinigungsübereinkommen bedürfen keiner
auf Landesgesetzen beruhenden Genehmigungen.

(4) Bescheide nach Abs. 1, die den Bestimmungen des
§ 1 widersprechen, leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten
Fehler (§ 68 Abs. 4 lit. d AVG. 1950, BGBl.Nr. 172).
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11. HAU P T S T Ti C K

Ordnung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
an agrargemeinschaftlichen Grundstücken

1 • Abschnitt

Agrargemeinschaftliche Grundstücke; Agrargemeinschaften
Agrargemeinschaftliche Grundstücke

§ 46

(1) Agrargemeinschaftliche Grundstücke im Sinne des
Gesetzes sind jene, die von allen oder von gewissen MitgliedeIn
einer Gemeinde oder einer ~der mehrerer Gemeindeabteilungen,
Urbarialgemeinden oder ähnlicher Agrargemeinschaften kraft
ihrer persönlichen oder mit dem Eigentum verbundenen Mitglied­
schaft gemeinschaftlich genützt werden.

(2) Zu diesen Grundstücken sind, unbeschadet der
Rechte aus einer bereits vollendeten Ersitzung, ferner zu
~ählen:

a) Grundstücke, die einer gemeinschaftlichen Nutzung (Abs. 1)

früher unterlagen, inzwischen aber infolge physischer
Teilung in Einzelbesitz übergegangen sind, wenn die Teilung
in den öffentlichen Büchern noch nicht durchgeführt worden
ist;

b) Grundstücke, die sich zwar im Eirizelbesitz oder in Einzel­
nutzung befinden, aber in den öffentlichen Büchern als
Eigentum einer Agrargemeinschaft eingetragen sind;

c) Gemeindegut, das nach }~ßgabe des § 58 der Gemeindeordnung,
LGB1.Nr. 37/1965, oder des § 53 der Statuten für die Frei­
städte Eisenstadt und Rust, LGBl.Nr. 38/1965 und Nr. 39/1965,
einer gemeinschaftlichen Nutzung unterliegt.

(3) Dagegen gehören zu diesen Grundstücken nicht die
zum Stammvermögen der Gemeinde (des Gemeindeteiles) gehörigen
Grundstücke, die nicht unmittelbar vwn den ~emeindemitgliedern

benutzt, sondern ßurch Verpachtung oder auf andere Art zu­
gunsten des Gemeindevermögens verwertet werden.
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Agrargemeinschaften

§ 47

(1) Die Gesamtheit sowohl der jeweiligen Eigentümer
jener Liegenschaften, an deren Eigentum Anteilsrechte an
agrargemeinschaftlichen Grundstücken gebunden sind (Stammsitz­
liegenschaften), als auch jener Personen, denen persönliche
(walzende) Anteilsrechte zustehen, bildet eine Agrargemein­
schaft.

(2) Die Tätigkeit einer Agrargemeinschaft wird durch
Satzung geregelt, die durch die Agrarbehörde von Amts wegen
mit Verordnung zu erla~sen ist.

(3) Agrargemeinschaften sind Körperschaften öffent­
lichen Rechtes.

(4) Das Eigentum an den agrargemeinschaftlichen Grund­
stücken steht, sofern es sich nicht um Gemeindeeigentum (§ 46
Abs. 2 1it. c) handelt, der Agrargemeinschaft zu.

(5) Agrargemeinschaften können auch mit Verordnung
der Agrarbehörde gebildet werden, wenn die gemeinschaftliche
Nutzung der Grundstücke im allgemeinen volkswirtschaftlichen
Interesse oder im besonderen Interesse der Landeskultur liegt.

Satzungen; Kostenaufteilung

§ 48

(1) Die Satzungen der Agrargemeinschaft haben Bestim­
mungen zu enthalten über
a) Namen, Sitz und Zweck der Agrargemeinschaft;
b) die Mitgliedschaft und die Rechte und Pflichten der Mit­

glieder;
c) die Ermittlung der auf die einzelnen Mitglieder entfallenden

stimmen und die Art der Ausübun~ des Stimmrechtes;
d) die Ermittlung des Maßstabes für die Beiträge zur Agrar­

gemeinschaft und ihre Einhebung;
e) .die Organe, deren Zusammensetzung, Wahl, Beschlußfassung,

Funktionsdauer und Aufgabenbereich;
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f) jene Angelegenheiten, deren Beschlußfa.ssung einer agrar-
behördlichen Genehmigung bedarf;

g) die Verlautbarung und den Vollzug der Beschlüsse;
h) die Vertretung der Gemeinschaft nach außen;
i) die Vermögensverwaltung, den Jahresvoranschlag und die

Rechnungsprüfung.
j) die Anstellung von Personal;
k) die behördiiche Aufsicht.

(2) Soweit die Kosten, die der ~grargemeinschaft aus
der Erfüllung inrer Aufgaben erwachsen, nicht anderweitig
gedeckt werden können, sind sie durch Beiträge der Mitglieder
im Verhältnis der Anteilsrechte aufzubringen. Die Beiträge
können in Geld-, Dienst- und Sachleistungen bestehen. Rück­
ständige Beiträge sind auf Antrag der Agrargemeinschaft durch
Bescheid der Agrarbehörde vorzuschreiben.

Organe der Agrargemeinschaft; die Vollversammlung

§ 49

(1) Die Organe der Agrargeme"inschaft sind:
a) die Vollversammlung;
b) der Verwaltungsausschuß;
c) der Obmann.

(2) Die Vollversammlung besteht aus der Gesamtheit

der ~litglieder der Agrargemeinschaft und beschließt über alle
wichtigen, die Agrargemeinschaft betreffenden Angelegenheiten.

Ihr obliegt insbesondere
a) die Wahl des Obmannes, des Obmannstellvertreters und der

übrigen Mitglieder des Verwaltungsausschusses;
b) die Wahl von Rechnungsprüfern;
c) die Prüfung und Genehmigung des Rechnungsabschlusses

(Jahresrechnung) für das abgelaufene und des Voranschlages
für das nächstfo·lgende. Jahr;

d) die Beschlußfassung über Angelegenheiten, die über die
ordentliche Verwaltung und Benützunghinausgehe~,wie
Ankauf von Liegenschaften, Veräußerung und Belastung agrar-
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gemeinschaftlicher Liegenschaften, Verpachtung für nicht­
landwirtschaftliche Zwec~e und Verpachtung für landwirt­
schaftliche Nutzung für eine Pachtdauer von mehr als
6 Jahren, Verfügungen über das Stammvermögen, Aufnahme
und Gewährung von Darlehen;

e) die Beschlußfassung über Leistung von Zahlungen, die im
Voranschlage nicht enthalten sind;

f) die Beschlußfassung über die Verwendung des Rechnungsüber­
schusses,·die Einschränkung der Nut zungen , Vermehrung der
Lasten der Teilhaber;

g) die Entscheidung über Beschwerden gegen Verfügungen des
Verwaltungsausschusses;

h) die Anstellung, Kündigung seitens der Agrargemeinschaft,
einvernehmliche Dienstlösung und Entlassung der ständigen
Dienstnehmer der Agrargemeinschaft;

i) die Festsetzung einer etwaigen Vergütung für die Leistungen
der Ausschußmitglieder und des nicht aus dem Mitglieder­
stande entnommenen Schriftführers.

(3) Die Vollversammlung wird zu einer Sitzung durch
den Obmann oder bei seiner Verhinderung durch den Stellver­
treter einberufen.

(4) Der Obmann hat die Vellversammlung innerhalb von
8 Tagen einzuberufen, wenn es wenigstens eine Anzahl von Mit­
gliedern, die mindestens ein Viertel der Anteile innehat, oder
die Agrarbehörde unter Bekann~gabe wenigstens eines Tages­
ordnungspunktes verlangt. Die Sitzung ist spätestens innerhalb
weiterer 8 Tage abzuhalten.

(5) Die Einberufung hat durch Anschlag an der Amts­
tafel der Gemeinde unter Bekanntgabe der Tagesordnung zu
erfolgen und ist nach Möglichkeit ortsüblich zu verlautbaren.
Der Anschlag ist spätestens am 8. Tag vor der Sitzung vorzu­
nehmen.

(6) Die Vollversammlung ist beschlußfähig, wenn die
Einladung zur Sitzung ordnungsgemäß verlautbart worden und
der Vorsitzende s.wie eine Anzahl von stimmberechtigten Mit­
gliedern t welche mindestens die Hälfte der Anteile vertritt,
anwesend ist. Ist zur festgesetzten Zeit die zur Beschluß-
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~assung erforderliche Anzahl der Mitglieder nicht anwesend,
ist die Vollversammlung nach Ablauf einer Stunde ohne Rück­
sicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlußfÄhigu
Sie beschließt mi~ einfacher, nach Anteilen berechneter
Stimmenmehrheitc Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des Vorsitzenden~

(7) Die Abänderung der Satzung, die Veräußerung und
Belastung des gemeinschaftlichen Besitzes, die t~erlassung

von Teilen des Gemeinschaftsbesitzes von wirtschaftlich wesent­
licher Bedeutung zur Nutzung durch Mitglieder der Agrarge­
meinschaft, die Verpachtung von Teilen des Gemeinschafts­
besitzes zu nichtlandwirtschaftlichen Zwecken, die Verpachtung
von Teilen des Gemeinschaftsbesitzes für landwirtschaftliche
Zwecke auf länger als 10 Jahre und die Verfügung über das
Stammvermögen bedürfen einer nach Anteilen zu berechnenden
Zweidrittelmehrheit 0

(8) Die Beschlüsse der Vollversa~lung sind vom
Obmalill zwei Wochen hindurch zur allgemeinen Einsichtnahme auf­
zulegeno Den überstimmten Mitgliedern steht innerhalb dieser
Frist das Recht zu, die Aufhebung nach § 53 Abso 9 zu beantrageno

Verwaltungsausschuß und Obmann

§ 50

(1) Der VerwaltungsausschuB beschließt in allen jenen
Angelegenheiten, die nicht der Vollversammlung vorbehalten
sind und über die der Obmann nicht selbständig verfügen kann

oder willo
(2) Der Ausschuß besteht bei nicht mehr a~s 5Q Mit-

g~ied:rn der Agrargemeinschaft aus 5 Mitgliedern~ bei 51 bis 100
Mitg11edern der Agrargemeinschaft aus 7 Mitgliedern, bei 101 bis
150 Mitgliedern der Agrargemeinschaft aus 9 Mitgliedern und bei

mehr als 150 Mitgliedern der Agrargemeinschaft aus 11 Mitglieder~

Die Mitglieder des Ausschusses werden von der Vollversammlung
aus ihrer Mitte fiir die Dauer von 5 Jahren gew~ihlt 0 Als gewEihlt
gelten der Reihe nach jene Mitglieder (Ersatzmänner), die die
meisten Stim~en, die nach den von den Stimmberechtigten ver-
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Angelegenheiten, die nicht der Vollversammlung vorbehalten
sind und über die der Obmann nicht selbständig verfügen kann

oder willo
(2) Der Ausschuß besteht bei nicht mehr a~s 5Q Mit-

g~ied:rn der Agrargemeinschaft aus 5 Mitgliedern~ bei 51 bis 100
Mitg11edern der Agrargemeinschaft aus 7 Mitgliedern, bei 101 bis
150 Mitgliedern der Agrargemeinschaft aus 9 Mitgliedern und bei

mehr als 150 Mitgliedern der Agrargemeinschaft aus 11 Mitglieder~

Die Mitglieder des Ausschusses werden von der Vollversammlung
aus ihrer Mitte fiir die Dauer von 5 Jahren gew~ihlt 0 Als gewEihlt
gelten der Reihe nach jene Mitglieder (Ersatzmänner), die die
meisten Stim~en, die nach den von den Stimmberechtigten ver-



- 38 -

tretenen Anteilsrechten zu werten sind, auf sich vereineno
Eine Wahl durch Zuruf Cf 51 Abso 2) ist zulässigo Eine Neuwahl
ist durchzuführen, wenn es mindestens die Hälfte der Ausschuß­
mitglieder verlangt oder die Zahl der Ausschußmitglieder trotz
Einberufung der Ersatzmänner unter die Hälfte absinkto

(3) Der Ausschuß ist beschlußf;:ihig, wenn sämtliche
Mitglieder vom Obmann oder vom Obmannstellvertreter (§ 51
Abso 3 und 5) gegen Nachweis schriftlich unter Bekanntgabe
der Tagesordnung mindestens drei Tage vor der Sitzung eingeladen
wurdeno B~iVerhinderung von Mitgliedern sind ErsatzmfuLner ein­
zuberufeno Der Ausschuß beschließt mit einfacher Stimmenmehr­
heit; bei Sti~mengleichheit entscheidet die Stimme des Obmanneso

(l~) Von der \,.Jahl des Ausschusses kann abgesehen
werden, wenn die Agrargemeinschaft weniger als 15 f-li tglieder
umfaßt; in diesem Fall nimmt der Obmann auch die Aufgabe des
Ausschusses wahr 0

§ 51

(1) Der Obmann hiird von. der Vollversammlung in ge­
heimer Wahl gewlihlto Als gewählt gilt, wer die neisten Stimmen
auf sich vereinigto Bei Dtimmengleichheit entscheidet das Loso

(2) Erhebt kein Mitglied der Vollversammlung dagegen
Einspruch, kann der Obmann in offener W~~l durch Zuruf gewählt
werdeno

(3) Der Obmann vertritt die Agrargemeinschaft nach
außen und führt bei den Vollversam.mlungen und Auss'chußsitzungen
den Vorsitzo Er leitet und beaufsichtigt die gesa~te Verwaltung
der Agrargemeinschaft und führt die von der Vollversammlung
gesetzmäßig gefaßten Beschlüsse durcho Ihm obliegt die Einbe­
rufung der Vollversammlung und des Verwaltungsausschusses sowie
die Aufstellung der Jahresrechnung für das abgelaufene und des
Voranschlagesflir das folgende Jahr 0

(4) Zu allen Vertretungshandlungen, durch die der
Agrargemeinschaft Verbindlichkeiten auferlegt werden, ist der
Obmann nur gemeinsam mit seinem Stellvertreter befugto
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(5) Ist der Obmann verhindert, sind seine Geschäfte
vom Obmannstellvertreter zu führen. Für· ·t[ie Wahl des Obmann-

'-.

stellvertreters sind die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sinn-
gemäß anzuwenden.

§ 52

(1) Als Obmann oder als Mitglied des Verwaltungsaus­
schusses ist nur wählbar, wer zum Gemeinderat einer burgen­
ländi'schen Gemeinde wählbar ist. Die durchgeführte Wahl ist
der Agrarbehörde anzuzeigen.

(2) Der Obmann oder ein Mitglied des Verwaltungsaus­
schusses ist von der Agrarbehörde mit Bescheid abzuberufen,
wenn ein Umstand bekannt wird, der seine Wählbarkeit ursprüng­
lich ausgeschlossen hätte, oder wenn ein solcher Umstand nach
erfolgter Wahl eintritt.

Aufsicht über die Agrargemeinschaften

§ 53

(1) Die Aufsicht über die Agrargemeinschaften obliegt
·der Agrarbehörde. Die Überwachung' erstreckt sich auf
a) die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der

Satzungen;
b) die Zweckmäßigkeit der Wirtschaftsführung.

(2) Die Ag~arbehörde ist berechtigt, sich über jedwede
Angelegenheit der Agrargemeinschaft zu unterrichten. Die Agrar­
gemeinschaft ist verpflichtet, die verlangten Auskünfte zu er­
teilen. Insbesondere kann ~ie Agrarbehörde im Einzelfall die
Mitteilung von Beschlüssen der Organe der Agrargemeinschaft
unter Vorlage der Unterlagen über deren Zustandekommen ver­
langen. Die Agrarbehörde kann auch durch besonders bevoll- .
mächtigte Organe im einzelnen Fall Prüfungen an Ort und Stelle
vornehmen lassen.

(3) Die Agrarbehörde entscheidet über Streitigkeiten,
die zwischen der Agrargemeinschaft und ihren Mitgliedern oder
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zwischen den Mitgliedern untereinander aus dem Mitgliedschafts­
verhältnis entstehen.

(4) Vernachlässigt die Agrargemeinschaft die Bestel-
. lung der Organe oder vernachlässigen die Organe ihre satzungs­

gemäßen Aufgaben, so hat die Agrarbehörde nach vorheriger
Androhung das Erforderliche auf Gefahr und Kosten der Agrar­
gemeinschaft zu veranlassen. Sie kann insbesondere durch
Bescheid einen Sachwalter bestellen und ihn mit einzelnen oder
allen Befugnissen der Organe auf Kostender Agrargemeinschaft
betrauen.

(5) Einer Genehmigung der Agrarbehörde bedürfen
Beschlüsse über
a) die in § 49 Abs. 7 angeführten Angelegenheiten;
b) den Ankauf von unbeweglichen Sachen, wenn der Kaufpreis

ganz oder zum Teil gestundet oder durch ein Pfandrecht
gesichert wird; die Einschränkung der Nutzung;

c) den Verzicht auf eine zugunsten·der Gemeinschaft eingeräumte
Hypothek, Dienstbarkeit oder Reallast, gowie die Einwilli­
gung in die Änderung des Ranges eines verbücherten Rechtes
(Vorrangseinräumung);

d) die Aufnahme von Darlehen; die Übernahme einer Haftung;
e) die Antretung einer Erbschaft ohne die Rechtswohltat des

Inventars und die Annahme eines mit einer AUflage beschwer­
ten Vermächtnisses oder einer solchen Schenkung;

f) die Flüssigmachung von Beträgen aus dem Stammvermägen;
g) die Anstellung, Kündigung seitens der Agrargemeinschaft,

einvernehmliche Dienstlösung und Entlassung von Forst­
personal;

h) die Gründung neuer Erwerbsunternehmungen;
i) die freihändige V&rgabe einer der Agrargemeinschaft zu­

stehenden Eigenjagd.
(6) Der Obmann hat die in Aba. 5 bezeichneten Be­

schlüsse nach Ablauf der Auflagefrist der Agrarbehörde unver­
züglich mitzuteilen.

(7) Die Genehmigung nach Abs. 5 ist zu versagen, wenn
durch den Beschluß Gesetze oder die Satzungen verletzt werden,
wenn der Beschluß mit dem Zweck der Agrargemeinschaft unver-
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einbar ist oder wenn infolge der zu·erwartenden Belastungen
unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit
der Agrargemeinschaft, des Umfanges und der Art der von ihr
zu besorgenden AUfgaben das Vorhaben .der die Maßnahmen, die
den Gegenstand des Beschlusses bilden, wirtschaftlich nach­
teilig sind.

(8) Wenn die Genehmigung nicht nach Abs. 7 zu ver­
sagen ist, steht nur der Agrargemeinschaft ein Rechtsanspruch
auf Erteilung der Genehmigung zu. Kraft rechtlicher Interessen
ist nur die Agrargemeinschaft am Genehmigungsverfahren betei­
ligt.

(9) Beschlüsse, die Gesetze oder Satzungen verletzen,
sind, soweit sie nicht dem Genehmigungsverfahren nach den
Absätzen 5 bis 8 unterliegen, von der Agrarbehörde mit
Bescheid aufzuheben. Nach Ablauf von drei Monaten vom Zeit­
punkt der Auflage an ist eine Aufhebung nicht mehr zUlässig.

Bezeichnung agrargemeinschaftlicher Liegenschaften

§ 54

Agrargemeinschaftliche Liegenschaften sind ~uf

Ersuchen der Agrarbehörde in den öffentlichen Büchern als
solche zu bezeichnen.

Veräußerung und Belastung von agrargemeinschaft­
lichen Grundstücken

§ 55

(1) Die Genehmigung zur Veräußerung und Belastung
von agrargemeinschaftlichen Grundstücken
darf nur erteilt werden, wenn
a) eine Gefährdung des Wirtschaftsbetriebes der Agrargemein­

schaft oder der Stammsitzliegenschaften nicht eintritt und
b) Interessen der Landeskultur nicht verletzt werden.

(2) Rechte, die dritte Personen vor Beginn der Wirk­
samkeit des Gesetzes vom 27. Oktober 1932, LGBl.Nr. 1/1933,
an einem Anteilsrecht einzelner Mitglieder erworben haben,
bleiben unberührt.
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Beschränkung der Verfügung über Anteilsrechte

§ 56

(1) Die Verfügung über Anteilsrechte an einer Agrar­
gemeinschaft durch Absonderung von ein~r Liegensuh~ft

(Stammsitzliegenschaft), durch gleichzeitige ungeteilte Über­
tragung e~ner Stammsitzliegenschaft oder durch Übertragung von
bisher nicht an eine Liegenschaft gebundenen Anteilsrechten
(walzenden Anteilen) ist nur mit -Genehmigung der Agrarbehörde
zulässig.

(2) Die Verfügung über d"ie Anteilsrec'hte ist unbe­
schadet der Bestimmung des Abs. 3 nur zu ge~ahmigen wenn
a) das Anteilsrecht von einem Mitglied der Agrargemeinschaft

erworben wird oder falls es von einem Nichtmitglied er­
worben wird, die Agrargemeinschaft zustimmt, oder

b) die Agrargemeinschaft bzw. die Gemeinde als Eigentümerin
des agrargemeinschaftlichen Grundbesitzes das Anteilsrecht
erwirbt.

(3) Die Verfügung ist zu untersagen, wenn sie mit der
Gefahr einer den wirtschaftlichen Zwecken der Agrargemeinschaft
abträglichen Zersplitterung .der Anhäufung der Anteilsrechte
verbunden ist oder wenn begründete Umstände dafür sprechen,
daß der Erwerb des Anteilsrechtes nicht aus wirtschaftlichen,
sondern aus anderen Gründen angestrebt wird.

(4) Anteilsrechte, die bisher nicht an eine Liegen­
schaft gebunden waren, sind anläßlich der Übertragung an das
Eigentum des Übernehmers zu binden. Die Bindung ist grund­
bücherlich einzutragen.

Anzeigepflicht bei Übertragung eines Anteilsrechtes

§ 57

(1) Die beabsichtigte Übertragung eines Anteils­
rechtes ohne gleichzeitige Übertragung einer Stammsitzliegen­
schaft (Absonderung) ist der Agrargemeinschaft schriftlich
anzuzeigen. Erklärt die Agrargemeinschaft nicht innerhalb
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von seche 1J\Tocheu:-vom. Tage der Anzeige der beabsichtigten Über­
tragung an gerechn~G, das Anteilsrecht selbst erwerben zu
wollen, kann die Übertragung durchgeführt werden. Die Anzeige­
pflicht besteht jedoch nicht, wenn die Übertragung an Personen
erfolgen soll, die zur gesetzlichen Erbfolge nach dem Veräuße­
rer berufen wären.

(2) Wird keine Einigung über den Übernahmspreis er­
zielt, entscheidet die Agrarbehörde unter Zugrundelegung der
ortsüblichen Preise.

Teilung einer Stammsitzliegenschaft

§ 58

(1) Wird eine Stammsitzliegenschaft geteilt, ist in
die Teilungsurkunde eine Bestimmung ü~er das mit ihr verbundene
Anteilsrecht zu treffen. Diese Bestimmung bedarf zu ihrer
Gültigkeit der Genehmigung der Agrarbehörde. Die Bestimmungen
des § 56 gelten sinngemäß •

. (2) Ohne die nach Abs. 1 erforderliche Genehmigung
darf die Teilung einer Stammsitzliegenschaft im Grundbuch
nicht bewilligt werden.
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2. Abschnitt

Teilung und Regelung

§ 59

Die Ordnung der rechtlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse bei agrargemeinschaf~lic~enGrundstücken erfolgt
entweder durch Teilung .der durch Regelung der gemeinschaft­
lichen Nutzungs- und Verwaltungsrechte. In die Teilung oder
Regelung sind auch die übrigen Vermögenschaften der Agrar­
gemeinschaft einzubeziehen.

A. Teilung

Arten der Teilung

§ 60

Die Teilung besteht in
a) der Auflösung der Agrargemeinschaft durch Umwandlung der

Anteils:rechte in Einzeleigentum (Einzelteilung);

b) der Ausscheidung einzelner Mitglieder der Agrargemeinschaft

unter Aufrechterhaltung der Gemeinschaft zwischen den
übrigen'Mitgliedern (Sonderteilung); .

c) der Aufteilung eines Teiles der agrargemeinschaftlichen
Grundstücke auf alle .der einzelne Mitglieder der Agrar­
gemeinschaft unter Aufrechterhaltung dieser Gemeinschaft
für den restlichen Teil des agrargemeinschaftlichen
Besitzes bei allfälliger Änderung der Anteilsrechte.

Einleitung des Teilungsverfahrens
a) wirtschaftliche Voraussetzungen

§ 61

(1) Eine Teilung ist nur zulässig, wenn
a) die pflegliche Behandlung und zweckmäßige Bewirtschaftung

der der Gemeinschaft verbleibenden Teile nicht gefährdet
wird;
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Regelung sind auch die übrigen Vermögenschaften der Agrar­
gemeinschaft einzubeziehen.

A. Teilung

Arten der Teilung

§ 60

Die Teilung besteht in
a) der Auflösung der Agrargemeinschaft durch Umwandlung der

Anteils:rechte in Einzeleigentum (Einzelteilung);

b) der Ausscheidung einzelner Mitglieder der Agrargemeinschaft

unter Aufrechterhaltung der Gemeinschaft zwischen den
übrigen'Mitgliedern (Sonderteilung); .

c) der Aufteilung eines Teiles der agrargemeinschaftlichen
Grundstücke auf alle .der einzelne Mitglieder der Agrar­
gemeinschaft unter Aufrechterhaltung dieser Gemeinschaft
für den restlichen Teil des agrargemeinschaftlichen
Besitzes bei allfälliger Änderung der Anteilsrechte.

Einleitung des Teilungsverfahrens
a) wirtschaftliche Voraussetzungen

§ 61

(1) Eine Teilung ist nur zulässig, wenn
a) die pflegliche Behandlung und zweckmäßige Bewirtschaftung

der der Gemeinschaft verbleibenden Teile nicht gefährdet
wird;
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b) die Aufhebung der Gemeinschaft nicht .allgemein volkswirt­
schaftlichenInteressen oder besonderen Interessen der
Landeskultur widerspricht und

c) die Teilung für die Stammsitzliegenschaften von dauernden
Vorteilen gegenüber der Aufrechterhaltung der Gemeinschaft
ist.

(2) Eine Sonderteilung (§ 60 lit. b) ist überdies
nur zulässig, wenn die Deckung der wirtschaftlichen Bedürfnisse
der Agrargemeinschaft weiterhin gesichert bleibt.

b) rechtliche Voraussetzungen

§ 62

(1) Ein Teilungsverfahren nach § 60 lit.a und c wird
auf Antrag von mindestens zwei Drittel der Anteile der Mit­
glieder der Agrargemeinschaft durch Bescheid eingeleitet.

(2) Der Antrag auf Sonderteilung (§ 60 lit. b) ist
von den die Ausscheidung begehrenden Mitgliedern zu stellen.
Das Teilungsverfahren darf nur eingeleitet werden, wenn die
übrigen Mitglieder der Agrargemeinschaft mit Zweidrittelmehr­
heit zustimmen.

(3) Ein Teilungsverfahren kann mit dem Vorbehalt ein­
geleitet werden, daß die Agrarbehörde vor Auflegung des Ver­
zeichnisses der Anteilsrechte entscheidet, ob an Stelle der
Teilung eine Regelung zu erfolgen hat.

Gegenstand des Ermittlungsverfahrens

§ 63

Gegenstand des Ermittlungsverfahrens ist die Fest­
stellung der Grenzen des Teilungsgebietes und der zugehörigen
Grundstücke, ihre Bewertung, die Feststellung der Parteien
und ihrer Anteilsrechte und der ihnen obliegenden Gegenlei­
stungen, die Festsetzung der gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen,
die Ermittlung des dem Anteilsrechte entsprechenden Anspruches
der Parteien an den aufzuteilenden Grundstücken, die Entgegen-
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nahme der Wünsche der Parteien, die Ermittlung der auf jede
Partei entfallenden Teilfläche (Abfindung) sowie die Feststel­
lung der Grundlagen für die Regelung aller sonstigen recht­
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, die anläßlich der
Teilung einer Regelung bedürfen. Das Ermittlungsverfahren hat
sich ferner auf die Ernebung zu erstrecken, ob und inwieweit
an einzelnen Teilen n.ch bestimmte gemeinschaftliche Nutzungs­
rechte fortzubestehen haben.

Ortskundige und Gedenkmänner

§ 64

Die bei den Grenzbegehungen, Erhebungen und Schätzun­
gen erforderlichen Ortskundigen und Gedenkmänner sind von der
Agrarbehörde nach Anhörung des Ausschusses der Agrargemein­
schaft aus den mit den Ortsverhältnissen vertrauten Personen
auszuwählen und auf die gewissenhafte Erfüllung der Obliegen­
heiten anzugeloben.

Grenzbegehungen; Befugnisse der Organe de.r Agrarbehörde

§ 65

(1) Beim Beginn der Vorarbeiten sind die Grenzen der
agrargemeinschaftlichen Grundstücke unter Zuziehung von Orts­
kundigen zu begehen und erforderlichenfalls zu vermarken. Zu
dieser Begehung sind die benachbarten Grundbesitzer und) sofe~n

die Grenzen des Gebietes Gemeindegrenzen ~ind, die Vertreter
der Nachbargemeinden einzuladen.

(2) Eue Bestimmungen des § 6 Aba. 4 bis 7 gelten sinn-
gemäß.

Inhalt des Einleitungsbescheides, Einbeziehung
von Grundstücken

§ 66

(1).Die Agrarbehörde hat im Einleitungsbeschei~ das
Teilungsgebiet entweder durch Angabe der Begrenzungen oder
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sämtlicher Grundstücke festzulegen; sie hat weiters festzu­
stellen, ob die Agrargemeinschaft noch andere Liegenschaften
'oder bewegliches Vermögen besitzt. Dieses Eigentum ist in das
Einzelteilungsverfahren einzube~iehen.

(2) Im Sondereigentum stehende Grundstücke können auf
Verlangen des Eigentümers in die Teilung einbezwgen werden,
wenn dies die Teilung erleichtert oder zumindest nicht er­
schwert.

Feststellung der Parteien, Anteile und Gegenleistungen

§ 67

(1) Die Agrarbehörde hat die Personen, denen ein
Anteilsrecht an den der Teilung unterzogenen Grundstücken oder
eine Gegenleistung zukommt, sowie das Ausmaß der Anteilsrechte
und Gegenleistungen festzustellen.

(2) Das Verzeichnis der Parteien, Anteilsrechte und
Gegenleistungen ist zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Ort
und Zeit des Aufliegens sind den Parteien schriftlich mitzu­
teilen und in den Gemeinden, in denen das Teilungsgebiet liegt,
und in den umliegenden Gemeinden, in denen voraussichtlich
Anteilsberechtigte wohnel?-, mit der AUfferderung kundzumachen,
innerhalb eines Monats vom Beginn der Auflage an einen im Ver­
zeichnis nicht aufscheinenden Anspruch bei sonstigem Verlust
dieses Anspruches bei der Agrarbehörde geltend zu machen.

Gemeinsame Anlagen und Maßnahmen

§ 68

Bei Durchführung und Errichtung von gemeinsamen
Anlagen und Maßnahmen sind die Bestimmungen der §§ 17 und 18
sinngemäß anzuwenden. Die für diese Anlagen benötigten Flächen
sind bei der Ermittlung des für die Teilung zur Verfügung
stehenden Gebietes vorweg abzuziehen.
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Ansprüche der Parteien

§ 69

(1) Bei der Teilung hat jede Partei nach dem fest­
gestellten Wert ihres Antei18S an den agrargemeinschaftlichen
Grundstücken und sonstigen in die Teilung einbezogenen Liegen­
schaften und Vermögenschaften Anspruch auf den vollen Gegen­
wert tunlichst in Grund und Boden.

(2) Die Abfindung an Grund und Boden ist in der Lage
anzuweisen, welche den gegeneinander abzuwägenden wirtschaft­
lichen Interessen aller Beteiligten am meisten entspricht.
Die Abfindung hat in Form einer Verlosung zu erfolgen, wenn die
wirtschaftliche Lage der Abfindungen dadurch nicht beeinträch­
tigt wird.

(3) Die Bestimmungen des § 20 Abs. 2 und 3 über Geld­
abfindungen und Geldleistungen sowie des § 21 Abs. 2 über
Geldausgleichungen sind sinngemäß anzuwenden.

Ermittlung der Anteilsrechte

§ 70

(1) Zur Fes·Gstellung der Anteilsrechte der einzelnen
Parteien hat die Agrarbehörde zunächst ein Übereinkommen anzu­
streben.

(2) Wird ein Übereinkommen nicht erzielt, sind die
Anteilsrechte auf Grund von Urkunden, behördlichen Erkenntnis­
sen und des erhobenen rechtmäßigen Besitzstandes zu ermitteln •

. (3) Sind solche Rechtstitel nicht vorhanden, ist das
Anteilsrecht nach dem durchschnittlichen Ausmaße der tatsäch­
lichen Nutzung in den der Einlei~ung des Verfahrens vorausgegan­

genen zehn Jahren festzustellen, wobei offenbar unstatt­
hafte Überschreitungen und lediglich durch höhere Gewalt oder
widerrechtlich verursachte Verminderungen oder ganzliche Ent­
ziehungen der Nutzung außer Rechnung bleiben.

(4) Fehlen für diesen zehnjährigen ·Zeitraum die zur
Ermittlung des Durchschnittes erforderlichen Nachweisungen

- 48 -

Ansprüche der Parteien

§ 69

(1) Bei der Teilung hat jede Partei nach dem fest­
gestellten Wert ihres Antei18S an den agrargemeinschaftlichen
Grundstücken und sonstigen in die Teilung einbezogenen Liegen­
schaften und Vermögenschaften Anspruch auf den vollen Gegen­
wert tunlichst in Grund und Boden.

(2) Die Abfindung an Grund und Boden ist in der Lage
anzuweisen, welche den gegeneinander abzuwägenden wirtschaft­
lichen Interessen aller Beteiligten am meisten entspricht.
Die Abfindung hat in Form einer Verlosung zu erfolgen, wenn die
wirtschaftliche Lage der Abfindungen dadurch nicht beeinträch­
tigt wird.

(3) Die Bestimmungen des § 20 Abs. 2 und 3 über Geld­
abfindungen und Geldleistungen sowie des § 21 Abs. 2 über
Geldausgleichungen sind sinngemäß anzuwenden.

Ermittlung der Anteilsrechte

§ 70

(1) Zur Fes·Gstellung der Anteilsrechte der einzelnen
Parteien hat die Agrarbehörde zunächst ein Übereinkommen anzu­
streben.

(2) Wird ein Übereinkommen nicht erzielt, sind die
Anteilsrechte auf Grund von Urkunden, behördlichen Erkenntnis­
sen und des erhobenen rechtmäßigen Besitzstandes zu ermitteln •

. (3) Sind solche Rechtstitel nicht vorhanden, ist das
Anteilsrecht nach dem durchschnittlichen Ausmaße der tatsäch­
lichen Nutzung in den der Einlei~ung des Verfahrens vorausgegan­

genen zehn Jahren festzustellen, wobei offenbar unstatt­
hafte Überschreitungen und lediglich durch höhere Gewalt oder
widerrechtlich verursachte Verminderungen oder ganzliche Ent­
ziehungen der Nutzung außer Rechnung bleiben.

(4) Fehlen für diesen zehnjährigen ·Zeitraum die zur
Ermittlung des Durchschnittes erforderlichen Nachweisungen



- 49 -

oder war das Nutzungsrecht nicht jährlich auszuüben, ist das
gebührende Maß der Nutzung unter Berücksichtigung aller.hiefür
maßgebenden Umstände mit einem jährlichen .der anderen zeit­
lich wiederkehrenden Betrag festzusetzen.

Bewertung der Grundstücke

§ 71

Für die Bewertung der aufzuteilenden Grundstücke sind
die Bestimmungen der §§ 12 bis 15 und 23 sinngemäß anzuwenden.

Bewertung der Gegenleistung

§ 72

(1) Gegenleistungen (§ 78) sind mit dem zwanzigfachen
Betrag des reinen Wertes der nach dem Durchschnitt der letzten
zehrl Jahre auf das Jahr entfallenden Abgaben oder Verbindlich­
keiten zu bewerten.

(2) Fehlen aus diesem zehnjährigen Zeitabschnitt die
erforderlichen Nachweise, so ist der Wert auf anderer angemes­
sener Grundlage zu ermitteln. Rechtlich nicht begründete Ver­
minderungen oder gän~liche Entziehungen der Abgaben und Lei­
stungen sind nicht zu berücksichtigen.

(3) Die Berechnung der Gegenleistungen bildet einen
Bestandteil des Bewertungsplanes (§§ 71, 14).

Teilungsplan

§ 73

(1) Nach Absteckung der neuen Flureinteilung in der
Natur ist über das Ergebnis der Teilung ein Bescheid (Teilungs­
plan) zu erlassen.

(2) Dieser Plan hat zu enthalten
a) eine planliehe Darstellung der nauen Flureinteilung;
b) eine nach Eigentümern geordnete Zusammenstellung der neuen

Grundstücke, der Geldabfindungen, Geldleistungen und Geld-
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ausgleichungen unter, Anführung der Abfindungsansprüche sowie
der Nummern der neuen Grundstücke, ihrer Ausmaße, Vergleichs­
werte und Flächen der einzelnen Bonitätsklassen (Abfindungs­
ausweis);

c) die Festlegung des Beitragsschlüssels für die gemeinsamen
Anlagen und den Wert der von den einzelnen Parteien hiefür
aufzubringenden Grundanteile (Anteilsberechnung);

d) die Festlegung der sonstigen rechtlichen, wirtschaftlichen
und technischen, zur Neuordnung gehörenden Verhältnisse
sowie eine Darstellung des Verfahrensganges (Haupturkunde).

(3) Ein 'rechtskräftiges Verzeichnis der Parteien und
Anteilsrechte, ein rechtskräftiger Bewertungsplan sowie der
Plan der gemeinsamen Anlagen sind dem Teilungsplan als Behelf
anzuschließen.

Sonderteilung

§ 74

(1) Soll die Teilung lediglich durch Ausscheiden ein­
zelner Mitglieder dar Agrargemeinschaft unter Aufrechterhaltung
der Gemeinschaft zwischen den übrigen Mitgliedern erfolgen, so
ist zunächst zu versuchen, ein Übereinkommen über die auf die
einzelnen ausscheidenden Mitglieder und die verbleibende
Gemeinschaft entfallenden Teilflächen und die übrigen zwischen
ihnen und mit sonstigen Beteiligten zu regelnden Fragen zu
erzielen. Kommt ein solches Übereinkommen zustande und bestehen
gege~ dieses vom Standpunkt allgemein volkswirtschaftlicher
oder besondere~ landwirtschaftlicher Interessen keine Bedenken,
so ist das' Übereinkommen zu genehmigen und die Ausscheidung
durch Bescheid auszusprechen.

(2) Kemmt ein genehmigungsfähiger Vergleich nicht
zustande, so ist das Verfahren weiterzuführen und, sofern sich
nicht im Zuge dieses Verfahrens die V~raussetzungen für die
Abweisung des Ausscheidungsb~gehrensergeben, durch Bescheid
die Ausscheidung auszusprechen.

(3) Der Bescheid hat insbesondere die ~usscheidenden

Mitglieder und die auf sie entfallenden Abfindungsgrundstücke
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anzuführen sowie einen Lageplan zu enthalten, der die Lage und
Form der Grundstücke vor und nach der Teilung wiedergibt.

Rechtliche Beziehungen zu dritten Personen
a) allgemeiner Grundsatz

§ 75

Bei der Teilung treten die Abfindungsgrundstücke und
Geldausgleichungen hinsichtlich aller rechtlichen Beziehungen
zu dritten Persenen an die Stelle der früheren Anteilsrechte,
soweit nichts anderes vereinbart oder gesetzlich bestimmt ist.

b) ziffernmäßig bestimmte Forderungen

§ 76

(1) Ziffernmäßig bestimmte Forderungen, die auf einem
der Teilung unterzogenen Grundstück grundbücherlich sicherge­
stellt sind, bleiben, wenn ein Teil dieses Grundstückes bei
der Teilung der agrarischen Gemeinschaft zugewiesen wird, aus­
schließlich auf diesem Teile aufrecht, insoweit zwei Drittel
des Ertragswertes dieses Teiles zur vollständigen Bedeckung
hinreichen.

(2) Ist letzteres nicht der Fall, muß der ungedeckte
Rest einer solchen Forderung von allen Teilgenossen naqh dem
Verhältnis ihrer der Teilung zugrunde gelegten Anteilsrechte
dem Gläubiger sofort zurückgezahlt werden. Dieser kann die
Annahme der Zahlung nicht verweigern. Wurde aber kein Teil des
der Teilung unterzogenen Grundstückes der Agrargemeinschaft
zugewiesen, so muß die ganze Forderung in gleicher Weise
zurückgezahlt werden.

(3) Lautet eine auf dem der Teilung unterzogenen
Grundstück bücherlieh versicherte Forderung auf keinen ziffern­
mäßig bestimmten Betrag, hat, die Agrarbehörde zur Feststellung
eines solchen Betrages ein Übereinkommen zu versuchen. Kommt
ein solches zustande, ist nach den Bestimmungen der Abs. 1 und
2 vorzugehen. Ansonsten sind die Forderungen simultan auf alle
aus dem geteilten Grundstück zugewiesenen Abfindungen zu ver­
weisen.
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c) Grunddienstbarkeiten

§ 77

Grunddienstbarkeiten, die infolge einer Teilung oder
der im Zuge einer Teilung ausgeführten gemeinsamen Anlagen für
das herrschende Grundstück entbehrlich werden, sind ohne Ent­

schädigung aufzuheben.

d) Gegenleistungen

§ 78

Personen, denen Gegenleistungen der Parteien für die
Benutzung der gemeinschaftlichen Grundstücke gebühren, können
begehren, daß bei der Teilung ihre Forderungsrechte abgelöst
werden.

Übernahme der Abfindungen; Vermarkung;
Abschluß des Verfahrens

§ 79

(1) Vor Rechtskraft des Teilungsplanes (des Bescheides
über die Ausscheidung einzelner Mitglieder) kann eine vorläufige
Übernahme der Abfindungsgrundstücke in sinngemäßer Anwendung
des § 26 verfügt werden.

(2) Nach Rechtskraft des Teilungsplanes (des Beschei­
des über die Ausscheidung einzelner Mitglieder) ist die Über­
nahme der Abfindungen zu verfügen und die Vermarkung und grund­
bücherliehe Durchführung zu veranlassen. Nach Richtigstellung
des Grundbuches ist das Teilungsverfahren abzuschließen.

B Regelung

Zweck der Regelung
§ 80

Die Regelung der gemeinschaftlichen Benützungs- und
Verwaltungsrechte dient der KlarsteIlung der rechtlichen Ver­
hältnisse und wirtschaftlichen Maßnahmen, die zur dauernden
Sicherung des Ertrages der agrargemeinschaftlichen Grundstücke
erforderlich sind.
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Einleitung des Regelungsverfahrens

.§ 81

(1) Das Regelungsverfahren ist auf Antrag oder von
Amts wegen mit Bescheid einzuleiten.

(2) Auf Antrag ist das Regelungsverfahren einzuleiten,
wenn sich mindestens ein Viertel der nach Anteilen zu berechnen­
den Stimmen der Parteien für die Einleitung des Verfahrens
erklärt.

(3) Von Amts wegen_ist das Regelungsverfahren einzu­
leiten, wenn die Regelung erforderlich ist, weil
a) die tatsächlichen Nutzungen den Anteilsrechten nicht ent­

sprechen oder
b} das Regelungsverfahren wegen Streitigkeiten hierüber er­

forderlich erscheint;
c) wenn sich im Laufe eines Teilungsverfahrens ergibt, daß der

Teilung unüberwindliche Hindernisse entgegenstehen.
(4) Das Regelungsgebiet ist unter Bedachtnahme auf

wirtschaftliche und örtliche Zusammenhänge so zu begrenzen,
daß die Ziele der Regelung im Sinne de~ Bestimmungen des § 82

möglichst vollkommen erreicht werden.

Gegenstand des Ermittlungsverfahrens

§ 82

Gegenstand des Ermittlungsverfahrens ist bei der
Regelung der gemeinschaftlichen Benützungs- und Verwaltungs­
rechte die Feststellung der Grenzen des Gebietes, der zuge­
hörigen Grundstücke, bei Waldgrundstücken der Nutzungsfläche,
ihres nachhaltigen Ertrages und der wirtschaftlich zuläss·igen
Nut zungen, weiters die Feststellung der Parteien, ihrer Anteils­
oder Forderungsrechte, die Ermittlung des dem Anteilsrecht ent­
sprechenden Anspruches der einzelnen Parteien auf die Nutzun­

gen, die Ermittlung und Planung der gemeinsamen wirtschaft­
lichen Anlagen, die Schaffung der Grundlagen für einen Wirt­
schaftplan und für Satzungen sowie für die Regelung aller
sonstigen Verhältnisse~ die einer solchen bedürfen.
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Grundsätze des Ermittlungsverfahrens

§ 83

Für das Ermittlungsverfahren sind die Bestimmungen
der §§ 4, 5, 6 Abs. 4 bis 7, 28 Abs. 1 und 3 sowie der §§ 64
bis 68 und 70 bis 72 unter Beachtung folgender Abänderungen
und Ergänzungen sinngemäß anzuwenden:
a) die Agrargemeinschaften haben innerhalb der von der Agrar-

,..
behörde festzusetzenden Frist das Verzeichnis der den
Gemeinschaften gehörigen Liegenschaften und ihrer Mitglieder
der Agrarbehörde vorzulegen. In dem Verzeichnis sind auch
die Anteilsrechte und Gegenleistungen ersichtlich zu machen,

b) die Agrarbehörde hat das Verzeichnis zu überprüfen, er~or­

derlichenfalls richtigzustellen und sodann zur allgemeinen
Einsicht aufzulegen;

c) ist die Mitgliedschaft zweifelhaft oder strittig, entschei­
det die Agrarbehörde;

d) die Kundmachung gemäß § 67 Abs. 2 ist in den Bescheid, mit

dem das Regelungsverfahren eingeleitet wird, aufzunehmen;
8) die rechtskräftigen Verzeichnisse bilden einen Anhang .zu

den Satzungen der,Agrargemeinschaft;
f) Änderungen der rech~räftigen Verzeichnisse sind nur auf

Grund von gemäß §§ 55, 56 und 58 erteilten agrarbehördlichen
Genehmigungen zulässig;

g) die Feststellung des Ertrages hat sich auf den nachhaltigen
Ertrag an Bodenerzeugnissen und die zulässige Nutzung zu
beziehen. Die Grundstücke sind nur dann zu be~erten, wenn
einzelne Parteien ausgeschieden und Nutzungsrechte in Geld
abgelöst werden;

h) die auf den agrargemeinschaftlichen Grundstücken lastenden
Forderungen sind festzustellen. Bezüglich dieser ist ein
Übereinkommen der Parteien in der Richtung anzustreben, daß
die Forderungen, soweit sie nicht durch Rückzahlung bereinigt
werden können, möglichst in niedrig verzinsliche Schulden
umgewandelt und in einer den Verhältnissen angemessene Zeit
getilgt werden.
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Regelungsplan

§ 84

Der Regelungsplan hat insbesondere zu enthalten:
a) die Beschreibung der zum Regelungsgebiet gehörenden Grund­

stücke unter Anführung der Grundstücksnummern, der Benüt­
zungsart, der Zahlen der Grundbuchseinlagen und der Kataster­
ausmaße;

b) die Entscheidung nach den §§ 46 und 47;
c) das Verzeichnis der Parteien und der Anteilsrechte;
d) die Feststellung d.er nachhaItigen Ertragsfähigkei t und die

möglichen Nutzungen des R~gelungsgebietes sowie die Grund­
sätze, nach denen die den An~eilsrechten entsprechenden
Nutzungen ausgeübt werden können;

e) Wirtschaftspläne (§§ 8~, 86) und Satzungen (§ 4~; diese
können auch getrennt erlassen werden.

Waldwirtschaftsplan

§ 85

(1) Bei Regelungen, die Waldgründe betreffen, ist
von der Agrarbehörde ein Wirtschaftsplan für den betreffenden
Wald aufzustellen oder der etwa schon vorhandene Wirtschafts­
plan einer Überprüfung zu unterziehen. Der Wirtschaftsplan
ist für zehn Jahre aufzustellen.

(2) Der Wirtschaftsplan hat dem Grundsatze der Nach­
haltigkeit zu entsprechen. Insofern diese zufolge übermäßiger
Nutzungen .der aus einem anderen Grunde gestört ist, ist im
Wirtschaftsplan auf deren Wiederherstellung Bedacht zu nehmen.
Die Nebennutzungen sind auf_ das Maß zu beschränken, durch das
die Erhaltung der standortgemäßen Holz- und Betriebsart nicht
gefährdet wird.

(3) Sollten im Falle eines außerordentlichen Bedarfes
oder infolge wesentlich veränderter Umstände nachträglich
Änderungen des Planes geb~ten erscheinen, ist die Genehmigung
der AgrarbehG5rde, e'inzuholen..1 l'

~I '.' "
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Weidewirtschaftsp~an

§·86

Bei Regelungen, die Weidegeme"inschaf.ten betreffen,
bei denen ein gemeinsamer Viehauftrieb erfolgt, ist ein Weide­
wirtschaftsplan zu erlassen, der insbesondere Bestimmungen
zu enthalten hat über:
a) die Sicherung des Bodensl
b) die Pflege des Weidebodens (Bewässerung und Entsumpfung,

Räumung von Schutt und Steinen, Schwendung und R.eutung,
Bewahrung und Verwendung des Düngers);

c) Wirtschaftsverbesserungen (Anlage. von Wegen und Steigen,
Tränken, Wasserversorgung, Hütten und S~allungen, Einfrie­
dungen, Vorkehrungen zur Absonderung des kranken Viehs usw.);

d) die Pflege und die Schvnung des auf der Weide befindlichen

Holzbestandes;
e) die zulässige Gesamtweidenutzung, den Ort, die Art und

Weiae der Weideausübung, den Auftrieb von fremdem Vieh, den
Weidewechsel und die Hütung;

f) die Verhinderung de~ Abfuhr von Heu und Dünger.

Abschluß des Regelungsverfahrens

§ 87

Nach Rechtskraft des Regelungsplanes ist das Verfahren
in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des § 79 abzuschließen.
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I11. HAU P T S T Ü C K

Behörden und allgemeine Verfahrensbestimmungen

Zuständigkeit während eines Verfahrens

§ 88

(1) Die Zuständigkeit der Agrarbehörde erstreckt sich
unbeschadet der Regelung des Absatzes 4 vom Zeitpunkte der Ein­
leitung eines Zusammenlegungs-, Flurbereinigungs-, Teilungs­
oder Regelungsverfahrens bis zum Zeitpunkt des Abschlusses
eines solchen Verfahrens auf die Verhandlung und Entscheidung
über alle tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse, die zum
Zwecke der Durchführung der Zusammenlegung, Flurbereinigung t

Teilung oder Regelung in das Verfahren einbezogen werden
müssen. Während dieses Zeitraumes ist in diesen Angelegenheiten
die Zuständigkeit jener Behörden ausgeschlossen, in deren
Wirkungsbereich die Angelegenheiten sonst gehören.

(2) Die Agrarbehörden sind insbe,sondere auch zuständig
für die Entscheidung von Streitigkeiten über Eigentum und
Besitz an den ,in das Verfahren einbezogenen Grundstück.en und
über die Gegenleistungen für die Be,nutzung solcher Grundstücke.

(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, haben die
Agrarbehörden die Vorschriften, die sonst für diese Angelegen­
heiten gelten, anzuwenden.

(4) Von der Zuständigkeit der Agrarbehörden sind
jedoch ausgeschlossen:
a) Streitigkeiten der im Abs. 2 erwähnten Art, die vor Ein­

leitung des Agrarverfahrens bereits vor dem ordentlichen
Richter anhängig waren;

b) Streitigkeiten über Eigentum und Besitz an Liegenschaften,
mit denen ein Anteil an 'den agrargemeins~haftlichenGrund­
stücken, ein Nutzungs- oder Verwaltungsrecht oder ein An­
spruch auf Gegenleistungen bezüglich s,olcher Grundstücke
verbunden ist;

c) Angelegenheiten der Eisenbahnen, der Landesverteidigung,
der öffentlichen straßen und Wege, der Schiffahrt, der
Luftfahrt und des Bergbaues;

- 57 -

I11. HAU P T S T Ü C K

Behörden und allgemeine Verfahrensbestimmungen

Zuständigkeit während eines Verfahrens

§ 88

(1) Die Zuständigkeit der Agrarbehörde erstreckt sich
unbeschadet der Regelung des Absatzes 4 vom Zeitpunkte der Ein­
leitung eines Zusammenlegungs-, Flurbereinigungs-, Teilungs­
oder Regelungsverfahrens bis zum Zeitpunkt des Abschlusses
eines solchen Verfahrens auf die Verhandlung und Entscheidung
über alle tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse, die zum
Zwecke der Durchführung der Zusammenlegung, Flurbereinigung t

Teilung oder Regelung in das Verfahren einbezogen werden
müssen. Während dieses Zeitraumes ist in diesen Angelegenheiten
die Zuständigkeit jener Behörden ausgeschlossen, in deren
Wirkungsbereich die Angelegenheiten sonst gehören.

(2) Die Agrarbehörden sind insbe,sondere auch zuständig
für die Entscheidung von Streitigkeiten über Eigentum und
Besitz an den ,in das Verfahren einbezogenen Grundstück.en und
über die Gegenleistungen für die Be,nutzung solcher Grundstücke.

(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, haben die
Agrarbehörden die Vorschriften, die sonst für diese Angelegen­
heiten gelten, anzuwenden.

(4) Von der Zuständigkeit der Agrarbehörden sind
jedoch ausgeschlossen:
a) Streitigkeiten der im Abs. 2 erwähnten Art, die vor Ein­

leitung des Agrarverfahrens bereits vor dem ordentlichen
Richter anhängig waren;

b) Streitigkeiten über Eigentum und Besitz an Liegenschaften,
mit denen ein Anteil an 'den agrargemeins~haftlichenGrund­
stücken, ein Nutzungs- oder Verwaltungsrecht oder ein An­
spruch auf Gegenleistungen bezüglich s,olcher Grundstücke
verbunden ist;

c) Angelegenheiten der Eisenbahnen, der Landesverteidigung,
der öffentlichen straßen und Wege, der Schiffahrt, der
Luftfahrt und des Bergbaues;



- 58 -

d) die Angelegenheiten des § 6 Abs. 2 und die Verwaltung der'
Gemeindestraßen und -wege, soweit nicht durch eine. Verord­
nung gemäß § 51 Aba. 4 der Burgenländischen Gemeindeordnung,

LGBl.Nr. 37/1965 (des § 46 Abs. 4 des Statutes der Frei­
städte Eisenstadt und Rust, LGB1.Nr. 38 und 39/1965), die
Zuständigkeit der Agrarbehörden begründet wird.

(5) Ist für die Durchführung eines Zusammenlegungs-,
Flurbereinigungs-, Teilungs- oder Regelungsverfahrens die
Verhandlung oder Entscheidung der im Abs. 41it. c und d er­
wähnten Angelegenheiten erferderlich, so hat die Agrarbehörde
hierüber das Einschreiten der zuständigen Behörden zu veran­
lassen.

Zuständigkeit außerhalb eines Verfahrens

§ 89

Der Agrarbehörde steht außerhalb eines Verfahrens
nach § 88 die Entscheidung über die Fragen zu,
a) ob eine Agrargemeinschaft vorhanden ist;
b) auf welche Gebiete sich die Agrargemeinschaft erstreckt;
c) ob und in welchem Umfang einer Stammsitzliegenschaft oder

einer Person Anteilsrechte an agrargemeinschaftlichen Grund­
stücken zustehen;

d) ob Gemeindegut gemäß § 46 Abs. 2 lit. c vorliegt.

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde

§ 90

Die in den. §§ 6 Abs. 2, 17 Abs. 1 (bezüglich der
Gemeindestraßen und -wege)~ 17 Abs. 11 (bezüglich der von
der Gemeinde zur Erhaltung übernommenen Anlagen) und 65
Aba. 1 geregelten Aufgaben der Gemeinde sind solche des

eigenen Wirkungsbereiches.
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Parteien

§ 91

(1) Parteien im Zusammenlegungs- und Flurbereinigungs­
verfahren sind
a) die Eigentümer der Grundstücke, die der Zusammenlegung bzw.

Flurbereinigung unterzogen werden;
b) die Zusammenlegungs- oder Flurbereinigungsgemeinschaften;
c) die Gebietskörperschaften und Unternehmen, zu deren Gunsten

ein Enteignungsrecht für Maßnahmen im allgemeinen öffent­
lichen Interesse (§ 19) besteht.

(2) Parteien des Teilungs- und Regelungsverfahrens
sind die Personen, die ihre Nutzungsansprüche auf ihre persön­
liche oder mit einem Besitz verbundene Zugehörigkeit zu einer
Gemeinde, zu einer Gemeindeabteilung, zu einer Urbarialgemeinde
oder anderen Agrargemeinschaft stützen.

(3) Im übrigen kommt Personen eine ParteisteIlung
insoweit zu, als ihnen in diesem Gesetz Rechte eingeräumt
oder Pflichten auferlegt sind.

Parteierklärungen;' Vergleiche; Bindung der
Rechtsnachfolger

§ 92

(1) Anträge auf Einleitung eines Flurbereinigungs-,
Teilungs- oder Regelungsverfahrens, ferner die während des
Verfahrens vor der Agrarbehörde abgegebenen Erklärungen und
die mit Genehmigung der Agrarbehörde abgeschlossenen Ver­
gleiche bedürfen keiner Genehmigung durch Pflegschafts- qdet
andere Behörden und dürfen nur mit Zustimmung der Agrarbehörde
widerrufen werden. Die Zustimmung ist zu versagen, wenn aus
einem solchen Widerruf eine erhebliche störung der Arbeiten
zu besorgen ist.

(2) Im Falle eines Eigentumswechsels tritt der Erwer­
ber des Grundstückes in das anhängige Verfahren in der Lage
ein, in der sich das Verfahren befindet.
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(3) Die während des Verfahrens durch Bescheide oder
durch vor der AgrarbehÖrde abgegebene Erklärungen der Parteien
geschaffene Rechtslage ist auch für die Rechtsnachfolger
bindend.

Abfindungswünsche der Parteien

§ 93

Die Abfindungswünsche der Parteien sind in einer
Niederschrift festzuhalten. Sie sind nach Möglichkeit zu berück­
sichtigen~ begründen aber keinen Rechtsanspruch auf bestimmte
Abfindungen.

Vermessung

§ 94

(1) Eine Neuvermessung der alten Grundstücke hat nur
insoweit zu erfolgen, als dies für Entscheidungen gemäß §11
Abs. 1 erforderlich ist.

(2) Eine Neuvermessung der Umfangsgrenzen des
Operationsgebietes, der innerhalb des Gebietes liegenden, vor­
aussichtlich unverändert bleibenden Linien und des neuen Wege­
und Grabennetzes als Grundlage für die neue Flureinteilung
(Gerippeneuvermessung) ist durchzuführen, wenn die vorhandenen
Katastralmappen nicht auf Grund eines numerischen Aufnahmever­
fahrens erstellt wurden und ihre Neuanlegung wirtschaftlicher
ist als ih~e Richtigstellung.

(3) Die Agrarbehörde kann dem Verfahren Pläne, Messun­
gen und Berechnungen zugrunde legen, die von befugten Personen
und Unternehmungen verfaßt und ausgeführt wurden.

Bücherliche Eintragungen während des Verfahrens

§ 95

(1) Vom Einlangen der Mitteilung über die Einleitung
des Verfahrens darf bis zur Richtigstellung oder Neuanlegung
des Grundbuches in den Grundbuchseinlagen über die das Zusam-
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menlegungs-, Flurbereinigungs-, Teilungs- oder' Regelungsgebiet
bildenden Grundbuchskörper keinerlei bücherliehe Eintragung

vorgenommen werden, die mit dem Verfahren unvereinbar ist.
(2) Das Grundbuchsgericht hat alle während dieses

Zeitraumes einlangenden sowie die schon verher eingelangten,
aber noch nicht erledigten Grundbuchsgesuche samt allen Bei­
lagen mit dem Entwurf des zu erlassenden Grundbuchsbeschlusses
der Agrarbehörde zu übermitteln.

(3) Ausgenommen hievon sind Grundbuchsstücke, die vom
Gerichte aus einem privatrechtlichen Grunde abweislich erledigt
werden.

(4) Sämtliche Entscheidungen des Grundbuchsgerichtes
mit Ausnahme der Rangordnungsbeschlüsse sind auch der Agrar­

behörde zuzustellen.

Gegenüberstellungen

§ 96

(1) Zur Ermöglichung des Grundverkehrs mit Abfindungs­

grundstücken vor der Richtigstellung oder Neuanlegung des
Grundbuches hat die Agrarbehörde der Partei auf Antrag bekannt­
zugeben, welche dem Verfahren unterz.genen alten Grundstücke
den Abfindungsgrundstücken, die Gegenstand des beabsichtigten
Rechtsgeschäftes sind, entsprechen (Gegenüberstellung).

(2) In den über solche Abfindungsgrundstücke errich­
teten rechtsgeschäftlichen Urkunden sind auf Grund der Gegen­
überstellung bei sonstiger Unvereinbarkeit mit dem Verfahren
sowohl die betreffe~den Abfindungsgrundstücke als auch die
diesen entsprechenden alten Grundstücke anzuführen.

Verfügungen des Grundbuchsgerichtes
§ 97

(1) Das Grundbuchsgericht hat die Einleitung des Ver­
fahrens unter Bezugnahme auf die Mitteilung der Agrarbehörde
(§ 101) in den betreffenden Grundbuchseinlagen anzumerken. Die
Anmerkung hat die Wirkung, daß jedermann die Ergebnisse des
Verfahrens gegen sich gelten lassen m~ß.
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(2) In gleicher Weise ist vorzugehen, wenn dem Grund­

buchsgericht mitgeteilt wird, daß in das Verfahren nachträglich
Liegenschaften einbezogen werden.

(3) Bei Eröf~nung einer neuen Grundbuchseinlage hat
das Grundbuchsgericht den Inhalt der neugebildeten Einlage der
Agrarbehörde durch Übersendung eines Grundbuchsauszuges mit­
zuteilen q Wenn bei diesem Anlasse eine Grundstücksteilung
durchgeführt wird, ist der Agrarbehörde überdies der mit dem
Abtrennungsgesuch vorgelegte Teilungsplan mitzuteilen.

Entscheidung der Agrarbehörde über die Zulässig­
keit der Eintragung

§ 98

(1) Wenn die Agrarbehörde findet, daß die beantragte
und nach dem entworfenen Grundbuchsbeschluß vom Gericht für
zulässig gehaltene Eintragung mit der Zusammenlegung, Flur­
bereinigung, Teilung oder Regelung vereinbar ist, so hat sie
ihre Zustimmung dem Grundbuchsgericht bekanntzugeben.

(2) Anderenfalls hat sie auszusprechen, daß die Ein­
tragung mit der Zusammenlegung, Flurbereinigung, Teilung oder
Regelung unvereinbar ist. Der Bescheid ist dem Gesuchsteller,
dem bücherlichen Eigentümer, demjenigen, für den das Recht ein­
getragen werden soll, und gegebenenfalls demjenigen zuzustellen,
dem das betreffende Grundstück als Abfindung zukommen soll.
Der Bescheid der Agrarbehörde ist nach Eintritt der Rechts­
kraft dem Gericht unter Rückstellung des Gesuches und des Ent­
wurfes des Grundbuchsbeschlusses mitzuteilen. Das Grundbuchs­
gericht ist an die Entscheidung der Agrarbe~örde gebunden und
hat sie seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

(3) Wird eine Unvereinbarkeit nach Abs. 2 ausge­
sprochen, so steht den Vertragspartnern das Recht zu, binnen
30 Tagen nach Zustellung des Bescheides vom Vertrag zurtick­
zut.reten •.

§ 99

Die Vorschriften der §§ 95, 97 und 98 gelten auch für
das ~ericht zweiter Instanz, allenfalls den Obersten Gerichts-
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hof, wenn eine in der Vorinstanz v.r Einlangen der r·ti tteilung
über die Einleitung des Zusammenlegungs-, Flurbereinigungs-~

Teilungs- oder Regelungsverfahrens abgeschlagene Eintragung
im Rekurswegebewilligt werden soll.

Richtigstellung des Grundbuches und des Grundsteuer­
oder Grenzkatasters

§ 100

(1) Die zur Richtigstellung oder Neuanlegung des
Grundbuches und des Grundsteuer- oder Grenzkatasters erforder­
lichen Behelfe hat die Agrarbehörde nach Rechtskraft des
Zusammenlegungs-, Flurbereinigungs-, Teilungs oder Regelungs­
planes den hiefür zuständigen Gerichten und anderen Behörden
einzusenden.

(2) Die Richtigstellung" des Grundbuches erfolgt
ebenso wie die des Grundsteuer- oder Grenzkatasters von Amts
wegen. Bei den auf Grund von Bescheiden sowie von behördlich
genehmigten Vergleichen vorzunehmenden Eintragungen in das
Grundbuch findet eine Einvernehmung d:t'itter Personen, für die
dingliche Rechte haften, nicht statt.

(3) Ergeben sich anläßlich der Richtigstellung oder
Neuanlegung des Grundbuches bezüglich der von der Behörde nach
Abs. 1 übermittelten Behelfe Unstimmigkeiten, die der Ver­
bücherung der infolge des Zusammenlegungs-, Flurbereinigungs-,
Teilungs- oder Regelungsverfahrens vorzunehmenden Änderungen
entgegenstehen, so hat sich das Grundbuchsgericht an "die
Agrarbehörde um Aufklärung zu wenden. Kann die Unstimmigkeit
ohne Änderung oder Ergänzung des Zusammenlegungs-, Flurberei­
nigungs-, Teilungs- oder Regelungsplanes nicht beheben werden,
so h~t die Agrarbehörde diesen Plan in einern Nachtragsbescheid
entsprechend zu ergänzen .der abzuändern. Vor Erlassung des
Nachtragsbescheides sind die Personen zu hören, deren Rechte
hiedurch berührt werden.

(4) Die Agrarbehörde kann im Falle der vorläufigen
Übernahme in einem Zusammenlegungs- oder Flurbereinigungsver­
fahren d"ie Richtigstellung des Grundbuchsa und des Grundsteuer-
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oder Grenzkatasters schon vor Rechtskraft des Zusammenlegungs­
oder Flurbereinigungsverfahrens ver~sen (vorzeitige Grund­
buchsberichtigung) , We!1n aus einem. längeren" Aufschub der Aus­
führung des Planes erhebliche Nachteile erwachsen würden und
wesentliche Abänderungen des Planes auf Grund von Berufungen
nicht zu erwarten sindo

(5) Wird ein nach Abso 4 vorzeitig verbücherter
Zusammenlegungsplan im Zuge des Berufungsverfahrens geändert,
so hat die Agrarbehörde erforderlichenfalls die Richtigstellung
des Grundbuches und des Grundsteuer- oder Grenzkatasters zu
veranlssseno

(6) Die gemäß § 97 erfolgte Anmerkung der Einleitung
des Verfahrens darf im Falle der vorzeitigen Grundbuchsbe­
richtigung nach Abso 4 vom Grundbuchsgericht erst im Anschluß
an die Mitteilung der Agrarbehörde über den Eintritt der
Rechtsk~aft des Zusa~enlegungs- oder Flurbereinigungsver­
fabrens gelöscht werdeno

Kundmachungen
§ 101

(1) Die Verordnungen über die Ei~leitung und den
Abschluß des Zusammenlegungsverfahrens, über die Begründung
unÜ Auflösung einer ZusaITlmenlegungs-, Erhaltungs- oder Agrar­
gemeinschaft sowie" die Verordnungen, womit die Satzungen der
Agrargemeinsc~aftenerlassen werden (§§ 47 Abso 2 und 108

Abso2), sind im Landesamtsblatt für das Burgenland kundzu­
machen. Die Rechtswirksamkeit dieser Verordnungen beginnt,
wenn darin nicht ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt bestimmt
ist, nach Ablauf des Tages, an dem das Stück des Landesamts­
blattes, das die Kundmachung enthält, herausgegeben und ver­
sendet wirdo

(2) Der Eintritt der Rechtskraft der Bescheide über
die Eihleitung und den Abschluß von Flurbereinigungs-, Teilungs­
und Regelungsverfahren sowie über die nachträgliche Einbe­
ziehung oder Ausscheidung von Grundstücken ist im Landes­
amtsblatt zu veröffentlichen und an der Amtstafel der Agrar-
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behörde und in jenen Gemeinden, in denen die Grundstücke liegen,
auf die sich das Verfahren bezieht, durch zwei Wochen öffent­
lich bekanntzumachen.

(3) Die Einleitung und der Absc~luß eines Verfahrens
sind den zuständigen Grundbuchsgerichten, Bezirksverwaltungs­
behörden un~ Vermessungsämtern mitzuteilen.

Übergangsverfügungen der Agrarbehörde

§ 102

(1) Die Agrarbehörde kann aus wichtigen wirtschaft­

lichen Gründen behufs Erzielung eines angemessenen Überganges
in die neue Flureinteilung die erforderlichen Verfügungen
treffen. Dagegen ist eine Berufung nicht zUlässig.

(2) Im übrigen wird die Rechtsausübung während des
Verfahrens nicht behindert. Exekutionsführungen sind auch
während des Verfahrens zUlässig.

Kosten

§ 103

(1) Die Parteien haben zu tragen:
a) die im § 8 Abs. 1 des Agrarverfahrensgesetzes 1950, BGBl.Nr.

173, in der Fassung des Bundesgesetzes BGEl.Nr. 77/1967,
angeführten Kosten für die Tätigkeit der Behörde;

b) die Kosten der Vermarkung und der gemeinsamen Anlagen und
Maßnahmen sowie die Kosten, die sich aus der Mitwirkung
der Schätzmänner ergeben, mit Ausnahme der Kosten für die
Mitwirkung der Organe der Agrarbehörde;

c) die Kosten, die sich für die Zusammenlegungs-, Flurbereini­
gungs- und Agrargemeinschaften aus der Leistung von Geld­
abfindungen, Geldentschädigungen und Geldausgleichungen
ergeben, einschließlich des Selbstverwaltungsaufwandes;

d) die Kosten, die den Parteien dadurch erwachsen, daß sie
selbst Sachverständige beauftragen und Messungen, Berech­
nungen, Pläne und dergleichen erstellen lassen.
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(2) Die sich aus Abs. '1 ergebenden Kosten belasten
bei Zusammenlegungsverfahren die Zusammenlegungsgemeinschaften,
bei Flurbereinigungsverfahren die Flurbereinigungsgemeinschaf­
ten, bei Einzelteilungen und Regelungen die Agrargemeinschaften,
bei Sonderteilungen die ausscheidenden Mitglieder.

Kostenaufteilung

§ 104

(1) Die'Kosten sind, wenn nichts anderes vereinbart
worden ist, von den Zusammenlegungs-, Flurbereinigungs- und
Agrargemeinschaften auf die Parteien nach dem Verhältnis der
Werte ihrer Grundabfindungen, bei Regelungsverfahren nach der
Größe der Anteils-, Nutzungs- oder Bezugsrechte u~zulegen.

Solange diese Werte nicht feststehen, sind erforderlichenfalls
Vorschüsse nach einem vorläufigen Beitragsschlüssel, der sich
nach dem Ausmaß der einbezogenen Grundstücke - bei Regelungen
nach der tatsächlichen Nutzung - zu bestimmen hat, einzuheben.

(2) Bei Zusammenlegungen und Flurbereinigungen ist
auf Antrag der Zusammenlegungs- bzw. der Flurbereinigungs­
gemeinschaft den Eigentümern von nicht dem Verfahren unter­
zogenen Grundstücken, die aus gemeinsamen Anlagen oder Maßnah­
men einen Vorteil ziehen, ein diesem Vorteil entsprechender
Beitrag zu den Herstellungs- und Erhaltungskosten aufzuerlegen.
Diese Beitragspflicht haftet als Grundlast auf jenen Grund­
stücken, für die sie festgesetzt wird .•

(3) Soweit es zur 'Vermeidung effensichtlicher und

unbilliger Härten erforderlich ist, hat die Agrarbehörde ein­
zelne Parteien ganz oder teilweise von der ~~stentragung zu
befreien.

(4) Bei Zusammenlegungen und Flurbereinigungen haftet

die Beitrags- und Vorschußpflicht als Grundlast auf den dem
Verfahren 'unterzogenen Grundstücken.
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Kosteneinbringung

. § 105

(1) Die Zusammenlegungs-, Flurbereinigungs- und
Agrargemeinschaften haben rückständige Kostenbeiträge durch
Zahlungsaufforderung einzumahnen.

(2) Über die Zahlungspflicht hat im Streitfalle die
Agrarbehörde zu entscheiden. Die Entscheidung kann von der
Partei bei der -Agrarbehörde binnen zwei Wochen nach Zustellung
der Zahlungsaufforderung beantragt werdenD

(3) Für rückständige Kostenbeiträge können gesetzliche
Verzugszinsen von dem auf Grund der Zahlungsaufforderung sich
ergebenden Zahlungstermin an berechnet werden.

(4) Für die Einbringung rückständiger Geldleistungen
gilt das Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGBl.Nr. 172/1950.
Zur Eintreibung solcher Geldleistungen wird den Zusammenle­
gungs-, Flurbereinigungs- und Agrargemeinschaften als den
Anspruchsberechtigten die Einbringung im Verwaltungswege
(politische Exekution) gewährt.

Übertretungen und Strafen

§ 106

(1) Wer
a) Einrichtungen, Zeichen oder Markierungen, die zur Vorberei­

tung oder Durchführung einer agrarischen Operation dienen,
beschädigt, beseitigt, versetzt, unkenntlich macht oder
zerstört;

b) den von der Agrarbehörde nach diesem Gesetz getroffnenen

Anordnungen, insbesondere den auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Verordnungen und Bescheiden, zuwiderhandelt;

c) die Organe der Agrarbehörde oder die von der Agrarbehörde
ermächtigten Personen bei der Ausübung ihrer nach diesem
Gesetz zustehenden Befugnisse abhält oder behindert;

begeht eine Verwaltungsübertretung und wird unbeschadet einer
allfälligen strafgerichtlichen Ahndung mit einer Geldstrafe
bis zu S 30.000.-- oder Arrest bis zu sechs Wochen bestraft.
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(2) Wer die Vollversammlungen, Vorstands- oder Aus­
schußsitzungen von, Agrargemeinschaften, Zusammenlegungs,Erhal­
tungs- oder Flurbereinigungsgemeinschaften durch ungebührliches
Verhalten stört, weiters, wer seinen Pflichten als Mitglied dEr
Organ einer Agrargemeinschaft tro~ AuffaroenmgrerAgrarbehörde
nicht nachkemmt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird
mit einer Geldstrafe bis zu S 1.000.-- oder Arrest bis zu
zwei Wochen bestraft.

(3) Im Straferkenntnis ist auch über die aus der
Verwaltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche
zu entscheiden (§ 57 vstG. 1950).

Gebühren und Abgabenbefreiung

§ 107

Alle Amtshandlungen und schriftlichen Ausfertigungen
in Angelegenheiten dieses Gesetzes sind von den durch landes­
rechtliche Vorschriften vorgesehenen Gebühren und Verwaltungs­
abgaben befreit.

Übergangsbestimmungen'

§ 108

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das
Gesetz betreffend die Flurverfassung, LGBl.Nr. 4/1951, außer
Kraft. Pie auf Grund der bisher geltenden Vorschriften in
Rechtskraft erwachsenen Entscheidungen der Agrarbehörde
bleiben in Kraft und sind dem weiteren Verfahren zugrunde zu

legen.
(2) Die Agrarbehörde hat innerhalb von drei Monaten

nach Inkrafttreten dieses Gesetzes für sämtliche Agrargemein­
schaften Satzungen zu erlassen.
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Erläuternde Bemerkungen

Allgemeines;

Gemäß Artikel 12 Abs. 1 Ziff. 5 B.-VG. liegt in den Angelegen­

hei t"en der Bodenreform, insbesondere in den Angelegenheiten der

agra.rischen Operationen, die Gesetzgebung über die Grundsätze

beim Bund, die Erlassung von.4,.usführungsgesetzen u~d die Voll­

ziehung·bei den Ländern.

Durch das Bundesgesetz vom 15.Feber 1967, BGB1.Nr.78,

wurden die Bestimmungen des Flurverfassungsgrundsa.tzgesetzes 1951,

BGB1.Nr. 103, über die Grundzusalrrmenlegung abgeändert und er- _

gänzt.
Es war daher a.uch das geltende Flurverfassungslandes­

gesetz im Sinne der Bestimmungen des zitierten Grundsatzge­

setzes abzuändern und zu ergäIl:zen.

Neue betriebsvJirtschaft.liche Erkenntnisse, elie

Modernisierung und Technisierung in der Landwirtschaft werden

häufig dadurch gehe:ldnt, daß die Nutzungs- und Eigentumsver­

hältnisse am land- und forstwirtschaftli~hen Boden nicht die

erforderlichen Voraussetzungen für die entsprechenden l'Iaß­

nahmen aufweisen. Dies insb~s~ndere deshalb, weil die Fl~­

verfassung nach Eigentum, Kultivierung und Nutzung strukturell

fehlerhaft und zersplittert ist. Die Notwen~igkeit, die Land­

wirtsch8ft ailt' einen den gegebenen markt- und. betriebswirt­

schaftlichen Erlordernissen~~gepaBtenSta.ndzu bringen, e,r­

fordert zunäohst eine Ordnung l.hrerprimären Proo.uktionsgrund­

lage, eine rechtliche und wirtsehaftliche Ordnu~g vo,n Grund

und Boden. Demnach muß durch eine Neuordnung der Flächenein­

teilung und Flächenbenutzung samt allen dazu nötigen Vor­

kehrungen und ErschlieDungslllaßnahmen die Nutzbarkeit land- und

forstwirtschaftlichen Bodens nachhaltig verbessert und der

Betriebskostenaufwand hiedurch herabgesetzt werden. Die Grund­

zusammenlegung ist eines der zielflihrendsten I/li ttel, eine diesen

Erfordernissen entsprechende umf~ssende Verbesserung (Integral­

melioration) der Agrarstruktur herbeizuführen.
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Durch die Grundzusammenlegung werden folgende,~grAr­

politischen Effekte erzielt~

1. Zersplitterte Grundstücke werden zu großen, gut geformten
und einheitlich benutzbaren Flächen,zusammengefaßt.

2. Neue Grundstücke werden' zumindest an einer Seite durch einen
Weg erschlossen~ es wird eines dem land- und forstwirtschaft­
lichen Wirtschpftsraum entsprechend ausreichendes Wegenetz
angele,gt.

3. Es' wird ,Vorsorge für Ent- und BewässerUng zur Regelung des
Aasserhaushaltes der Grundstücke getroffen.

4. Es werdßn die notwendigen Bodenschutzmaßnahmen (gegen Wind­
er'osion, gegen Wildbäche und yermurungen, Anpflanzungen für

Vogel-und Wildschutz) geplant.
5. Es werden Grundflächen für diese ~-1eliora.tionen und andere

wirtsohaftliche und kulturelle Bedürfnisse der Gemeinschaft
bereitgestellt und durch die Kultivierung von Ödland ge­
wonnen.

'6. Es werden freiwerdende Flächen von auslaufenden Betrieben
einzelnen'Bewe:r"bern oder der Gemeinschaft zur Aufstockung
zuge,teilt.'

"7. Es werden übergeordnete MdSnahmen von Siedlungs-, Verkehrs­
oder Wasserbauten in die Neueinteilung eingeplant bzw.
deren Auswirkungen auf die Flurverfassung gemildert oderriach. "

Möglichkeit behoben •.
8. Es werden geeignete Betriebe in die arrendierten Abfindungs­

grundstücke verlegt, um eng verbaute 'Dör"fer aufzulockern,
Verkehrshindernisse und Feuerbrücken zu beseitigen, um iir­
weiterungsräume'für Nachbarn zu schaffen oder geeignete Ver­
kehrsanlagen im Dorf zu ermöglichen.

9'. Materielle Teilungen und ,unwirtschaftliche rJIiteigentumsver­
hältnisse werden aufgelöst.

"Diese Maßnahmen bewirken gleichzeitig eine Umstellung
der Betriebe im Sinne neuzeitlicher betriebswirtschaftlicher.. .. ..', ..
Erkenntnisse; es werden
1. Flurzwang Und lästige Wegerechte auf fremde~ Grund beseitigt~
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- 3 -

2. durch die Ausformung großer Grundstücke und durch ihre Br­
schließung der Maschineneinsatz und die AUfbringung von
Düngungs- und Schädingsbekämpfungsmitteln ermöglicht;

3. der Zeitaufwand der Zufahrt wesentlich verkürzt;
4. durch Neukultivierungen zusätzlich Nutzflächen gewonnen und

die Möglichkeit von Betriebsvereinfachungen nach zweckmäßiger
Produktionszweigen unter Kultivierungsänderungen von Grenz­
ertragsböden gegeben~

5. durch .gemeinsame wirtschB.ftliche Anle..gen und dUI'ch die
Wahrnehmung des Flächenbedarfes für nichtlandwirtschaftliche
Zwecke Grundlagen einer Raumplan~g geschaffen.

Es liegt sohin im allgemeinen öffentlichen, insbesondere
volkswirtschaftlichen Interesse, die durch die Grundzusammen­
legun8 mögliche Anpassung der Land- und Forstwirtschaft an die
modernen marktwirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Er­
kenntnisse zu fördern und ihren Abschluß zu beschleunigen.

Im I~ und 111. Hauptstück dieses Gesetzentwurfes wird
versucht, im Rahmen des Grundsatzgesetzes die vorstehend ange­
führten Ziele der Zusammenlegung durch Vereinfachung und da.her
Beschleunigung des Verfahrens leichter erreichbar zu machen.

Der vorliegende Entwurf enthält .einige wesentliche Neuerungen
gegenüber dem FLG 1950:

1. Für die Einleitung der Grundzusa.mmenlegung ist ein Antrag
der Parteien nicht mehr erforderlich~ das Verfahren wird
vielmehr von Amts wegen durch Verordnung eingeleitet. Vor­
aussetzung für die Einleitung ist jedoch, daß wesentliche
Mängel der Agrßrstruktur vorliegen und die Ziele des § 1 er­
reicht werden können. In der Regel wird auch in Zukunft nur
dann in einer Gemeinde ein Zusammenlegungsverfahren eingeleitet
werden, wenn ein Interesse hiefür vorhanden ist.

2. Es sind die Eigentumsbeschränkungen aufgezählt, die die
Grund~igentümer im Zuge eines Zusa.mmenlegungsverfahrens
d'ulden müs_sen.

3. In de~.·§§ 7 - 10 ist die Mitwirkung .der Pa.rteien am Zusammen­
legungsverfa~ren geregelt:
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Die Parteien sind nunmehr in einer Körperschaft öffentlichen
Rechtes, in der ZuEiaD1menlegung~gemeinschaft,zusßLlmengefaßt
und führen durch ihre Organe wichtfgeAufgaben des Verfahrens(

,... ~ ..
durch. So haben s,i~ die gemei~samen Maßn~hmen durchführen
und die gemeinsamen .Anlage!l:7vor al+em das 11Iegenetz,. zu
.errichten. Sie haben insbesondere auch den erforderlichen
Sach- ,Arbeits- und Geldaufwand z,u.leisten und auf ihre Mit­
glieder umzulegen.

4 .!ffaßnahmen im allgemeinen öffentlichen Int~resse,wi~ . der
Bau von. Autobahnen und Bundesstraßen, Flußreg:ulierun~en

usw. wirken sich im allgemeinen auf die Agrarstruktu:r: nach­
teilig aus, da sie oft Grundstücke durchschneiden oder, vor
allem' beiAutohahnen,zu großen Umwegen zwingen. Dieaeallge-.

'meinen Öffentlichen Maßnahmen sollen durch den Geset'zentwurf
mit der G:r;undzusammenlegung koordiniert werden, um die Aus­
wirkung derartiger'Maßnah~enauf die 'Ziele der Zusammen­
legun~ abzuschwächen oder gar zum Vorteil zu wenden. Vor­
aussetzung dafür ist, daß die· für derartige öffentliche
Maßnahmen notwendigen Grundflächen entweder von den Gebiets­
körperschaften oder Unternehmungen, die die },Iaßnahmen durch­
führen, oder von' der Zusa:wmen'legungsgemeinschaftaufgebracht
werden können. Außerhalb ei,nes Zusammenlegungsverfahrens
müßten für die erforderlichen Gründe die einzelnen landwirt­
schaftlic~en Betriebe C'ufkommen, was eine Gefährdung ihres
Bestandes bedeuten könnte.

5. Nach den Bestimmungen des FLG 1950 können ,nach Absteckung
d'er neuen Flureinteilung vor Rechtskraft desZusammenlegungs­
planes die Abfindungsgrundstücke nur dann vorläufig über­
geben werde~, wenn minde~tens drei Viertel der Parteien der
ttbe:rnahme zuge$tiramt haben. Nach den Bestimmungen des § 26
des vorliegenden Entwurfes können die Abfindungsgrundstücke,
wenn es die.zweckmäßige 13e\'{i~tschaftung des Zusammenlegungs­
ge.bietes erford~rt, schon dann übergeben werden, wenn sich
nicht mehr als 'die Hälfte der Parteien durch ausdrückli~he
Erklärung vor, der Agrarbehörde binhena.chtTagen nach Ver­
ständ"igung der, erfolgten' Absteckung der Grundabfiildu~gengegen
die vorläufige Übernahme ausspricht. \vei ters kann' d'le vor-
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läuf.ige Übernahme auf Teile d"ee Zusammenlegungsgebietes
beschränkt werden. Durch diese Bestimmung~n s~ll die vor­
läufige Übernanmeerleichwrt werden. Die Erfahrung hat ge­
gezeigt, daß' durch die bisherige Rege~ung der nach den Be­
stimmungen über Neuordnung des Zus,q.:umenlegungsgebie.t.es an
sich mögliche l:iffekte d'er ZusalillIlenlegung .oft beeinträchtigt
word~I.l ist.

6. Zur Zu~~enlegung von Weingärten und ~aldgrundstückenwurden
Sonderbestimmungen geschaffen.

7. Der den GeJIleinden durch die B.-VG.-Novelle 1962 verfa13.sungs­
rechtlich garantierte Wirkungsbe.reich wurde be~ücksichtigt,

so bei der Festlegunr des Wegenetzes und. bei der Errichtung
von Bauten im. Kommassierungsgebiet.

8. Das Flurbereinigungsverf2hren ~rde weitgehend an die Be-
.stimmUngen des Zus8mmenlegungsverfahrens A.ngeglich~n. Wäh~end

sich das. Flurbereinigungsverfahren na.ch den Best~~unungen

des F~G 1950 nur auf K8uf~ und Tauschverträge.über land-
und forstwirtschaftliche Grundstücke und auf die Übertragung
von· Rechten und Pflichten ~ezieht, sind nach.dem vorliegenden
Entwurf solche agrarischer Operationen als Flurbereinigungen
zu verstehen, bei denen entweder die Besitz- und Bewirt­
schaftungsverhältnisse in einem kleineren Gebiet bzw. bei einer
kleineren Anza~l land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
verbes~ert oder neugestaltet werden oder eine zweckmäßige
Zwischenlösung 'bis zur späteren Durchführ:ung eines ·Zusammen­
legungsvertahrens errei;cht werden soll. Ein Flurbe.reinigungs­
verfahren kann weitersdurchgeführ.t werden, wenn' die' Flur

. ~ ,". . t

;z. B·... durch Stre..ßenbButen zerschnitten wird. Durch das Ver-
fahren können dann dies- und jenseits der Straßentrassen
liegende Grundstücke ausgetauscht ~erden.

Zum Unterschied vom zur Zeit geltenden Gesetz sind
dem Verfahren auch Verträge, die von den Parteien in .
verbücherungsf.ähiger Form abgeschlossen wurden, zu Grunde
zu legen (ebens'o wie die vor der .Agrarb~hörde beurkundeten
Parte~enübereinkolllillen),wenn die Agrarbehörde bescheid­
mäßig fe$t.stell t, da.ß diese Verträge zur .Durchführung der
Flurbereinigung erforderlich sind.· Diese Verträge sind dann
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von der Grunderwerbsste~erbefreit. Stellt sich später heraus,
daß die Verträge zur Durchführung der Flurbereinigung doch
nicht erforderlich waren, sind die betreffenden Feststellungs­
besehe'lde auch nach ihrer Rechtskraft als nichtig zu erklären.
Durch diese "letzte Bestimmung soll die Besteuerung solcher Ver­
t~äge ermöglicht werden.

Obwohl die Bestimmungen des Flurverfassungsgrundsatz­
gesetzes 1951 betreffend die Ordnung der rechtlichen und wirt­
schaftlichen Verhältnisse an agrargemeinschaftlichen Grund­
stücken unverändert geblieben sind", erscheint es aus folgenden
Erwägungen notwendig, die derzeit geltenden landesgesetzlichen
Bestimmungen gleichzeitig mit den übrigen Teilen des Flurver­
fassungslandesgesetzes abzuändern und zu ergänzen:
1. Im derzeit geltenden Gesetz fehlen die grundlegenden Be­

stimmungen über die Organe d(3r Agr8rgemeinschaft,. ihre Y'lahl,
Wr~~gabenbereich, weiters Bestimmungen über die Beschluß­
fähigkeit der Kollegialorgano, über die Kundmachung der
Beschlüsse und über Beschlüsse, die einer Genehmigung durch
die Agrarbehörde bedürfen. Die Regelung dieser Angelegen­
heite~ wird vom Landesgesetzgeber den Satzungen der Agrar­
gemeinschaft überlassen. Es ist aber Sache des Gesetzgebers,
fells -er zur Besorgung öffentlicher Verwaltung Selbstver­
waltungskörper (zu denen auch die Agrargemeinschaften zählen)
schafft, die diesen zur Besorgung überlassenen AUfgaben zu
bestimmen und ihnen die für ihre Tätigkeit notwendige
Organisation zu geb8n. (VfGH.~ Slg.2828). Da aber der Satzupgs­
:inhaJt durch die Bestimmungen des geltenden Geseties nicht vor­
ausbestimmt und in seinen Grundzügen nicht zu erkennen ist,
verstoßen diese gesetzlichen Bestimmungen gegen den im
Art. 18 Abs o 1 B.-VG. ausgesprpchenen Grundsatz der Gesetz­
mäßigkeit der Verwalt~ng.

2. Es hpt"sich als Mangel erwiesen, daß die Bestimmungen be­
treffend die Überwachung der Agrargemeinschaften keine Be­
fugnisse der Aufsichtsbehörde zur Behebung von gesetz- und
statutenwidri"geri· Maßnahmen (Beschlüssen) der Gemeinschaft·s­
organe enthalten. Da eine Aufsicht ohne solche" Befugnisse
jedoch völlig ~irkungslos ist, ist eine Neuregelung unbe­
dingt erforderlich.
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3. Das Teilungs-'und Regelungsverfahren (§§ 48 bis 84 FLG 1950)
enthält, Be'stimmungen über die Hauptteilung agrargemein­
schaftlicher Grundstücke, das ist die Auseinandersetzung
zwisqhen ~e6tand~nen Obrigkeiten einerseits und Ortsge­
mein~eri. oder ehemaligen Untertanen andererseits oder zwischen
Ort~gemeinden einerseits und Agrargemeinschaften anderer­
seits; ferner J?estimmungen~ber den Haus- und G~~6bectarf,

so~ohl für Hauptteilungen als auch für den Haus- und Guts­
bedarf ~ehlen im Burgenland die ~istorischen Voraussetzungen,
sie können daher entfallen.

Dazu wird folgendes bemerkt:
Infolge frer durch den ~garischen Reichstag beschlossenen
n848-er-Gem~be~irktenAufhebung des ~rbarialverba~des

ist die Gemeinschaft zwischen den ehemaligen Grundherren
und den ehemaligen Urbarialisten aufgetöst worden. Äcker
und Wiesen gingen in das uneingeschränkte Einzeleigentum
der Urbarialisten über. Die Hutweiden und die 'Waldungen'
wurden'ihnen jedoch ins Gemeinschaftseigentum übe~tragen.

Je nach der Größe der Ansässigkeit (Ganze-, Halbe-, Vie·rtel­
und Achtelansässigkeiten) wurden sie an dem Gemeinschafts­
bes~tz anteilsberechtigt. Die Höhe des jährlichen Anspruches
des einzelnen Urbarial~sten an den Nutzungen richtet sich
daher nach der Größe seiner Anteilsberechtigung am Gemein­
schaftsbesitz.

Einf~rstungsrecht(ibzw. öffentlich-rechtliche
Wald- und Weideservituten gibt es im Gegensatz zu den
Alpenländern ~m Burgenland nicht.

4. Im gelt~nden Gesetz sind die Bestimmungen des Teilungs­
und Rege'lu~gßverfahren~ sehr unübersichtlich angeordnet.
,~ei der Neuordnung wurde v~rs~cht, die derzeit geltende
Verwaltungspraxis auf diesem Gebiet soweit als möglich
aufrecht zu erhalten, v~r allem dadurch, daß Bestimmungen,
die derzeit in den Satzungen geregelt sind," in den Gesetzes-"
text übernommen wurden.
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- 8 ­
Zu § 1:

Die Geset·zesstelle umschreibt die Ziele und Aufgaben der ,Zu­
sßmmenlegung. Sie wurde aus dem Grundsa.tzgesetz unverändert

.übernommen.

Oberstes Ziel, d~s nllen agrarstrukturellen Verbesserungsmaß­
nahmen gemeinsHID ist, stellt 9ie Scha.ffungund Erhaltung einer
leistungsfähigen Lendwirfsch?ft d~r. Im Interesse diese's Zieles
hat die Zus~mmenlegung pIs Angelegenheit und l\'iHßnahme der
Bodenreform für sich allein oder ZUSA).,.men roi t anderen 11?ßn::3.hmen
die Besitz-, Benützungs- und Bewirtschaftungsverhältnisse im
ländlichen Lebens-und 1;\Tirtsc.haftsraum na.ch neuzoitlichen volks-

. und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verbessern oder
neu zu gestalten. Dies hat im ~reGe einer umfassenden Neuordnung
eines bestiillmten Gebietes sowohl durch Neueintei~~ng und' Er­
schließung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes,
Rls auch durch Ordnung der rechtlichen und wirtschaftlichen
Grundlagen der land- und f.orstwirtschaftlichen Betriebe zu
geschehen. Im .ADS. 2 werden bestil~!mlte ..Aufgaben der Zusal~men­

legung ~ervorgehoben,. die in der Regel .yor p..llelll anfallen. Ihr

gemeinsames Ziel ist es, NAchteile abzuwenden, zu mildern oder
zu beheben, die durch Mängel der .Agr~rstruktur oder durch Maß­

nahmen im allgemeinen öffentlichen Interesse verursacht werden.

Abs. 3 bringt eine· Begriffsbestimmung für lRnd- oder forstwirt­
schaftliche Grundstücke. Sie erfpßt vor allew Äcker, Wiesen 9

Weiden, Gärten, ~~er, Ent- und Bewässerungsgräben, Wirtschafts­
wege , Riesen, Lf-'gerplS1tze, Druschplätze ~ ~tleiters VJohn- und Wirt­
sch~ftsgebäude samt Hofräumen~

Land- oder forstwirtsch2ftliche Grundstücke sind demnach nicht
nur sblche, die einer land- oder forstwirtschaftlicheh Nutzung
unmittelbar dienen; 'denn auch andere Grundstücke (Gebäude 9 Hof­
räume) stehen mit der land- und forstwirtschaftlichen Produktion
im ZusA.lilL1enhang.

Gr~?fläche~, die ,im Rahmen eine~ ,gewerbliche~.Betriebes der
Erzeugung von Blanzen diene~, zäh~en nicht zu .den Ipnd-oder
forstwirtschaftlichen Grundstückenj wohl fe.llen jedoch Grund­
flächen darunter, die außer Kultur stehen.
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Zu § 2

Das Zusammenlegungsgebiet.ist jenes GebiEt, in dem die Neuein­
teilung und, Neuordnung des l,end- und forstwirtschpftlichen. . . .
Grundbesitzes durchgeführt vlird. \t[ie bisher ist die' Fcstlegung
des. Zuaammen-;Legungsgebietes e.uf ganze _Ketastralgemeinden oder

. .

Teile von solchen abges'tellt. }~s wird aber darauf Rücksicht
zu nehmen sein, daß die Erreichung der 'Ziele der Zusammenlegung
in erster Linie eine durch wirtsc~af~liche Zusammenhänge be­
dingte Gebietsbegrenzung erfordert. Die nähere Bestimmung und
Beg~enzu~g bleibt im Ei~~elfall der Behörde über~assen,'die
jedoch zu be8chten het, dAß die Ziele' der Zusammenleg.u~g

möglichst vollkon~en erreicht werden.

In der Regel w~rd ein mögl,ichs:t groBe~ Gebie,t. der Zusammenlegung
zu unterziehen sein. Es können dadurch zum Bei~piel ein aus­
reic~endes l;{ege- und Gratemetz.. _und·. eine zweclanäßige Neuverteilung
de.s ländlichen Grundbesitzes vorgenommen werd.en.

Die Vorscqrift des Aba. 1 erstreckt sich nicht nur auf die ·äußere
Begrenzung des Zusammenlegungsgebietes, sie ermöglicht auch,
eine innere G~enze zu'ziehen. So können schpll bei der Festlegung
de8.Zusamm~nlegungsgebieteseinzelne Grundstücke oder zusammen-
hängende; Flächen, die z.B. ausreichend'arrondiert ~der verbaut
sind oder g~werblichen Zwecken dienon, aus G~ünden der Zweck­

'mäßigkeit und Vereinfachung des Verfahrens ausgeschlos.sen
bleiben.

Im Abs. '2 wird allgemein ausgesprochen, daß a.lle Grundstücke,
, die innerhalb des Zusammenlegungsgebietes liegen, Gegenstand
der Zusammenlegung sihd, wob~i es gleichgültig ist, ob sie
land- oder fdrstwirtschAftlich ,genutzt werden oder nicht. Es
ist dalnit nicht'. gesagt, daß alle diese Grundstücke ~uch tat­
sächlich zusfUIlmenge'legt und neu verteilt, verlegt od'er einem
anderen zugewiesen werden. Die Bestimmung besagt nur, daß alle
Grundstücke innerh.Cl.lb des Zusammenlegungs~bietesObjekte der
Zusa:;·\me~legung sind. Die la,!l:d- und forstwirtschaftlichen Grund­
stücke sind schon auf Grund ihrer Beschaffenheit Objekte der
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Zusammenlegung und können von der ..Beh.rde auch gegen 0 en 'Willen
de~ Eigentümer entsprechend den gesetzlichen BestimmUngen der
Zusammenlegung unterzogen werdeno Grundstücke ohne land- oder
fprstwirtschaftlichen Charakter (§ 20 Abs. 7) können in der
Regel nur mit Zustimmung ihrer Eigentümer der Zusammenlegung
unterzogen werden. Ob dies aber im Zuge des Verfahrens' geschieht,
hängt von den Zielen der Zusammenlegung und damit von der ge­
planten Neuordnung ab. Auch Grundstüoke im verbauten Ortsgebiet,
sofe~n es zum Zusammenlegungsgebiet e:ehört, können Gegenstand
der Zusammenlegung sein. Da~it wird es z.B. möglich, die für
die Erschließung der Feldflur geschaffenen gemeinsamen Anlagen,
insbesondere V~irtschaftswege, bis an das Dorf heranzuführen,
neue Ausgänge aus dem Dorf zu schaffen und Verbesserungen im
Ortsgebiet durchzuführen, die den Zielen der Zusammenlegung

dienen. (Verbesserung von Zufahrten, Auflockerung beengter Orts­
und Hoflagen~ Grenzveränderungen und dergleichen) •

Zu §3:

Das Verfahren wird von Amts wegen durch Verordnung eingeleitet.
Die amtswegige Einleitung findet ihre Rechtfertigung darin, daß
die durch die Zusammenlegung herbeizuführende planmäßige Neu­
ordnung überwiegend im öffentlichen Interesse liegt. Etne Be­
einträchtigung der Rechtsstellung der Partei'en trifft hiedurch
nicht ein. Diese wird vielmehr durch "die neuen Bestimmungen über
die Zusammenlegungsgemeinschaft wesentlich verbessert und ver­
stärkt. Die Verfahrenseinleitung durch Verordnung findet ihren
Grund darin, daß sich die Einlei tung des Zusammenlegungsver­
fahrens nicht an einen im vorhinein individuell bestinpnten
Personenkreis, sondern an alle Grundstückseigentümer im Zusammen­
legungsgebiet sowie alle übrigen Personen wendet 9 denen an diesen
Grundstücken Rechte zustehen. Für diese Personen bringt schon die
Einleitung des Verfahrens Beschränkungen und Änderungen ihrer
Rechte. Die Grundstückseigentümer werden auch künftig die Ein­
leitung eines Zusammenlegungsverfahrens durch eine entsprechende
Eingabe an ·die Beh.rde herbeiftihren können. In,der Einleitungs­
verordnung ist das Zusammenlegungsgebiet, dessen Bestimmung und
Begrenzung der § 2 Abs. 1 regel t, f estzuse'tzen. In der Verord­
nung können die im § 6 angeführten Eigentumsbeschränkungen ver­
fügt werden.
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Da durch das Zusammenlegungsverfahren auch. Angelegenheiten ~es

Bergbaues und der Landesverteidigung berührt werden können, ist
vorgesehen, daß neben der Landwirtschaftskammer. auch die Berg­
hauptmannschaft und das Militärkomman~o'zuhören si~d.

Zu § 4·:

Di~·. Planung und Durchführung der Neuordnung des Zusammenlegungs­
gebietes mache~ des manchmal ~rforderlich, Grundstücke nachträg­
lich für Zwecke der Zusammenlegung in Anspruch zu nehmen od~r

Grunqstücke im Zusammerilegungsgebiet aus Gründen der Verfahrens-
;. .

v,el:',~i;nfachung auszuschließen. Es kommen ganz bestimmte GrU?d-
stücke in Betracht, deren Eigentümer im vorhinein d~r Behör~e. . ~

b~kannt sind, sodaß die Erledigung in Bescheidform zu erfo~~en

hat.

Zu § 5:

Während des Verfahrens hat die Agrarbehörde mit wenigen Aus­
nahmen die Generalkompetenz.zur Entscheidung in Angelegenheiten,
die außerh~lb des Verfahrens in die Zuständigkeit anderer Be­
h?rden oder der Gerichte fallen. Stellt sich heraus, d~ß die

Zusammenlegung nicht dem ,Gesetz entsprechend wei tergeftihrt· '.
w.erde.n kann, muß die Behörde das Verfahre!l vorzeitig einsteilen

, .
oder zeitweise aussetzen, womit die Generalkbmpetenz erlischt.

Zu § 6:

:pie Gesetzesste~le enthält jene Beschränkungen des Eigent:ums~

.. ~e,chtes, die mit der Einlei tungsverordnung verfügt w~~,den.kö,nnen;
... sie gelten nicht unbe~ingt, sondern nu:t:' soweit,. a~s Ziele. d~r

Zusammenlegung ,entgegenstehen und gie Behörde daher der ~eab.­

si?htigten Verät:lderung die Zustimmung versagt. Um die B~hinde­

r~g des Verfahrens durch eigenmächtig vorgenommene ~derungen

an Grundstücken zu vermeiden, ist vorgese~en, daß die Behörde
darauf nicht Rücksicht zu nehmen braucht, wenn die ]5e"IJillii.gung
hi'ezu nicht eingehOlt· wUrde ~

Diese für die Beschleunigung so wichtige Best~mmung erfährt
durc~ Abs., 2 eine .bedeut~nde Einschränkung, die sich aus ~em

.im.. ,Art •.. 118 .B ..-VG.. statuierten eigenen Wirkungsbereich .der· Ge­
meinde ergibt: obwohl die Eigentumsbeschränkung gerade in ~ezug
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auf Bauwerke und Wege von größter Bedeutung ist, ist in diesen
Angelegenheiten die Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich zustän­
dig. Um der Agrarbehörde dennoch eine Einflußnahme einzuräumen,

"wurde vorgesehen, daß ,die Agrarbehörde vor der Entscheidung
durch die Gemeinde bzgl. im Zusammenlegungsgebiet liegenden
Bauten und Wege zu hören ist~ Während ~ie Verfügung von Eigen­
tumsbeschränkungen. in der Einleitungsverordnung gemäß Abs. 1

. im Ermessen der Agrarbehörde steht~ hat die Gemeinde vor Ertei­
lung'einer:Bewilligung nach Aba. 2'yon Gesetz~s wegen zu prüfen,
ob die Errichtung eines Bauwerkes, eines Weges und dgl'., mit
den Zielen der Zusammenlegung vereinbar ist. Es wird sich
aller'dings als zweckmäßig erweisen, die Gemeinden· zu veranlas­
sen, in diesen Angelegenheiten ein~n Antrag gem. § 51 (4) der
Bur'genländischen Gemeindeordnung an die Landesregierung zu
stellen.

,

Der Absatz 4 enthält dem Entwurf des Bundesvermessungsgesetzes
~~chgebaute,Bestimmungen,um Organen der Agrarbehörde ähnliche
Befugnisse einzuräumen, wie sie den Organen der geplanten Ver­
messungsbehörde vom Bundesgesetzgeber zugedacht sind.

Durch diese Bestimmung werden die in verschiedenen Bundes­
gesetzen (im Eisenb8.hngesetz, Luftfahrtgesetz, im Bundesgesetz
üb~r militärische Sperrgebiete und militärische M~itionslager)

enthaltenen Verbote des Betretens und Befahrens nicht berührt,
da dieser Absat,z als durch die Bundesgesetze in seinem sach­
lichen Geltungsbereich beschränkt, ,zu interpretieren ist. Wenn
nun im Schlußsatz des Abs. 4 bestimmt wird, daß bei militärisch
genutzten Liegenschaft€n auf die militärischen Int~r~ssen Be­
dacht zu ,nehmen ist; so können damit nur solche militärisch ge­
nutzte Li~genschaften verstanden werden,die weder zum militä­
rischen Sperrgebiet noch zum Gefährdungsbe.reich mili tärischer
Munitionslager gehören, bei denen aber eine Bedachtnahme auf
mili tärische Interes.sen aus Sicherheits- uhd GeheimhaItungs­
gründen geboten ist.

Die AusfÜhrung der gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen ist in
Hanglage~ die Voraussßtzung einer Neuordnung und einer vorläu­
figen Übernahme. Nur erschlossene und bewirtschaf~ungsfähige

Grunds'tücke können' übergeben und übe~nommen werden.· Absatz 5

'sieht daher die Möglichkeit vor, die Grundeigentümer im 'Früh­
stadium der Zusarinnenlegung zur Duldung ent'sprechen:der Maß­
nahmen verhalten zu kennen.
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Bei den Vermessungsarbeiten imd bei .Ausführung der gameinsBmen
Maßnahmen und .Anlggen können Schäden an einbezogGnen oder nicht
einbezogenen Grundstücken entstehen. Bei einbezogenen Grund­
stücken hat die Behörde kraft ihrer Generalkompetenz, über
Ersatzansprüche zu entscheiden.

Zu § 7~

Die Zusammenlegung ist eine öffentlich-rechtliche Maßnahme,
die mi t hoheitlichen 11itteln durchgefü~rt wird.

Die Durchführung der Zusammenl.egung erfordert überdies den Ein­
se.tz von Kapital. und Arbeit. Die ÄuflJrendungen für d·ie Neu­
ordnung des Zusammenlegungsgebietes sind' erheblich. Es sind
beträchtliche Sach- und Ar~eitsleistungen nötig. Sie müssen
teils ~urch Eigenleistungen der Parteien, teils durch Ge­
wäh~ung öffentlicher Geldmittel ~ufgebracht werden.

Träger dies~.r .~a:ß.nahmen 1st die Zus8.mmenle~gsgemeinschfJ.ft,

die re.cht.l,ich geordne.t,e .Gesamthei t' ,der Parteien. Sie wnfaßt
alle E~gentümer der Grundstücke, die der Zus8.mmenlegung unter­
zogen werden, ist eine Körpersch~ft des öffentlichen Rechtes

, und trägt als solche RechtspersönJichkei t. Keine Ni tgli'e'der der
Zusammenlegungsgemeinschaftsind jedoch die Eigentümer "von
Grundstücken, d:ie nur in Anspru'ch genommen werden. (§ 2 Abs. 2

lit. b).

Aufgabe der Zusammenlegungsgemeinschaft ist es, die aus der
Zusf'.nunerilegung sich ergebenden MRßnahmen im Auftrag und unter
Auf~icht der Behörde durchzuführen. Die ZusQfumenl~~ungsgemein­

schaft kann zu diesem Zweck ihre eigenen Mit-glleder zu SA.ch-)l
Arbeits- und Geldleistungen, wie Überhaupt zur Erfüllung ihrer
Verpflicht~ngen herenzieheri; sie. kann aber Auch die Durch­
führung von Einzelmaßnahmen an einschlägige .Unt~rneb.m.er ver­
geben, Mpschinen und Geräte mieten, Darlehen aufnehmen und sich
um. öffentliche Mittel bewerben.
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Zu § 8 und" 9~

Die Organe der ZusB-li1menlegungsgemeinschaft sind der Obmann
und der Ausschuß. Der AusschuD ist das willensbild8nde, die
Interessen der ZusammenlegungsGemeinscheft im Innenverhältnis
wahrnehmende, der Obmann das vollziehende und nach außen ver­
tretende Organ.

Eine der wesentlichen Aufgaben der Zusammenlegung besteht in
der Durchführung der gemeinsamen M~ßnahmen und in der Errichtung
der gemeinsamen' Anlagen? insbesondere des Wegenetze~ des
liRasters ii der neuen Flureinteilungo D? .durch die Zusammenlegung
auch Interessen'der Gemeinden berührt werden, sieht der Gesetzes­
entwurf vor, daß die B~germeist€r der betroffenen Ge.meinden

. .

ex lebe dem Zusammenlegungs8usschuß 8ngehören. D~durch soll eine
harmonische AbstiJiHllung .der 0.8. Interessen gefördE:rt 'Ij.,rerden.

Im übrigen regeLn die S0 P;:>r.3g~8phen die Wehl der übrigen l\li t­
glieder des Ausschusses, seine Einberufung und die Vlillensbildung.

Zu,§ 10:

§ 10 regelt d~s VGrhältnis zwischen der Zusa~nenlegungsgemein­

schaft. Fl.ls Trägerin der Zus~inmenlegungsma.ßnahmenund der AgrFlr­
behörde, die für di'e Durchführung ·dieser fiiaßn,!3,hmen zu .sorgen hat.

Zu diesem.Zwecke führt die Agr?rbehörde die Aufsicht über die
\

Zus?!umenlegungsgemeinschaft, entscheidet über Streitigkeiten,
die aus dem Gemeinschaftsverhältnis entstehen, hat die Gemein­
schRft zur vlahrung ihrer Aufgaben zu verllaIten und nötigenfalls
geeignete Sach\~inlter zu bestellen, fa.lls die Zus~li1menlegungsge­

meinsch?ft ihre s8.tzungsgemäß\-; Tätigkeit nicht erfüllt.

Zu § 11:

Nach den Grundsätzen für die Neuordnung (§ 16) ist jeder Eigen­
tümer von Grundstücken, die der Zusa~uenlegung unterzogen werden,
entsprechend dem ~[ert seiner in das VerfRhren einbezogenen und
zusammengelegten Grundstücke wieder in Grund und Boden abzu­
finden. Voraussetzung dafür ist eine geregelte Ermitt.lung des
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Beaitzst8ndes. Im Interesse der VerfahrenSbe~c~leunigungent­
scheidet di.e, .Agr'3.rbehörde über strittige ~echtsver~ältnisse
zivi~- undgrundbuchsrechtlicher N~tur. Ist die Feststellung
des BesitzstAndes eindeutig, kR1Ul 'von der Erlassung eines
Besitzstpndausweises yorerstabgesehen werden; diesfalls ergeht
der Bescheid erst gemeinspm mit dem Bewertungsp1aIl:. oder dem
Zusammenlegungsplan.

Zu § 12:

Die Bewertmg zählt zu den wichtigsten .Aufgaben der .Be'hörde ,
ergibt sich doch daraus der .Abfindungsanspr'uch der Eigentümer
unterzogener Grundstücke; sie ist auch für Eigentümer von
Grundstücken 'ohne land- '.'der forstwirtschaftlichen Charakter,
die füX bestimmte Zwecke der Zus8.lllmenlegung (Grenzänderungen,
Herstellung gemeinsgmer Anlagen) in .Anspruch genommen werden,
bedeutsam, da der entstehende Flächenverlust in erster Linie
durch Zuteilun~ einer der Bewertung on~syrecnendenErsntzflächo
auszugleichen ist.

Gegenstand dßr Bewertung sind sohin alle 'Grundstücke im Zu­
sammenlegungsgebiet, soferne sie der ZUs8.nime~1~gung unterzogen
pder für. die Zus~mmenlegung in Anspruch 'geno~nen werden. Die
Wertfestst~llung hat· entweder Ruf Gr~d übereinstiramender Er­
kläXungen der Parteien oder im Wege der amtlichen'Ermittlung
zu erfolgen. Der amtlichen Ermittlung können Auch Ergebnisse
allgemeindar. 81utlicher Schätzungen (Ertragsmaßzahlen der
fin2nz~mtlichen Bodenschätzung) zugrundegelegt'werden~Die

Beiziehung von Schätzmännern' trägt dem Gedanken Rechnung, daß

die Parteien sel~st in ~rhöhtem M2ß ,zur Mitwirkung herqngezogen
werden solJen. Kriterium der p.mtlichen Bewertung landwirt­
schRftlichen Grundes ist der Ertragwert, dRS ist jener Nutzen,
den das Grundstück bei üblicher 'ordnungegemäßer Bewirtschaftung

,jedem,Besitzer nAchhaltig gewähren k~nn. Die in § 2 .Abs •.t~ lit.b
angeführt~n Grundstücke sind jedoch nach dem Verkehrswert zu

schätzen, das 1st jener Preis, der im gc.wöhnl~chen G~.schäf'ts-
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verkehr .dem Grundstück unter Berücksichtigung aller den Preis
beeinflussenden Umstände - auf ungewöhnliche u~d persönliche
Verhältnisse sowie auf die Zusammenlegung ist nicht-Bedacht

zu nehmen - bei einer Veräußerung zu 3rzielen wäre. Die Be­
stimmung, da.ß die Vergleichwerte der Bonitätsklassen in ganzen
Zahlen e.uszudrücken sind, soll klarstellen, d8.ß es sich nur
um Vergleichswerte handelt, und eine Verwechslung mit dem Ver­
kehrswert verhindern.

Absatz 5 enthält Sonderbestimmungen hinsichtlich jener Grund­
stücke, die zwar. Gegenstand der Zus8llwenlegung sind, jedoch
auf Grund ihrer Verwendung oder Eignung für besondere Zwecke
einen den landwirtschaftlichen Ertr~,.gwert wesentlich übersteigen­
den Wert haben. Gemäß § 4 wird der Bewertung dieser Grundstücke
an Stelle des Ertragswertes der Verkehrswert zu Grund gelegt.. ~

Die Qualifikation als Grundstück mit besonderem vlert wird bereits
im Bewertungsplan rechtskräftig festgelegt.

~U § 13 J

Für die Bewertung von eingestreuten Waldbeständen finden die
. .

Bestimmungen des 2. Abschnittes sinngemäß Anwendung. Zu den
Waldbeständen gemäß Abs. 1 zählen nicht Gehölze wie Uferbe­
'stockungen, Grenzbäume und Grenzgebüsche, wie sie im § 12

l\bs.lit.6 caufgezählt sind. Die Ermittlung des Bestandeswertes'
erfolgt durch amtliche Einschätzung.

Nit Ahs. 2 wird ausgedrückt, daß lfialdbestände nicht bedenkenlos
der Sc~lägerung zugeführt. werden sollen. Ergibt sich jedoch
die No~wendigkeit, ~13.1dbestände zu schlägern, so haben diese
Nutzungen zu erfolgen.

Zu § 14 und 15~

n~s Ergebnis der Bewertung wird im Bewertungsplan dargestellt,
de~, wenn die Bewertung der Agrarbehörde unstrittig erscheint,

, auch erst mit dem Zusarnmenlegungsplan erlassen werden kann.
Treten nach der vorläufigen Übernahme Wertvermehrungen oder Wert­
verminderungen ein, trifft das Risiko die neuen Eigentümer.
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Erfolgen diese zwischen dem Zeitpunkt der Bewertung und der
vorläufigen Übernahme, sind sie von Amts wegen zu berücksichtigen,
wenn sie durch Elementarereignisse verursacht werden; darüber
hinaus h8ben Parteien auch ein Antragsrecht auf Neubewertung.
Von Bedeutung ist, daß den Parteien nicht nur hinsichtlich
eigener, sondern Ruch hinsichtlich fremder Grundstücke das
Berufungsrecht gegen den Bewertungsplan (Neubewertungsplan)
zusteht. Dies erklärt sich aus dem Umstand, daß im Stadium
der Bewertung die Lage der zukünftigen Abfindungen 'noch unklar
ist und die Parteien daher besorgt sein müssen, daß die Be­
wertung auch außerhalb der eigenen Grundstücke entspricht.

Zu § 16

Diese Gesetzesstelle enthält die Ausführungsbestimmungen zu
den zum Teil im Wortlaut übernommenen Bestimmungen des § 4

Abs. 1 und § 10 Abs. 4 und 5 des GrundsatzgesetzesJn Abs. 1

werden-die von der Behörde im Rahmen der Neuordnung zu bewältig8n­
den Aufgaben gegliedert in die Festlegung der gemeinsamen Maß­
nah~en und Anlagen, der neuen Flureinteilung und der auf diese
bezogenen nauen Eigentums- und Rechtsverhältnisse.

Die Bestimmungdes Abs. 2 soll ermöglichen, andere Verfahren
der Bodenreform wie Siedlungsverf~hren, Ordnung der rechtlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse an agrargemeinschaftlichen
Grundstücken u.a. im Zusan~enhang mit der ZuseITwenlegung durch­
zuf~hren und dadurch 8ine möglichst vollkommene Gesamtlösung
zu erreichen.

Zu §§17 und 18:

Im Plan der gemeinsamen Anlagen wird bereits der große Rahmen
für die neue Flureinteilung abzustecken sein. Er bildet einen
der wichtigsten Abschnitte für die Entwicklung des Zusarwnen­
le~~splanes, da das Wege- Und Grabenn~tz da~ Gerippe für die
neue '~lureinteilungdarst~l~t~es wird i~ wesentlichen bestimmt
durch die örtliche Wirtschaftweise, die angestrebte Gliederung
der gesamten land- und forstwirtschaftlichen Nutzfläche, wie sie
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in großen Linien einem Flächenbenutzungsplan entsprechen würde,
sowie durch·die Verkehrsbedürfnisse und durch die gebotene·
Regelungder Wasserführung in der Flur.

Nur ein wohldurchdachtes, technisch und wirtschaftlich zweck­
mäß~ges Vlege- und Grabennetz kann die Grundlage für die Neu­
gestaltung des Zusamm~nlegungsgebietesund damit für die ört­
liche Einteilung der Flur und die Ausweisung der neuen Grundstücke
bilden. Es schafft die Voraussetzung für alle anderen Ver­
beserungen. Vorsorglich soll es. de~ komnlenden verkehrstechnischen,
landwirtschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
oder Gemeinde und der weiteren Umgebung R.echnung tragen. Deshalb
muß es dem Netz der .Hauptverkehrsstraßen und der übrigen Wege
und Gewässer organisch und fo"lgerichtig angepaßt werden.

Die Schaffung eines geordneten Wegenetzes und die Regelungrer
wasserwirtschaftlichen Verhältnisse ist im ZusaillIDenlegungsver­
~ahren ?~durch erleichtert, daß es völ~ig der Örtlichkeit ange­
paßt werden kann ·und bei seinem EntwUrf auf die Eigentums­
grenzender zum Zusammenlegungsgebiet gehörenden Grundstücke
keine Rücksicht genomrnen ·ZU werden brAucht. In der überkomme~en

Flurverfassung sind die Riede in der Regel nur unzureichend
durch ';-lege erschlossen. Die notwendige Folge ist der Flurzwang
mit all seinen schädlichen Begleiterscheinungen.' Die Beseitigung
dieses zust:"ndes durch 8usreichende \j·jege ist· nicht nur ein
r1i ttel, sondern eine Vora.ussetzung für die mit der ZusA.mmen­
legung na.ch ~ 1 erstrebte Förderung der landwirtschaftlichen
Erzeugung. Die ~;;jege müssen den' ".Ansprüchen neuzeitlicher be­
triebswirtschaft).icher Erkenntnisse im Hinblick a.uf den Str-!nd
der Technik und den zu erwartenden Einsatz moderner landwirt­
sch~ftlicher MRschinen und Geräte Rechnung zu~gen. Die Anl8ge
der Wege ist unter dem Gesichtspunkt einer ortsüblichen Er­
schließung und Bewirtsch~ftung der Abfindungsgr~ndstUckevom
Standpunkt der Eigentümer und nic.ht .etwH der Pächter, Frucht­
nießer u. dgl. zu beurteilen. ~n der Regel muß es au~reichend

s.ein, daß ein Abfindungsgrundstück,An einer Stelle auf. einer.1
Weg erreicht werden kann i hiebei ~~ß euch die Zugänglichkeit
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über einen außerhB.lb des Zusammenlegungsgebietes liegenden
Weg, zum Beispiel einen Gemeindegrenzweg, genügen. Anderseits
muß auch darauf Bedacht genomrnmen ·werden, daß außerha.lb des
Zusa.mmenlegungsgebietes liegende Grundstücke allfällig be­
stehender Wegverbindungen nicht beraubt werden. Innerhalb
der Abfindun~sgrundstückesind Wege durch die .Zusammenlegungs­
gemeinschaft zugunsten deren Eigentümern nicht zu sch8ffen.
Erschweren jedoch natürliche Verhältnisse (z.B.Gräben oder Hänge)
die Bewirtschaftung so erheblich, daß der Partei die Beseitigung
solcher Nachteile von Abfindungsgrundstücken nicht zugemutet
werden kann, so wird die Zusammenlegungsgemeinschaft hiefür
aufzukolmnen hBben. Ob in besonderen Fällen an Stelle eines 1;.Teges
die Bestellung einer Wegedienstb~rkeit erforderlich oder ~us­

reichend ist, wird von den örtlichen Verhältnissen abhängen.
Vom Standpunkt der neuzeitlichen Auffassungder Zusammenlegung
als einer Gesamtlösung der zu ordnenden Verhältnisse zur Herbei­
führu~g eines vollen Erfolges der Zusammenlegung werden n~ben

dem 1A!ege- und Gr~bennetz auch alle erforderlichen Anlagen .wasser­
tolirtschBftlicher .Art größeren Ausmaßes geplant werden müssen.
Zu dieser Entwicklung hat die Erfahrung beigetragen, daß
wasserwirtschaftliche Anlagen größeren Umfanges außerhalb der
Zusammenlegung· häufig ;nit Rücksicht Ruf die schwierig zu lösenden
Eigentumsfragen unterbleiben oder· bei ihrer Durchführung wegen
der störenden Eingriffe in die Bewirtsch~ftung der betroffenen
Grundstücke nachträglich eine Flurbereinigung oder Zusammen­
legung nötig ill2chen.

Als Voraussetzung für eine zweckmäßige: neue Flureinteilung
werden vielfRch gemeinsAme Maßnahmen erforderliche sein, die jf­

doch im Gegensatz zu den zur Errichtung gelangenden gemeinsarael
.Anlagen nach der ZUS8.llliJlenlegung lueist keinen sichtba.r bleiben(~n

Ausdruck finden; hiezu sind insbesondere die Abschiebung von
Böschungen, FeldrRinen, ~ie Einebnung von Gräben, Hohlwegen
usw. zu zählen. Bei der Planung der gemeinsamen MAßnahman une
Anlagen sind weiters die erforderlichen bodenverbessernden
Maßnahmen vorzusehen j zum Beispiel, die Festlegung von jdlan~

flächen, die für eine landv,rirtschaftliche Nutzung kulti'vieJ;1 oder
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aufgeforstet werden sollen; hiebei können auch die Belange des
Naturschutzes, des Vogel- und Wildschutzes und der Landschafts­
pflege entsprechende Berücksichtigung finden. Landschaftsge­
staltende·Maßnahmen größerer Art stellen die Bodenschutzanlagen,
inSbesondere die Windschutzanlagen dar, die der Verhütung der
Bodenerosion durch Wind und Wasser und damit der Erhaltung der
Bodenfruchtbarkeit dienen und daneben der Landschaft ein neues
wohltuend abwec~ungsreichesGepräge geben. Als weitere gemein­
same Anlage kö:ri.nen in Frage kommen: Gemeinschaftsweiden, Obst­
anlagen, Schädlingsbekämpfungs'anlagen, Sand-, Kies- und Schotter­
gruben 'und dergleichen mehr.

Da die Schaffung eines geordneten ltJ'egenetzes eine der wichtigsten
Voraussetzungen für eine zwec~äßige Neugestaltung des Zusammen­
legungsgebietes ist, müssen daher, soweit öffentliche Interessen
nicht entgegenstehen, insbesondere die vorhandenen Gemeindewege,
ab~r auch die Gemeindestraßen und anderen Anlagen _und .Ob jekte,
wie Zäune, Einfriedungen, Hü.tten, Schuppen u.dgl. umgestaltet,
umgelegt, verlegt oder aufgelassen wßrden können. Aus der-Unab­
dingbarkeit eines entsprechenden neuen Wegenetzes heraus ist
daher auch sogar die Inanspruchnahme von Grundstücken, die keine
land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke sind, und von Hof­
stellen zugelassen.

Befreiungen von Parteien von der Grundaufbringung für die gemein­
samen Anlagen mü~sen, da diese ·zu Lasten aller übrigen Parteien
gehen und' ein differenzierter Vorteilsmaßstab schlechthin nicht
anwendbar ist, auf Ausnahmsfälle beschränkt bleiben.

Bei den Bodenwertsteigerungen kommen nur deren wesentliche in
Frage, die wiederum nur durch besondere gemeinsame Maßnahmen
und Anlagen zu erzielen sein werden, da die in ·jedem Verfahren

I -üblichen Bodenwertsteigerungen als Normalfolge de·r ·Zusammenle­
gung angesehen werden müssen. Da ein solcherart wesentlich ge­
steigerter Bodenwert, 'der nötigenfalls durch erneute Schätzung
festzustellen -sein wird, sich infolge "Zugrundelegung des erhöh­
ten Wertes bei den" Abfindung'eil. als Grundreserve auswirkt,· ist
es auch angebracht, daß diese Reserve in erster-Linie zur
Deckung des Grundbedarfes für die' gemeinsamen Anlagen verwendet
wird. Da nach der Übernahme der Grundabfindungen die verhältnis­
mäßige Grundaufbringung seitens aller Parteien für eine nach­
träglich notwendige Erweiterung oder Errichtung einer gemein-
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samen Anlage praktisch ohne vollständige Änderung aller Ab~indun­

gen nicht möglich wäre, eine solche aber in diesem Verfahrens-
,',I

stadium nicht mehr vertretbar ist~ erscheint es unbeding~ nötig,
den erfo~derliche~ Grund gegen Geldentschädigung (Verke~rswert)

in Anspruch n,ehmen I zu können. Die Regelung des 2. Satze~ des § 17

Abs. 1 st-ellt weder eine Ausführungsbestimmung zum Grundsatzge­
setz noch eine im grundsatzfreien Raum ergehende Bestimmung 'dar,
sie beruht ebenso wie die §§ 6 Abs. 2 und 45 Abs. 3 auf Art. 15
Abs. 1 B.-VG. Au~ Gründen der Kompetenzabgrenzung zur Vollziehung
des Bundes in Bausachen war die Einschränkung zu treffen, daß nur
so~che baulichen Anlagen - unbeschadet der Bestimmungen über die
Ausnahmen von der Ge~eralkompetenz der Agrarbehörde-,umgestaltet,'
umgelegt und aufgelassen werden dürfen, die in die Vollzieh~g

des Landes tallen.

Zu § 19:

In immer häuf~~erem Maße w'erden Grundzus~enlegungen mi t Maßnah­
men im allgeme~;nen öffentlichen Interess~, wie ,Autob,ahnbauten,
Flußregulierungen usw. koordiniert oder aber hievon abträglich

, .

berührt. Aufgabe der vorliegenden Bestimmun~ '~st es, die Auswir-
kungen derartiger Maßnahmen auf' di.e Ziele der Zusammenlegung
abzuschwächen oder zum gegenseitigen Vorteil 'zu 'führen. Voraus-

"setzung'" dafüX' ist, daß die für derartige öffentliche'Maßnahmen
nötigen Grundflächen entweder in das Zusammenlegungsverfahren ein­
gebracht werden oder von der Zusammenl:egungsgemeinschaft aufge- ,
bracht werden können. Dies ermögli'cht, die Trassen urid die nöti­
gen Grundabfindungen für die Uaßnanmen im allgemeinen öffentlichen
Interesse in das Konzept der Grundzusammenlegung ei-nzuplanen und
zu verhindern, .daß einz€lne Lan~wirtschaft6betrie,?einfolge ,der
Inanspruchnahme ihrer 'Produktionsbasis in ihrem Bestand gefährdet
werden, da im Rahmen der Zusammenlegung der Grund von d.er Zusammen­
legungsgeme1nschaft" und nicht von einem einzelneri Betrieb aufge­
bramt werden muß. Die Bestimmung des Abs. 3 ermöglicht es, die für
die öffentlichen Maßnahmen der Z~s~mmenieguhg entstehenden Kosten
vom Träger der Maßnahmen refundiert zu erhalten, sodaß die durch
die Maßnahmen "für die Zusammenlegungsgemeinsohaftentstehenden
Nachteile ausgeglichen werden können. Diese Kc:rsten 'werden umso
niedriger sein, je früher die Gebietskörperschaft oder das Unter­
n~hmen mit der Behörde zu einer Zusammenarbeit hinsichtlich der
Durchführung der öffentl~Ghen Maßnahmen kommt.
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Durch die Verbindung der Durchführung öffentlicher Maßnahmen
mit der Durchführung eines Zusammenlegungsverfahrens erreicht
die enteignungsberechtigte Ge.bietskörperschp,'ft (Unternehme~)

auch Einsparunge~ an. Zeit- und Arbeitsaufwänd. überdies können
die außerhalb der Zusnmmenlegungregelmäßig für die Landwirte'
entstehenden Wirtschaftserschwernisse durch die Zusammenlegung
weitgehend ausgeschaltet werden.

Zu § 20 :

(1) Jede Partei hat grundsätzlich Anspruch, den vollen Wert
ihrer dem Verfahren unterzogenen Grundstücke in Grund und
'Boden wiederzuerhalten (A bfindungsanspruch) _

(2) Sie kann jedoch mit ihrer Zustimmung anstelle von Grund
und Boden Geld erhalten (Geldabfindung) und zwar für ihren
ganzen Anspruch oder nur für einzelne Grundstücke. Hiefür
ist jedQch auch das Einverständnis jener Personen erforder­
lich, denE.n a.n den betroffenen Grundstücken bestimmte
Rechte zustehen,_

(3) Die Verwendung des gemäß Abs. 2 anfallenden Grundes muß
der Zielsetzung dieses Gesetzes oder Anderer der Boden­
reform dienender Gesetze entsprechen.
Diese Verwendungszwecke sind:
a) Grundaufbringung für gemeinsP-L1e. Anlagen;
b) Grundaufbringung für MaßnB.hmen im allgemeinen öffent­

lichen Interesse;
c) Grundzuteilung gegen Geldleistung (Aufstockung) mit

Zustimmung der beteilten Personen.

Im Falle a) muß die gemäß Abs. 2 zu entrichtende Geldabfindung
den gemäß § 17'(2) zur .Aufbringung des Grundes' für die gemein-. .

samen Anlagen vE::rpflichteten Parteien angelastet werden.

Im Falle b) sind die Mittel für die Geldabfindung gemäß § 19
(2) von den'die Maßnahmen durchführenden Gebietskörperschaften
oder Unternehmen aufzubringen.
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Im Falle c) dienen d~e Geldleistungen der beteilten
zur Deckungder Geldabfindungen.

(4) Die Zustimmun~serklärungender Personen, -di~ auf .Grundab­
findungen verzichten oder Grundzuteilungen gegen Geldleistungen
wünschen, müssen insbesonders die Grundstücke, auf die sich die
Zustimmung bezieht, und die ,Höhe der Geldabfindung oder Geld­
leistung enthalten. Eine Zustirmnungs~rklärung,gemäß Abs. ,2 kann
nur dann dem Verfahren zugrundegelegt werden, w~nn di~ Ver~endung

des '@~fa~lenden Grundes und die Aufbringung der Mittel für die
geforderte Geldabfindung gemäß Abs. 3 sicherg~stellt sind.

(5) Die Aufteilung~~ gemeinsamen Abfindungsansprucnes mehrerer
Miteige~tümer, in manchen Fällen auch die Neubegründung von Mit­

,eigentum im Rahmen eines Zus8rnmenlegungsverf8hrens, ist viel­
fach eine Voraussetzung für die ~rzielung eines angemessenen

, '

ZUSBIlll11enlegungserfolges. Die-vorliegende Bestimmung üb6r die
Teilu~g des gemeinsa~en Abfindungsanspruches entspricht sinnge­
mäß den Vorschriften q.es ABGB über die ,Aufhebung der Eigentums­
gemeinsdhaft. Eine Aufhebung der Gemeinscheft 'zur Unzeit (§ 830

ABGB) ·kann nicht vorliegen, wenn 'die Teilung dem Zweck des
Verfahrens dient. Eine Teilung~r gemeinsohaftl~chenSache selbst
gemäß § 841 ABGB findet nicht statt, d?. iill Rahmen des Zusammen­
legungsv~rfahrens lediglich der· Abfindungsanspruch, also der Wert
der gelJleinschaftlichen, Sache, a.ufgeteilt wird.
Die Neubegründung von Miteigentum hat nur auf Begehren aller
betroffenen Parteien zu ,erfolgen, wenn 8S dem Zweck des Ve~fehrens

dient. Diese Bestimmung ist besonders für' 'die' Bildung gemein-. . . .

samen Eigentums ~ei Ehegatten von Bed~utung, vO,rnehml,ich dann,
wenn ein entsprechender Gütergemeinschaftsvertrag b~reits vorliegt.

(7) Grundstücke, d,ie keine land-oder forstwirtschaftlichen sind, und
Hofstellen,können mit ~usti1llL1ung der Eigentümer der,Zusammen­
legung unterzogen werden, wobei allfällige in der, Zustimmungs­
er,klärung gestellte Bedingungen hinsi~htlich der Bewer ng, der
Form und de~ Lege der Abfindung zu erfüllen ,sind. Mangels einer
solchen Zustimmung können solche Grundstücke jedoch nur im
unbedingt notwendigen Ausmpß für Grenzänderungen ,oder für ge­
meins~me Anlagen in Anspruch genommen werden. Mit Rücksicht
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~uf das geringe Ausma.'ß der beanspruchten Fläche wird in vielen
Fällen die Zuteilung einer Ers~tzfl~che mit den Zielen der
Zusammenle"gung nicht vereinbar sein. In diesem Fall ist die
beanspruchte Fläche zur Gänze in Geld abzulösen.,

Zu f, 21', :
-~.,.-

(1) tlnter "Abfindungsanspruch if ist hier'der in'§ 20 Abs.1
genannte \vert der dem Verfahren unterzogenen Grundstück~

einer Paitei zu verstehen. Gemäß § 20 Abs., 1 hat die Partei
zwar Anspruch auf eine Abfindung in Grund und Boden im
vollen Wert ihrer eingebrachten Grundstücke; um
den Brutto-Sollwert dieser Grundabfindung zu erhalten,
müssen jedoch folgende Umstände durch entsprechende Zu­
oder Abschläge zum (vom) Abfindungsanspruch in Rechnung ge­
stellt werden:
Allfällige Verzichte auf eine GrundAbfindung gem. § 20

Ahs. 2, allfällige gem. § 20 Abs. 3 vorgesehene Zuteilungen
von Grund und Boden,
allfällige Aufhebung oder Neubegründung von Miteigentum.
Der \lert des v:)n der Pf1rtei gemäß § 17 Abs. 2 aufzubringenden
Grundanteiles für die gemeinsamen Anlagen kann entweder'
durch eiuen Mehrw~rtzuschlag zum Wert der Ab~indung oder
durch einen Abschlag vom Brutto-Sollwert der Grundabfindung
(Bildung des Netto~.Sollwertes) verrechnet werden.

(2) Unter Abfindungsanspruch ist hier der gemäß Abs'. 1 ge­
änderte Gesamtwert der alten Grundstücke zu verstehen
(Brutto-" oder Netto-Sollwert der Grundabfindung)~ Der
Unterschied zwischen dem Sollwert und dem Wert der Grund­
abfindung darf nicht mehr als 5 %des Bruttosollwe~tes

der .Abfindung betrG.gen 'und ist in Geld auszugleichenoEs

isthiebei ohne Bedeutung, ob der Untersch~d zwischen dem
Nettosollwert und dem Wert der Grundabfindung oder' zwischen
dem Bruttosollwert und dem um den Mehrwertzuschlag ver­
größerten Wert der Grundabfindung gebildet wird.
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Wert-änderungen, die .!lll2.h der Bewertung g jedoch.Y:.Q!: der
Überg~be der Abfin~ungen durch Elementarereignisse ein­
treten (§ 15), kön~en ohne Rücksicht auf ihre Größe in Geld
8usgeglichen werden. Es ist jedoch zu trachten, den Aus­
gleich in Grund und Boden durchzuführen, ~oweit dies ohne
erhebliche Beeinträchtigung der ·n&uen Flureinteilung möglich
ist.

(3) Jede Partei hat -außer dem Anspruch auf Abfindung im vollen
Wert der A~tgrundstücke noch ein Anrecht auf einen ent­
sprechenden.Anteil an dem Brfolg des Verfahrens (möglichst
·große, günstig geformte, ~usreichend erschlossene Abfindungs­
grundstücke) und dar~uf, daß die Abfindungsgrundstücke hin­
sichtlich der für den Erfolg ihres Betriebes maßgebenden
Umstände den .Altgrundstücken soweit gleichen, daß ohne Ände­
rung der Art und Einrichtung des Betriebes zumindest der
gleiche Betriebserfolg gewährleistet ist wie 'vor der Zu­
sailllilenlegung. Dieses Anrecht besteht a.llerding~ nur inso­
weit, als es mit den Zielen der Zusammenlegung bei Abwägung
der Interessen aller Parteien untereinande~ vereinbar ist.
Unbedingt unzulässig ist es jedoch, ohne Zustimmung der Fe.rtei
Abfindungsgrundstücke zuzuteilen, deren Beschl:rffenheit 9

natürliche Lage oder Verkehrslage eine vollkommene Umstellung
des Wirtschaftsbetriebes zur Folge hätten.

(4) N~ch der zur Zeit geltenden Regelung sind. nur Grundstücke
mit einem den Durchschnitt erheblichen übersteigenden Wert
dem bisherigen Grundeigentümer wieder zuzuweisen. Nun sollen
auch Grundstücke mit weit unterdurchschnittlichern Wert dem
bisherigen EigentümGr wieder zugewiesen werden.

Zu ~22:

Die gemäß § 12 (6) gesondert bewerteten Gegbnständeund Ver­
hältnisse sind mangels einer·anderen V~reinbRrung von 'der Zu­
sammenlegungsgemeinscheft prinzipiell in Geld abzulösen, nur
ausnahmsweise wird ein Wegnahmer€cht eingeräumt.
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(1) In der 'Regel sind die Ergebnisse der Bewertung der e.lten
Grundstücke durch Einpessung der Darst.ellung p.uf der Be­
wertungsmappe in den ,die neue Flur'einteilung enthaltenden
Lageplan auch für die Bewertung der Abfindungen zu verwenden.
Eine Nachbewertung ist jedoch dort erforderlich, wo durch
gemeinsame M~ßn8hmen (z.B. Erderbeiten) oder gemeinsame
Anlagen (z.B. Gräben oder Drainagen), erhebliche vlertände­
rungen verursacht wurden. Meistens werden allerdings die als
g~llleinsä.me Maßnahmen durchgeführten Erdarbeiten keine so
erhebliche Wertänderung verursachen, daß eine Nachbewertung
erforderlich wird, da der Zweck derartiger MaßRahmen in der
Regel nicht eine Bodenverbesserung, sondern vielmehr die
Beseitigung von Hindernissen (Böschungen, Hohlwegenu.a.) für
die einhei~liche B€wirtschaftung der neuen Grundstücke ist.
Dem gegenüber werden jedoch Werterhöhungen infolge solcher
gemeinsamer Haßnahmen oder Anle.gen, die hauptsächlich dem
Zweck der Bodenverbesserung dienen und auf Kosten a.ller
Parteien durchgeführt oder errichtet werden, in allen Fällen
durch eine Nachbewertung zu berücksichtigen sein. Vfenn je­
doch die Wertänderung erst nach der Übernahme der .Abfindung,
also zu einenl Zeitpunkt eintritt, in dem eine Berücksichti­
gung für die.Ermittlung der GrundF1bfindung nicht mehr tun­
lich ist, ist sie in Geld auszugleichen.

(2) ~leistens wird die Berücksichtigung einer besonders ungünstigen
]'orm einer .Abfindung durch einen \lerta.bschlag nicht erforder­
lich sein, da bEi einer zweckentsprechenderi Planung· der neuen
Flureinteilung ungünstige Grundstücksformen bei den Ab­
findungen wesentlich seltener sind als bei den Altgrund­
stücken, somit also Ben8chteiligungen von Parteien durch
Verschlechterung der Form ihrer Grundstücke weitgehend ver­
meidbAr sind. Trotzdem wird sich in manchen Fällen die ge­
se'tzlich gegebene Möglichkei t, Härten durch einen 1t!ertabschlag
zu mildern, als vorteilhaft erweisen.
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Zu § 24 ~

Da die Geldausgle'ichungen gemäß § 21 Abs. 2 durch Subtraktion
von _Vergleichswerten' ermittelt werden, müssen sie, um ihre Be­
gleichung zu ermögl'ichen, durch Multiplik8tion mit einer be­
scheidmäßig festzulegenden Zahl in Schillingbetr~genumge­
rechnet werden, die im Durchschnitt den ortsüblichen Verkehrs­
werten möglichst nahe kommen sollen. Eine völlkoL~ene Angleichung
an die Verkehrswerte ist jedoch deshelb nicht möglich, weil
die Verhältnisse der gemäß §, 12 .Abs. 2 und 3 ermi ttel te"n Er­
tragswerte zueinander vielfach von de~ entsprechenden Ver­
hältnis~en der Verkehrswerte wesentlich abweichen. Dies ist

" ,

auch d~durch begründet, daß bei der Schätzung der Ertragswerte
gemäß § 12 Absa 2' die für die Preisbildung sehr wesentliche
Verkehrslag.e nicht zu berü-cksichtigen ist.

Zu § 25

Im Zus'arnmenlegungsplan werden alle zur Neuordnung 'gehörenden
Verhältnisse festgelegt, soweit dies nicht durch den Plan
der gemeinsamen Anlagen geschieht. Voraussetzung für die' bescheia­
mäßige Erlassung des Zusammenlegungsplanes ist 'd'i"e Absteckung

...... ,.

der neuen Flureinteilung in derN2tur.
Der Abfindungs'ausweis' enthält für jede Partei dTe von der
Partei zu leistenden oder ihr zustehenden -Geldleistungen,
Ge Idabfindungen , Geldentschädigungen und Geldausgleichurigen.
Für die Geldau'sgieicheungen sind die Vergleichswerte un'd' die
gemäß § 24 ermittelten #ertc anzuführen, für diB Geldenta~en

- die geschätzten Verkelirswer~e~ fiir die Gelaleistungen und'_ G81d- _
-8.bfindungen 'die gemäß § 20 .Abs.4 vereinbarten Preise.
Der Teilabfindungsausweis hat außer den durch grundbücherlieh
eingetragene Belastungen bedingten TeilRbfindungen auch die

, Regelung der Rechtsverhältnisse hinsichtlich der lagegebundenen
Belastungen einschließlich der tiitgliedschaft zu Realgemein­
schaften zu enthalten~ Bei der AUflegung (bescheidmäßigen Er­
lassUI\g) des Zusarrunenlegungsplanes sind dioe zu, einem f;rüheren
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Ge Idabfindungen , Geldentschädigungen und Geldausgleichurigen.
Für die Geldau'sgieicheungen sind die Vergleichswerte un'd' die
gemäß § 24 ermittelten #ertc anzuführen, für diB Geldenta~en
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Zeitpunkt erlassenen rechtskräftigen Bescheide, nämlich Be­
sitzst~ndsausweis? Bewertungsplan oder Plan der gemeinsamen
Anlagen zum bess€ren Verständnis des Z~sammenlegungsplanes

anzuschließen, sind jedoch keine BestRndteil~ ~ieses Planes.
Soweit sie jedoch noch nicht gesondert erlassen wurden, sind
sie gemeinsam mit dem Zus8.lniilenlegungsplan zu erlassen.

Zu § 26 :

Die Agrarbehörd~ kann, um durch den beschleunigten Eigentums­
übergang die Übergangszeit abzukürzen und dadurch Störungen des
Wirtschaftslebens zu vermeiden, die vorläufige Übernahme der
Grundabfindung,' de's ganzen Zusammenlegungsgebietes oder von
Teilen desselben, die Auszahlung von vorläufigen Geldab­
findungen sowie· die Durchführung der gemeinsamen Maßnahmen und
die Errichtung der gemeinsamen Anlagen schon vor Erlassung des
Zusammenlegungsplanes anordnen, also zu einem Zeitpunkt, in dem
die neue Flureinteilung bereits festgelegt ist, die einzelnen .
Pl~nbestRndteile aber noch nicht in allen erforderlichen Details
äusgearbeitet sind. Da das Eigentumsrecht an den' Grundahfindungen
unter der p.uflösenden Bedingung übergeht, do.ß es uli t der Rechts­
krAft eines Bescheides brlischt, der die Grundabfindung oder
Teile hievon einer anderen PArtei zuweist, muß für diesen Fall
dem weichenden Eigentümer für in der Zwischenzeit getätigte
Aufwendungen an der Grundabfindung oder einern Teil derselben,
die einer anderen Partei zugewiese~ wird,die Rechtsstellung
eines redlichen Besitzers zuerkannt werden~

Nachdem mit dem Eigehtumsübergang p.n den Grundabfindungen auch
alle auf den alten Grundstücken etwa noch befindlichen Feld­
früchte nach den Besti~lDlungen des ABGB. auf den Übernehmer des
Abfindungsgrundstückes übergehen würden, war im § 27 (1) den
bisherigen Eigentüulern der alten Grundstücke ,das Recht zu deren
weiteren Nutzung bis zu dem von der Behörde in den Überleitungs­
best~wnungen festzulegenden Zeitpunkt zu sichern, um eine ge­
ordnete Überleitung in die neue Flu~einteiiunggewährleisten

zu können.
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Zu § 27 :

Der Absqtz' 1 bef8.ßt sich rni t der wichtigen Frage, wann das.
Eigentum an den Grundabfindungen auf die Übernehmer übergeht.
Hiebei ist der.Umstpnd entscheidend, ob die Agrarbehörde im
Sinne des § 26 vor der Erle.ssung (:es Zusalillilenlegungsplanes die
vorläufige Ubernahme der Grundabfindungen Angeordnet hat. Wurde
diese vorläufige Übernahme nicht angeordnet, dßnn geht das

Eigentum an den Grund?bfindungen mi t der Rechtskre,ft des Zu­
sa~uenlegungsplanes auf die Übernehmer über.

AndernfA.lls erfolgt der Eigentumsüb8rga.ng ge:näß § 26 - aller­
dings unter e iner ;:~.uflösenden Bedingung - bereits mit der Anordnung

der vorläufigen Übernahme. In beiden Fällen liegt somit auf
Seite der Übernehmer der Grundabfindungen kraft Ausdrücklicher
gesetzlicher Anordnung ein ~ußerbücherlicherEigentumserwerb vor.

Im Absatz 2 wird der Grunds2tz festgelegt 9 daß die Abfindung
jeder Partei - ganz gleich, ob. Grund abfindung oder Geldab-
findung - in rechtlicher Hinsicht an die Stelle der Altgrund­
stücke tr~tt. Dieser Grundsatz bedeutet somit, daß die Rechte,
die an den Altgrundstücken bes,tE'nden, fortbestehen und vlei terhin
denselben Personen zustehen, die diese Rechte bisher an den
Altgru~dstücken hatten. Diesendritten Personen gegenüber ist nur

eine Änderung in der Sache eingetreten, insofern die Rechte
jetzt auf die Grundabfindungen übergegangen sind oder den
Rechten jetzt di·e Geldabfindung haftet. Der hier festgelegte
Grundsatz gilt allgemein sowohl für ~en privatrechtlichen als
auch für den öffentlichrechtlichen Bereich. Ausnahmen können nur
eintreten, wenn eine gesetzliche Vorschrift etwas anderes be­

Stii1i.lllt, wie zum Beispiel der § 28 hinsichtlich der Grunddienstbar­
keit, Reallasten und Baurechte, oder wenn die abgefundene Partei
mit den Berechtigten eine Gntsprechende Vereinbarung getroffen
hat. Bei allen R~chten, die auf die Abfindung übergehen, bedarf
es keiner Neuregelung ~er Rechtsverhältnisse. Jedoch ist im

Abs. 3 vorgesehen, daß bei verschiedener Belastung eines Altbe­
sitzes die ~ehörde Teilabfindungen für die verschieden be­
lasteten Altgrundstücke festzustellen hat.

- 29 -

Zu § 27 :

Der Absqtz' 1 bef8.ßt sich rni t der wichtigen Frage, wann das.
Eigentum an den Grundabfindungen auf die Übernehmer übergeht.
Hiebei ist der.Umstpnd entscheidend, ob die Agrarbehörde im
Sinne des § 26 vor der Erle.ssung (:es Zusalillilenlegungsplanes die
vorläufige Ubernahme der Grundabfindungen Angeordnet hat. Wurde
diese vorläufige Übernahme nicht angeordnet, dßnn geht das

Eigentum an den Grund?bfindungen mi t der Rechtskre,ft des Zu­
sa~uenlegungsplanes auf die Übernehmer über.

AndernfA.lls erfolgt der Eigentumsüb8rga.ng ge:näß § 26 - aller­
dings unter e iner ;:~.uflösenden Bedingung - bereits mit der Anordnung

der vorläufigen Übernahme. In beiden Fällen liegt somit auf
Seite der Übernehmer der Grundabfindungen kraft Ausdrücklicher
gesetzlicher Anordnung ein ~ußerbücherlicherEigentumserwerb vor.

Im Absatz 2 wird der Grunds2tz festgelegt 9 daß die Abfindung
jeder Partei - ganz gleich, ob. Grund abfindung oder Geldab-
findung - in rechtlicher Hinsicht an die Stelle der Altgrund­
stücke tr~tt. Dieser Grundsatz bedeutet somit, daß die Rechte,
die an den Altgrundstücken bes,tE'nden, fortbestehen und vlei terhin
denselben Personen zustehen, die diese Rechte bisher an den
Altgru~dstücken hatten. Diesendritten Personen gegenüber ist nur

eine Änderung in der Sache eingetreten, insofern die Rechte
jetzt auf die Grundabfindungen übergegangen sind oder den
Rechten jetzt di·e Geldabfindung haftet. Der hier festgelegte
Grundsatz gilt allgemein sowohl für ~en privatrechtlichen als
auch für den öffentlichrechtlichen Bereich. Ausnahmen können nur
eintreten, wenn eine gesetzliche Vorschrift etwas anderes be­

Stii1i.lllt, wie zum Beispiel der § 28 hinsichtlich der Grunddienstbar­
keit, Reallasten und Baurechte, oder wenn die abgefundene Partei
mit den Berechtigten eine Gntsprechende Vereinbarung getroffen
hat. Bei allen R~chten, die auf die Abfindung übergehen, bedarf
es keiner Neuregelung ~er Rechtsverhältnisse. Jedoch ist im

Abs. 3 vorgesehen, daß bei verschiedener Belastung eines Altbe­
sitzes die ~ehörde Teilabfindungen für die verschieden be­
lasteten Altgrundstücke festzustellen hat.



- 30 -

Zu § 28

Es entspricht der Zielsetzung und dem Wesen der Zus2mmenlegung?
daß bei der Neuordnung des Zusall~enlegungsgebietesGrunddienst-

. . . ...

barkei ten und Reallasten möglichst weitgehend bes·eitigt werden
sollen. Zu· diesem ZW8ck kann das Gesetz die' bestehenden Grund­
dienstbRrkeiten und Reallasten grundsätzlich aufrecht erhalten
und sie nur in jenen F.ällen, in denen sie infolge der Zusammen­
legung wirtschaftlich entbehrlich werden, durch 'die Behörde
ausdrücklich aufheben lassen. Dieser ·Weg.wurde bisher beschrittenj

\" ..

er hat jedoch in der Praxis zu Rechtsunsicherheit geführt'.
Außerdem haben die praktischen Erfahrungen gezeigt; daß die
Zahl_der ~nt~ehrlidh werdenden Rechte wesentlich gr~ßer ist
als "die ,Zahl der aufrecht zu erhaltenden Rechte. Der gegen­
ßtändliche Entwurf beschreitet deshalb einen anderen Weg. Er

erklärt nurimehr alle Grunddienstbarkei t'en und Reallasten
grundsätzlich für' aufgehoben und verpflichtet die Behörde,

".jene ,Grunddienstbarke i t und Realla.sten ~ .die im öf~entlicheI;l

Interesse odar qUS wirtschaftlichen Gründen weiterhin not-
'wendig sind, ~usdrücklich aufrecht 'zu halten. Ebenso wird die
Behörde -:- e·ntsprechend der bisherigen Rechtsla.ge - Grunddienst­
barkeit -und Reallasten dort 'neu zu begründen haben, wo s~~ im
öffentlichen Interesse oder ~us wirtschaftlichen Gründen not­
wendig ,werden. Künftig wird also der Zusammenlegungsplan, der
über das Ergebnis: der Zusammen+egung.zu erlassen ist, zum
Ausdruck bringen, welche Grunddienstbarkeiten und Reallasten
,nach der 'l'feuordnung des Zus8illmenlegungsgebietes bestehen. Die
ent8chädigungslos~ .Aufhebung wirtschaftlich nicht notwendiger,
somit entbehrlichgewordener Grunddienstbarkeiten und Reallasten
entß~richt der bisherigen R~chtslage.

Dte besondere Behp.~dlungdes Ausgedint:les ist in dem Versorgungs­
charakter'dieses Rechtsinstitutes begründet. Beim Ausgedinge
tritt somit grundsätzli'ch die Grundabfindung an die Stelle
der bisher vom .Ausgedinge 'erfaßten Altgrundstücke ~ Die GevJ'ährung
einer Geldabfindung an Stelle .eine~ GrundabfindUhg ist im
Falle des Bestehens eines Ausgedinges nur mögli"ch, wenu'der'
Ausgedingsberechtigte da~it einverst~nden"ist.
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Das Baurecht 21s d,Sts dingliche, veräußerliche und vererbli.JJ.J.e
I

Recht, auf oder unter der Bodenfläche eines Grundstückes ein
Bauwerk (z.B. Keller) zu haben,. bedarf ebenfalls auf Grund
seines besonderen Charakters einer Ausnahmebestillilllung. Danach
geht das BaUreC!lt ~uf jene Grundabfindung über, die nach ihrer
Lage dem Altgrundstück, entspricht, an dem das Baurecht bestellt
wurde.

Zu den aufrecht genaltenen oder aufrecht bleibenden Belastungen
zählen von allem solche in den Angelegenheiten des Bergbaues,
Forstrechtes, N~turschutzes, Wasserrechtes, der Bodenreform,
Eisenbahnen, 3traßen und Elektrizi tätsvers,orgungsanlagen.

Zu § 2-Lt

Diese Bestimmung hält im wesentliohen den bisher maßgeblichen
R~chtszustand hinsichtlich der Pacht- und Mietverhältnisse, auf­
~~uend auf der Bestiwrrung des G~undsatzgesotzes, aufrecht.

Zu § 31-!.

Da sich die Bestimmungen des § 35 FLG 1950 vor allem bei
kleineren Zus::\mmenlegungsverfah:t:'en bewährt ha.ben, wurde die
Möglichkeiteines ZusRItmhsnlegungsple.nes der Parteien in

diesem Entwurf beibehalten. Das 8~tliche·Verf~hren wurde den
neuen Bestimmungen über die Zus~@menlegung angeglichen. Uber
Entschädigungsansprüche wegen etwa entstandener Schäden haben
die Gerichte zu entscheiden.

Zu §§ 32 - 35 :

Durch den verstärkten Einsatz von Maschinen im Weinbau ent­
steht auch n.er i.auiler mehr die Notwendigkeit, Hand in HAnd mit
der Anlegung wirtschaftlicherer Kulturen auch Grundstücke von
entsprechender Größe und Form zu schaffen. Obwohl Weingarten­
zusarnmenlegungen beträchtlich kostspieliger sein werden als ge-
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wöhnliche GrundzusBunnenlegungen, wird im Zuge der Rationa.lisierung
der 'tleinbaubetriebe gerade in den tradi t'ionellen 'Weinbaugebieten,
wo die Zersplitterung em größten ist, immer öfter der Tlfunsch
auf Zusallimenlegung von Weingärten laut.

Bei der \'leingartenzusa'.1-lmenlegung können die meisten
: Bestimmungen der allge~lleinen GrundzusaUlTJ.1enlegung h'erangezogen

werden, Unterschiede ergeben sich bei der Bewertung und Abfin­
dung.

Da ein in einer Weinbnuflur gelegenes Grundstück
fü:r;.. gew.öhnlich einen höheren \.tert haben wird Rls ein in, einem
Ackerbauried gelegene·s, ist GS so ~u behandeln, als·, ob· darauf
Weinr~be~ ausgepflanzt wären. Die Frage, ob eine Weinb~uflur

vorliegt, richtet sich nach dem Weinb~ußesetz 1969, LGBI~Nr.33/

1969. Es werden ~uch Wertunterschiede dRhingehend zu berücksicht~

gen s~in, ob ein Grundstück in einer geschlossenen oder offenen
Weinbauflur liegt. Ist eine Verordnung na.ch § :6 des Weinbau­
gesetzes' von der Bezirksverwaltungsbehörde noch nicht erlassen,
so wird die .Agrarbehörde di.e Frage, ob' ein Grundstück in einer
geschlossenen oder offenen oder überhaupt in ei~er Weinbauflur
liegt, nach der über die maßgeoenden Verhältnisse gewonnenen
eigenen Anschauung zu beurteilen hßben.

Der Bodenwert und der \i/ert der Wei~reben sind gesondert
.zu ermitteln. Der .A bfindungs"a.bspru.ch nRch § 35 setzt sich aus
dem 'Jlert deS Bodens und dem vTert d.er darauf· befindlichen Reb­
anlagen zusammen. Auch hier soll primär real a.bgefunden· werden :;
läßt sieb. dadurch dasZusammenlegungsziel nicht erreichen,
sind die Rebanlagen in Geld abzufinden.

Zu § 37

Grundstücke anderer Kul turgp..ttung als Wald sifnd nur in dem

Ausmaße in das Waldzusanunenlegungsgebiet einzubeziehen, E\ls es

der Zweck' der Zusamm~nlegung erfordert.· Die Größe des Wald­
ZU,sA.J.'Llenlegungsgebietes v,rird jeweils sehr verschieden sEin.
Die Begrenzung und Größe des Zusanmenlegungsgebietes .wird von
der Lage der Grundstücke, der Form des Geländes? von der wirt­
schaflichen Notwendigkeit und den Ziel der ZusRmIDbn1egung be­

sti:·mnt sein.
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sti:·mnt sein.
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sind. Dieses Vermessungsergebnis bildet die Grundlage für die
Bewa1Ungskarte. Diese Bestimmungen sind sehr wesentlich für
die Durchführung des Waldzus~D1illenlegungsverf~hrensund unter­
scheiden sich von den Bestimruungen für' dieZusfli1l1Ilenlegung land­
wirtschaftlicher.Grundstücke.

'Zu § 40

Der Aba. 1 beinhaltet die Grundsätze für di8·Bewertung der
~laldgrundstücke. Eine wesentliche B.estim~lung laute't ~ daß der

"Waldwert (=Suwae des Bodens- und Best~ndeswertes) zu ermitteln
ist. Bei der Bewertung ist zusätzlich festzustellen~ ob es

. '

sich um Wirtsch8ftswaldgrundstücke handelt~ 'Nur ~orstfachleute

geben Gewähr, eine richtige Einschätzung der ·.~fA.ldgrundstücke

durchzuführen. Die Anhörung von Schätzmännern, wie bei der BG­
wertung von landwirtschaftlichen Grundstücken, könn~e be;i der
BeWertung von Waldgrundstücken zu Beein~lussungen.führen, die
der gerechten Durchführung des VGrfßhrens widerspreche.n würden.
Welche r1ethode nach den Grundsätzen der ~laldwertrechnung und
der forstlichen Schätzungslehre ~nzuwenden ist, ist der Behörde
zu überlas'sen. Eine Bindung an bestilill.ute Bewerb.lngsmethode.n ist
unzweckmäßig und 'NÜrde die Anwendung neuer. Erkenntnisse über
Bew~ngen ve~hindern.

·Im Abs. 2 wird be~onders darauf hingewiesen, daß bei der Be­
wertung aller übrigen Grundstücke, also auch :de.r lpndwirtschaft­
lichen Grundstücke, nicht nech dem Etragswert vorzugehen ist,
sondern nach dem Verkehrswert. Die .. Nöglichkei t mittels Parteien­
vereinb~rungen den 'IJfert diffier Grundstücke zu ermitteln,w'ird in
der Pra~is bei ~aldzusa@IDenlegungensehr häufig zur Anw~ndung

gelangen.

Zu § '4.1 :..

/

Bei Valdzusa.ulIi1enlegungen sind unter gGmeinsamell; Anlagen vor
allem .Forstaufschlie.ßungswege und Holzlagt?rplätze .zu v~~stehen.

Die gemeinsamen Anlagen dienen der Erschl{eßung und Bewirt- _
sch~ftung der Abfindungsgrundstücke. Die Erschließung der AbfiDungs-
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Zu § 38 :

Bei 'Vlaldzusaülmenlegungen ist iIJ.l Gegensatz zur' Zusa:ü1l:ienlegung
von landwirtschaftlichen Grundstücken außer dem Bodenwert
der Bestandeswert des 1valdes zu erilli tteln. Die Bestimmung ist
für gie ordnungsgemäße Durchführung des Zusanmenlegungsver­
fahrens unerläßlich, weil 1,i!ertänderungen im Zusafamenlegungs­
gebiet bis zurUberg~be der Abfindungsgrundstücke zu vermeiden
sind.' Der Zei traum der Nutzungsbeschränkung wird jeweils ver­
schieden sein.' Die Bestin~lung des Zeitreuffi8S der ~utzungsbe­

schränkung ist daher der Behörde zu überIRssen. Bei Wald zu­
sa~~enlegu~gen kleineren Ausm~ßes kann der Zeitraum zwischen
Bewertung und Übergabe so kurz' sein, daß Nutzunge-beschränkungen
nicht verfügt werden müssen.
Um außerordentliche Härten zu vermeiden~ die sich durch ver­
fügte Nutzungsbeschränkungen 'ergeben können, steht es der Be­
hörde zu, aus wichtigen Gründen Ausnahmen zu bewilligen. Diese
Ausnahmen sollen nur dann bewill,igt werden, wenn dadurch der
Ablauf der ordnungsgemäßen Durchführung des ZusqLllüenlegungsver­
fahrens nicht ersc:.Lwert oder verzögert wird. Diese Bestimmung
wird in erster Linie dann anzuwenden sein, wenn zur' Vermeidung
von größeren Folgeschäden Nutzungen aus Gründen des Forst­
schutzes noch vor Übergabe der Abfindungsgrundstücke erfolgen
müssen (z.B. rechtzeitige Aufarbeitung von Katestrophenhölzern
zur V~rmeidung einer KäferkAlamität).

Zu § 39 :

Di6genaue Feststellung der ßigentumsgrenzen in der Netur
bildet die VoraussGtzung für die Bewertung der Grundstücke im
vlaldzusanll~enlegungsgebiet. Die KRtastcrgrenzen des Waldes stiil1den
überwiegend wit den tatsächlichen EigentuDsgrenzen in der
Natur nicht überein, soferne es sich n~cht um ~~,ldgebiete handelt,
die geodätisch neu vermessen wurden. Es bedprf daher vorerst
,~,~r.Fest~tellungder Eigentumsgrenzen, die sodann zu vermessen
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grundstücke kann bei Waldzusaillffi€nlegungen nicht in dem gleichen..
AusffiFl.ße erfolgen wie bei ZusF.!fJmenlegungen land'...·iirtschaftlicher
Grundstücke. Die Möglichkeit&n sind oft begr~nzt durch technische
und finanzielle ~chwierigkeitert.

Im Gegensatz zur Zusa.~nenlegung landwirtsch~ftlicher Grundstücke
können. die Kosten für die gemeinsAmen Anlagen nicht nach den

. Werten der Abfindung~grunds~ück€~ufgebracht werden, sondern
, .

im Verhältnis der Vorteile, die sich für die Abfindungen der
Parteien ~us den geweinsaillen Anlagen 8rgeben.

Wenn die neue Flureinteilung zum· Zeitpunkt der Errichtung de~

gemeinsamen Anlagen noch nicht feststeht, könnGn Vorschüsse
zu 9-en Kosten der Anlagen von den P?.rteien·nur in jenem Ver­
hältnis der Vorteileaufgebrecht ,~erden, die sich für ihre der
Zusamaenlegung unterzogenen Grundstücke aus den gelueinsamen
Anlagen ergeben.

Die Bewe~ng der ~ialdgrundstücke erfolgt ohne Berücksichtigung
der Vorteile, die sich gUS den errichteten gemeinsamen Anlagen
e~geben. Bei Abfindung~grundstücken, die durch gemeinsame An­
lAgen R~fgeschlossenwurden, kommen die Parteien in den'Vorteil,
der sich. ~~us der Aufschlie13ung ergibt. Im Verhältnis dieses
Vorteiles sind die endgültigen Kosten für die Anlagen zu ent­
richten.

Zu § 42

··'Mit dem Abs. 1 vlird besti1.11mt, daß der,.A bfifidungs8nspruch durch
"den eingebrachten Waldwert und den Wert der Nichtw~ldgrundstücke

gegeben ist. Die Bewertung nach dem Bodenreinertrag kann für
die Ermittlung de·s .A bfindungs.8,nspruches nicht in Betracht" kOllJLlen 9

. .

weil der Be~tpndeswert den Wert des Bodens wesentlich überst~igt,

die Begrenzung des Wertunterschiedes von 5 von Hundert gemäß

§21 .Abs. 2 nicht mehr eingehalten werden könn~e, und außerdem
Holzschlägerungen zum Zwecke des v"erte"usgleiches in unvcrtretbarem
Ausmaße .ausgelöst würden. Nur durch die Verwe~dung des Waldwertes
.pei· der Brmittlung des Abfindungsanspruches ist die technische
Durchführbarkeit von Waldzusammenlegungen gesichert.

\
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Die Änderung des Flächen.?"usille.ßes des y.jirt.schaftswaldes wird
du;rph die Bestimmung des Abs. 2 begrenzt. :E;s ist dies 'eine
~estimmung zum Schutze der Parteien, die nur auf den Wirtschafts­

wald beschränkt werden kann.

Im § 40 wird bestimmt, welche \vRldflächen dem Wirtschaftswald
zuzurechnen sind. Bei WaldflächFJn, die nicht dem Uirtschafts­
wald zuzurechnen sind, hp..ndelt· es sich vor ?llelll um Schutz -
und Bannwälder sowie Illinderbestockte Flächen, auf denen eine ge­
regelte forstliche Bewirtscheftung nicht sta.ttfinden kann.

Mit der Bestii~lung des Abs. 3 wird der Behörde die Möglichkeit
gegeben, im Bedarfsfalle die Wertausgleichungen in Holz er­
folgen zu lassen. Dies ist eine Bestim~1!ung, die vor EI.l1em dann
anzuwenden sein wird, wenn der MehrzRhl der Parteien mit dem
Wertausgleich in Holz bessGr gedient ist als dem in Geld.

Zu § 43 :

Das Flurbereinigungsverf~hren wird qls vereinfachtes Zusammen­
legungsverfahren für bestil!lute besonders geartete Fäll~ durch­
geführt.Diese Fälle sind:
1) Verbesserung oder Neugeste.l tung- der Besi tz-, Benützungs-.

odeF Bewirtschaftungaverhältnisse im kleinen Rahmen. Da­
runter fällt zunächst die Neuordnung für ein kleineres
Gebiet oder zugunsten eines kleineren Personenkreises, wie
z.B. für Gebiete mit Einzellage oder Weilersiedlungen
oder zugunsten einer kleineren Anzahl.land- oder forstwirt­
sC!'laftlicher Betriebe. 'vleiters gehört dazu die Durchführung
von TeillUa~nF.\hIilen vlie z. B. im Rahmen der Zweitbereinigung
einer bereits einmBl zuss.!.!linengelegten Flur.

2) Die Schaffung einer zweckmäßigen Zwischenlösung bi,s zur
späteren Durchführung eines Zus~illmenlecungsvGrfahrens.Dies­
falls handelt es sich um l{eine umfR.ssende Neuordnung ,sondern
nur um eine Bereinigung d~r Flur, die weitgehend den ~odernen

"

betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen entspricht. Dadurch
sollen die Nachteile einer mangelheften Agr~_r8truktur der-
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selben durch öffentliche .M~ßn~hmen beseitigt werden. D~ ein
Zusa.mmenlegungsverfehren ~us .Arbeits-, Zeit- und Kosten­
gründen nicht sofort durchgeführt werden kqnn, bleibt die
endgültige Neuordnung der Flur einem späteren Zeitpunkt
vorbehalten.

3) Zur Vorbereitung oder Unterstützung vonM~ßnahmen, die nuf
GrundF!nderer gesetzlicher Bestii llL1ungen der Bodenreform
oder im allgemeinen öffentlichen Interesse getroffen werden.

J

Das Flurbereinigungsverfahr~nstellt .deren Vorst,ufe·-dar
und kann nachteilige Auswirkungen solcher Maßnahmen abschw~n

oder beseitigen, ohne, daß eine Uli~assende Neuordnung.der
ländliche,n Flur erforderlich wird.

D~s VerfRhren ist grundsätzlich dem der ·Zusa3menlegung gleich,
. eine Reihe von Vereinfachungen berücksichtigt jedoch, d:::l.ß das
Flurbereinigungsverfahren hinsi'chtlich' G~biet, Parteif~n und

Planungs~ufga.ben einen engere.n A.ufgo.benkreis zu bewältigen 'hat.
Die Bestimmungen über die Flurbere.lnigungsverträge 1;lnd Flur­
be·reihigungsübereinkoliullen l8.ssen. der Privatiniti~tive ent­
s:prechend~n Raum, erlauben ES jedoch, sieRls Planungselement.e
zu verwerten und die Flurbereinigung durch eine Kombin,':',tion
.entsprechender Verträ.ge und behördlicher Verfügunß~n durchzu­
führen.

Der § 4 d~s Grunderwerbsteuergesetzes 1955, BGBl.Nr. 140, in
der Fassung der Novelle, BGBl.Nr.277/1969, sieht die Befreiung
von der Grunderwerbsteuer beim i:rwerb 0.ltleS Grundstückes un-
mittelbar zur Durchführung einE;r Bodenreformroa.ßnahme, wenn dieser
Zweck durch einen Bescheid der zuständigen AgrFlrbehörde nach­
gewiesen wird, vor.

Da das erwälnte öffentliche Interesse von bodenreforTJlP..torischen
Zielsetzungen getragen ist, scheint es erford{:rlich,' in der die

. '-
bodenrefo'rmatc!lrische I'1aterie regeJ;nden Vorschrift die dem
steuergasetz .entsprechend·en Tatbestände konkr~t zu u.wreißen ..
Diesen Konnex zum Steuerbefreiungstatbest~nd des. § 4 Grunder-
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we~bsteuergesEtz stellt die Bestiffl!!'lung des § 43 her.

Bei der Anwendung des § 45 wird ~u unterscheiden sein zwischen

Verträgen, die für sieh a.llein ohne weitere Zusammenhänge eine der
vorangeführten agrarpolitschen Erfolge bewirken. In diesem Falle
wird die Prüfung der Voraussetzungen des § 43 sich eng an den
Tatbeste.nd anlehnenmüssGn. H8.ndel t es' sich jedoch Ulil Verträge,

die Bestand'teile einer größeren Bere.inigung sirtd, so muß
der hiedurch bewirkte agr~,rstrukturverbesserndeGeS8lJlterfolg

bet.rachtet werden . ..r.Es kann hie'bei ohne weiteres sein, daß einzel:ne

Teile der Vertragskette für sich allein gesehen, keine un­
mittelbare Verbesserung der Agrarstruktur ~arstellen (z.B.

Ringtäusche im eng ve-rbA.uten Raum zur Schaffung von HofsteIlen

oder zur Schaffung von Zuf.ehrtsmöglichkeiten), jedoch zur];r­
reichung des Gese.ulterfoJ-ges unentbehrlich sind.

Wenn bei Straßen- oder Autobahnb8.uten die Flur in unvlirtschaft­

lieher ~J'f€ise zerschnitten wird, kann in manchen Fällender

wirtschaftliche Nachteil de.durch behobenwerden'l da.ß.Grund­
stücke dies- ·und jenseits de.r Strf!ßentrasse im Rahmen eines
FlurbereinigungsvE)rf?hreris ausgetauscht ,oder anders geformt
werden. Im Rahmen eines solchen Verfahrens konnten a.uch vom

Unternehmen im Zuge der Grundeinlösung erworbene, für die Bau­
maßnahmen entbehrliche Grundstücke eingebracht und für die

neue Flureinteilung verwertet werden.

Zu § 46 ~

Diese Best'imiUung wurde aus dem Grundsntzgesetz 1951 'über­
nOIilillen, wobei die die Hauptteilung betreffenden Bestimmungen
8.usgelassen wurden•.

Zu § 47:

Aha. 1: Von alters h~r best~nden auf dem Lande Eigeritu~sge­

meinschBften' an Wald- und Vleidegrunds.tücken, auf deren Rechts­
verhältnisse jecbch die Vorschriften des .ABGB. über die Regelung
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des Miteigentums nicht passen. Diese Gemeinschaften haben
ihren Ursprung in der Gemeinschaft der Dorfgenossen an Wald

. und Weide, wobei die Nu~zung durch die Gemeinschaft geregelt
wurde. Bei der Agrargemeinschaft handelt es sich um keine Per­
sonen-, sondern um eine Sachgemeinschaft, das heißt, daß der
jeweilige Eigentümer eines bestimmten Grundstückes n~t~ungs­

berechtigt wird und die Anteile am agrargemeinschaftlichen Be­
sitz mit der Stammsitzliegenschaft verbunden sind. Die persön­
lichen Nutzungsrechte (walzende Anteilsrechte) stellen Aus­
nahmen··dar, die durch Teilung, Veräußerung usw. der Stamms~tz~

liegenschaften entstanden sind.

Aba. 2 und 3: Obwohl die Agrargemeinschaften Selbstverwaltungs­
körper darstellen, sollen ihre Satzungen im Interesse der Ein­
heitlichkeit der Verwaltung der Agrargemeinschaften von Amts
wegen erlassen werden.

Abs. 4: Nach altem Herkommen gibt es im Burgenland zum Unter-
. .

schied von den anderen Bundesländern nur körperschaftlich
organ·~s.ierte Agrargemeinschaften, weshalb das Eigentum mit Aus­
nahme' d.es Gemeindegutes nur den Agrargemeinschaften zusteht.·

Abs. 5: Hier wurde zum Ausdruck gebracht, daß Agrargemeinschaf­
ten bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen euch neu begründet
werden können.

Zu § 48:
..,

Satzungen sind die für jede juristische Person unerläßliche
O~~~isatio~snorm, ohne die eine Tätigkeit derselben nicht
möglich ist. Die Statuten regeln die Rechte und Pflichten der
Mitglieder der Agrargemeinschaft untereinander und zur Agrar­
gemeinschaft, sie setzen die Gemeinschaftsorgane und deren
Bestellung fest •. Siewerd~n zwar. von der Agrarbehörde von
Amts wegen erlassen(§ 47 Abs: 2), können 'aber von der Agrar­
ge~einschaft, wenn ihre Anpassung an besonder~ Gegebenhei~en

notwendig is't, mi t Genehmigung der Agrarbehörde abgeändert.
\

werden (§§~49 Abs. 7'und 53 Abs. 5 lit.a).
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Zu § 49i..

Zum Unterschied vom'geltenden Gesetz' werden. die Organisation
der Agrargemeinschaften, die Wahl und der Wirkungsbereich der
Organe, die Beschlußfassung und die Kundmachung der Beschlüsse

'im Gesetz festgelegt 0 Die Regelung stimmt weitgehend mit der
in den jetzigen Satzungen getroffenen Regelung übereino

~ 4: Zum Unterschied von der, bisherigen gesetzlichen Rege­
lung kann eine Anzahl von Mitgliedern, die eine bestimmte An­
zahl von Anteilen inne hat, unter Bekanntgabe we~igsteris eines
Tagesordnungspunktes die Einberufung der Vollversammlung ver~

langen 0 Das ~timmrecht nach Anteilen entspricht dem Wesen einer
Sachgemeinschafto

Abso 5: Da einer Agrargemeinschaft kein eigenes Publikations­
organ zugemutet werden kann, wird in dem Entwurf bestimmt, daß
die Einberufung zu den Sitzungen der Vollvers~lung durch An­
schlag an der Amtstafel der Gemeinde zu erfolgen hato Da er­
fahrungsgemäß solche Anschläge an den Amtstafeln von der ~e­

völkerung wenig beachtet werden, 'soll die Einberufung auch'durch
Trorrunelschlag, durch, Anschlag in Gasthäusern od~r ronst wie'
ortsüblich kundgemacht werdeno Eine schriftliche Einladung' zu
den Sitzungen ist im Hinblick a~f di,e meist große Zahl der
Mitglieder der Agrargemein~c,haftenund auf das Fehlen einer
büromäßigen Einrichtung der Agrargemeinschaften nicht durch~

führbaro

Abso8.:.. Dadurch soll die Möglichkeit geschaffen \-,erden, sich
über die Beschlüsse zu informieren und gegebenenfalls die Auf­
sichtsbehörde auf Gesetz- und Satzungswidrigkeiten aufmerk­
sam zu macheno Das Antragsrecht· auf Aufhebung eines Beschlusses
soll jedoch nicht den Mitgliedern zustehen, die ftir den Be­
schluß gestimmt haben, sondern nur der überstimmten Minderheito
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Zu § 50 :
"

Der Ausschuß ist das den Obmann beratende Organ der Agrarge­
meinschaft 0 Er. hat eine Restkompetenz : er ist zur Beschlußfassung
in den Bereichen berufen, die sich weder die Vollversammlung
vorbehalten hat noch der Obmann entscheiden kann oder willo Da
die Bereiche, 'überdie die Vollversainmlung beschließen kann,
beispielsweise aufgezählt sind, kann sie sich'Angelegenheiten,
die nicht aufgezäh~t sind, zur-Beschlußfassurig vorbehalteno
Der Obmann und sein Stellvertreter sind in die Zahl der Aus-. . ".

schußmitglieder einzurechnen (§ 49 Abso 2litoa.; "die Wahl des
Obmannes, Obmannstel+vertreters und der übrigen Mitglieder des
Verwaltungsausschussesrt)0

Zu § 51:

'Die nähere Regelung, wie die "geheime Wahl durchzuführen ist,
bleibt den Satzungen vorbehalteno Da in vielen Fä.llen die Frage,

. - I

wer Obmann werden soll, schon vor der Sitzung geklärt sein
wird, wurde die Möglicbkeit einer "lahl durch Zuruf eingeräumt 0

"

Zu§ 52:

Da die Organschaft bei einer Körperschaft öffentlichen
Rechtes a~s eine Vertrauensstellung anzusehen ist, soll ~~ch

~i~se Besti~ung gesorgt werden, daß nur einwandfreie-Personen
eine solche Stellung einnehmen könneno

Zu § 53:

Diese Bestimmung ~egelt die Aufsicht und ihre Mittel ,sowie die
M~nahmen bei Säumnis der Organe der AgrargemeiI!schafto Durch
die Neuformulierung wird klargestellt, daß die Agrarbehörde

>gesetz- und satzungswidrige Besohlüsse aufzuheben hato Obwohl
I ,

" \ siqh die Aufsicht der Agrarbehörde über die gesa-rnte Tätigkeit
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der Agrargemeinschaft bezieht, hat sie dem Grundsatz der Selbst­
verwaltung Rechnung zu trageno Daher ist mit Ausnahme bei den
genehmigllngspflichtigen Beschlüssen nur zu prüfen, ob die
Selqstver\'lTaltungskörper ihre~ Wirkungsbereich und die bestehenden
Vorschriften einhalteno Damit soll einerseits die Selbstver­
waltungim Rahmender' Gesetze gewährleistet, andererseits die
Erfüllung der gesetz~ und satzungsgemäßen Aufgaben .und Pflichten
d<?r Ag~argemeinschaft gesichert werdeno Das ,Aufsichtsrecht
kann von Amts wegen oder über Antrag wahrgenommen werdeno

Abso 2: Da die Aufsicht nur dann effektiv 'sein kann, wenn die
Aufsichtsbehörde über_die Vorgänge im' zu beaufsichtigenden
Selbstverwaltungskörper informiert ist, normiert dieser Absatz
die Auskunftspflicht der Agrargemeinschaft und zählt demonstra­
tiv die Aufsichtsmlttel der Agrarbehörde auf 0

Ahs o. 2":. Die Agrarb,ehörde ist zur Schlichtung von Streitig- '
keiten im Rahmen der Agrargemeinschaft berufeno Auch Streitig~

keiten, die sich aUß d.er Wahl der Gemeinschaftsorgane ergeben,
sind Streitigkeiten aus dem Gemeinschaftsverhältniso Es können
daher au~h Streitigkeiten.über das Wahlrecht und den'Wahlvor­
gang der Aufstehtsbehörde unterbreitet werdeno

Abs·o 4: Abs 0 4 zeigt die. Maßnahme der Aufsichtsbehörde bei
Säumnis der Agrargemeinschaft oder.ihrer Organe aufo

Abso 5: Der Gesatzgeber behält in diesem Absatz der Agrar­
behörde das wirksamste Mittel der Aufsicht, die Genehmigung,
für besonders wichtige Angelegenheiten der Gemeinschaft voro

Abso 7: In dieser Bestimmung werden der Aufsichtsbehörde im
Interesse der Selbstverwaltung die Grenzen gesetzt,nach

.welchen Gesichtspunkten sie den genehmigungspflichtigen Akt zu
I

prüfen hat'o Aus dem ltlesen der Genehmigung.folgj;, daß ein Beschluß
erst mit seine~ Genehmigung rechtswirksam wirao
Abs 0 8:

J~istische Personen sind nur durch ihre Organe handlungsfähigo
Die Spruchpraxis des Verwaltungsgerichtshofes in Jagdange­
legenheitengeht aber dahin, d~ nicht nur ,der Jagdausschuß
als Organ der Jagdgenossenschaft berechtigt ist, aufsichtsbe-
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hördliche Akte zu bekämpfen, sondern auch jedes einzelne Mit­
glied der Jagdgenossenschaft kra~ rechtlichen Interesses an einer
möglichst günstigen Ver\oJertune; der Jagdo Eine Anwednungdieser
Rechtssprechung auf die Agrargemeinschaften würde ergeben, daß
sämtliche ~litglieder der Agrargemeinschaften kraft i.b.rer Partei­
stell~g die im Genehmigungsverfa~en ergehenden Bes~heid~ zuge-

. stel'lt" "bekommen müßteno Da dies bei de~ großen Anzahl d~r'Mit­
glieder der einzelnen Urbarialgemeinden verwaltungsökonomisch,
untragbar wäre, wird bestimmt, d~ nur der Agrargemeinschaft ein
Rechtsanspruch auf Erteilung einer Genehmigung zukommt (selbst­
verständlich nur, wenn die Voraussetzungen für eine Genehmigung
vorliegen) und nur diese kr~ft rechtlichen Interesses am Genehmi­
gungsverfahren.beteiligt sind)o

Abso 9:
Nurgene~igungspflichtigeBeschlüsse sind allgemein vorzul~geno

\tlenn aber. die Aufsichtsbehörde auf Grund einer Anzeige nach § 49
Abso 8 oder sonstwie von einem nicht genehmigungspflichtigen Be­
schluß Kenntnis erlangt, der gegen gesetzliche Bestimmungen oder
gegen die Satzungen verstößt, wird sie den Beschluß mitsamt den
Unterlagen (Abso 2) anfordern und a~hebeno Im Interesse der Recht~

sicherheit in der Agrargemeinschaft s~ll die Aufhebung nur inner­
halb ·drei f1onate' vom, Zeitpunkt der Auflage an möglich seino

Zu § 55:.............~ ....
Diese Gesetzesstelle stellt eine Sonderbestimmung 'zu §'53 Abs06
dar, die sich aus der ''''ichtigkeit diesel:' Maßnahmen für die
Agrargemeinschaft ergibt 0,

Zu § 56= , .

Dal? Anteilsrecht an einer Agrargemeinschaft kann durch ver­
·sc~iedene ,Maßnahmen eines Mitgliedes betroffen werden: das mit
einer St~~sitzliegenschaftverbundene Anteilsrecht an einer
,Agrargemeinschaft kann. von der Liegenschaft abgesondert werden, ein
nicht gebundener, ~teil kann veräußert werden, di'e Stammsitzliegen­
schaft selbst und damit das verbunde Anteilsrecht können übertragen
werdeno Da diese Verfügungen schädliche Rückwirkungen auf die
Geme~nschaft haben können, darf der Berechtigte nicht frei ver­
fügen, sondern er ist bei seiner Verfügung von der Genehmigung der
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Behprde abhängig. Dticse·· hat 2US den in _;~,bS'. 3 angefÜhrten
Gründen d-iß! IV.:e~!.:ügung über das .Anteilsrecht zu veri;reigern.

Zu § 57 :

Durch diese BestiulIilung wird der Gemeinscheft eine Einflußnahme
darüber, wer Mitglied der Agrargerae insehe ft werden soll,
eingeräumt.

, Zu § 58

. Diese Bestimmung entspricht delJ § 43 FLG. 1951.

EU § 60 ~

Im Burgenland fehlt für die Vornahme von Hnuptteilungen die
historische Grundlege. Es sind daher n~r Spezialteilungen im
Sinne des Fluryerfassungsgrundsatzgesetzes 1951 denkbar. Bei
der unter'lit.,c Angeführten Aufteilung eines Teiles der agrFlr­
gemeinschaftlichen Grundstücke auf einzelne Mitglieder unter
Aufrechterhaltung'der Gemeinschaft ist pn den Fall gedacht 9 daß
einzelne Mi tglieder 1eile von agrargemeinschaftliche Grundstücke

,insSondereigentum ~bertragen be~omnen, .0ber nicht AUS der
Agra~gem~inschaft ausscheiden, da sie noch weitf~0 Anteilsrechte
besItzen.

Zu § 61 :

Die früheren agrargelneinschaftlichen Weideflächen sind zum
größten Teil bereits in ßinzeleigentum übergegflngen und ·in
Ackerland pmgewp.nde 1 t wor~en. Da Teilungen gber keine swegs ir;rrner
die günstigsten agrarischen Maßnahmen darstellen; ·vor allem
bei Waldflächen, ,;i1t es, c1urch genaue Prüfung der ~Tirtsch8.ft­

lichen Vorausetzungen für Teilungen den Gemeinschaftsbesitz
~omöglich zu erhalten.
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Zu ~ 62 :

Dem einzelnen Mitglied der Agrargerneinsöhaft" steht zum Unter­
schied von der Regelung des Miteigentumes im ABGB kein· ollecht
auf Auseinandersetzung des Gemeinschaftsbesitzes 'zu. Zur.
Erschwerung der Einzelteilung ist daher, wie schon bisher, €in',
Antrag von zwei Drittel der Anteile der'Mitgli~der erforderlich.
Um vor allem ~ie Sonde~teilung zu erschwere~ wurde vorgesehen,
daß zwei Dritt~l. der yerbleibe~den Mitglieder der Sonderteilung
zustimmen müssen.

Zu § 66 :

Die UDschr~ibung des Teilungsgebietes wurde der Bestiuuüung des
§ 2 angepaßt.

Zu § 67 : .

Obwohl das hitgliederverzeichnis der .Agrargemeinschaft"in
"

dem auch die Anteilsrechteersichtli ·~h sind -, . eine'n .Anhahg für die
Satzungenbildet (§ 83 11t. c), hat 'die Erfahrung ge zeigt, daß

diese Verzeichnisse oft n,icht den letzten, Stand ;:l,ufweisen, der
,-

für die Durchführung der Teilung, vor allem zur Bestimmung
der AQfi~dungsansprüche, erforderlich ist. E~ ist daher der, Be­
hö'rde 8:ufg~tragen, diesen letzten Stand zu "Gr~litteln. ';An di~

1;rste1.1ung des Verzeichnisses s'chließt sich 6,in Ediktalverf~.hren,. .
in deJl die PRrteien aufgefordert werden, im Verzeichnis nicht
enthaltene Ansprüche bei sonstigem Ve~lust dieses Anspruches'
bei der Agrarbehörde geltend zu machen. Es ist pllerdingsim
Hinblick Auf die Spruohprexis des Verwaltungsgerichteshofes
zu §,' 42 AVG. "'950 fraglich, ob für Parteien, clenen eine Ver­
ständigung ~ber die .Aufle.ge des Verzeichnisses nicht, zugegangen
ist, die PrEklusionsfolgen auch tatsächlich eintreten.
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Zu § 69 :

Die Pa.rteien haben grundsätzlich Anspruch auf .R.eaLibfindung,
sie können ~ber über ihr Verlangen quch in Geld abgelöst

werden (Abs. 3).

Zu § 73...l.

Diese Bestimmung wurde dew § 25 (Zus8l.i1menlegungsp;1.!?tn) angepaßt.

Die BestimLlungen der §§ 75 bis 78$tinuilen nit ~el;l Bestimmungen

der §§ 24 bis 27 des FlurverfassunGsgrundsatzgesetzes 1951 übGr-
. ein.

Zu § 79 :

Ebenso wie bei der Zusarlllnenlegung kann die Behörde schon vor
Re,chtskraft des Teilungsplanes die .Abfindungsgrundstücke vor­
läufig übergeben. Die BestiLhuungen des § 26 betreffend die
Voraussetzungen der vorläufigen'Übergabe, des' vorläufigen
Eigentumserwerbes usw. gelten f',uch hi.er.

Zu §. 80

Die Regelung ist .41s agr3rische rvIaßnahrae im Durchschnitt höher
zu wertenqls die Teilung, narJentlich ,soweit es sich Um \iTald
handelt. Im Burgenl·~nd sind seit Bestehen des Flurverfassungs­
landeegesetzes berei ts in fa.st alJ en UrbR.rialgemeinden Regelungs­

verfA.hren durchgeführt worden.

Zu § 81 :

Der Hauptgrund für Regelungsverfahren, wie er in anderen
'Bundesländern besteht, näulich die ungeregelten oder die der Er­
tragsfähigkeit nicht angepaßten Nutzungen, besteht im Burgen­
land nicht, da hier seit eh und je die Zahl der Anteile fest­
gelegt und bei den StniJllnsitzliegenschaften im Grundbuch er­
sichtlich ist. Es muß also nicht erst der Umfnng. des Anteils­
rechtes ermittelt werden. Während die Einleitung eines Regelunes­
ver:rah2ens von Amts wegen von wirtschpftlichen Voraussetzungen

- 46 -

Zu § 69 :

Die Pa.rteien haben grundsätzlich Anspruch auf .R.eaLibfindung,
sie können ~ber über ihr Verlangen quch in Geld abgelöst

werden (Abs. 3).

Zu § 73...l.

Diese Bestimmung wurde dew § 25 (Zus8l.i1menlegungsp;1.!?tn) angepaßt.

Die BestimLlungen der §§ 75 bis 78$tinuilen nit ~el;l Bestimmungen

der §§ 24 bis 27 des FlurverfassunGsgrundsatzgesetzes 1951 übGr-
. ein.

Zu § 79 :

Ebenso wie bei der Zusarlllnenlegung kann die Behörde schon vor
Re,chtskraft des Teilungsplanes die .Abfindungsgrundstücke vor­
läufig übergeben. Die BestiLhuungen des § 26 betreffend die
Voraussetzungen der vorläufigen'Übergabe, des' vorläufigen
Eigentumserwerbes usw. gelten f',uch hi.er.

Zu §. 80

Die Regelung ist .41s agr3rische rvIaßnahrae im Durchschnitt höher
zu wertenqls die Teilung, narJentlich ,soweit es sich Um \iTald
handelt. Im Burgenl·~nd sind seit Bestehen des Flurverfassungs­
landeegesetzes berei ts in fa.st alJ en UrbR.rialgemeinden Regelungs­

verfA.hren durchgeführt worden.

Zu § 81 :

Der Hauptgrund für Regelungsverfahren, wie er in anderen
'Bundesländern besteht, näulich die ungeregelten oder die der Er­
tragsfähigkeit nicht angepaßten Nutzungen, besteht im Burgen­
land nicht, da hier seit eh und je die Zahl der Anteile fest­
gelegt und bei den StniJllnsitzliegenschaften im Grundbuch er­
sichtlich ist. Es muß also nicht erst der Umfnng. des Anteils­
rechtes ermittelt werden. Während die Einleitung eines Regelunes­
ver:rah2ens von Amts wegen von wirtschpftlichen Voraussetzungen



- 47 -

abhängt, genügt für die Einleitung eines Regelungsverfahrens
auf Antr~g, daß sich mindestens ein ,Viertel der Stimmen für
die Einleitung erklärt.

Zu § 83

Für den Gang des Ermittlungsverfahrens sind im wesentlichen die
BeS,timmungen über das Teilungsve'rfahren anzuwenden. Zum Unter­
schi~d' von Te ilungsverfahren , wo bei der Behörde schon ~in

Verzeichnis der Parteien und Anteile, wenn auch ein unvoll-
, ,- ". . . ;.' . ,.

stän~iges, aufliegt, muß, bei Einleitung des Regelungsverfahrens
eine '''~olche Liste erst erstellt werden, ~nd zwar von de~ Agrar-
·gem~ins~haft. Nach Überprüf~g und Richtigstellu~g des Ver­
zeichriisses wird ~in Ediktalverfahren, wie im § 67 ~bs. 2 ab­
geführt. Zur. Vereinfachung wurden die Ve~ständigungübe~ die
Auflage des Verzeichnisses und der Einleitungsbescheid vereinigt.

Zu § 85:

Zur Zeit werden im Burgenland die Waldwirtschaftspläne auf
Grund des § 79 Abs. 1 FLG 1950 in Verbindung mit den Bestimmun­
gen des XIX. Ungarischen Gesetzesartikels von der Forstbehörde

. ,

'e'ratellt. Da die Erstellung von Wirtsch'aftsplänen der Agrar-
gemeinschaften unter den Kompetenztat~es~and "Bodenreform"
fällt, wurde nach dem v~rliegenden Entwurf die' Agrarbehörde
mit der Abfassung der Waldwirtschaftspläne betraut.

Zu § 86:

Da die Hutweiden im Burgenland bereits'fast ganz verschwunden
\

sind, ist die hiergetroffene Regelung nur 'von untergeordneter
BedEnitung." Ein Weidewirtschaftsplan -nach geltendem Gesetz
wurde'bis jetzt'noch nie erl~ssen.
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Zu § 88 ~

Diese Bestiillilung entspricht im wesentlichen deQ § 89 des FLG 1950.
Im 1. und 5. l!bsatz ··.\Turde der bisherige Text insoweit ergänzt,

als sich die Zuständigkei t der .Agr!?rbehörden auch p..uf Flurbe­

reinigungsverfahren erstreckt. Im-Absatz 4 wurde in lit. c

fest~eegt, das auch Angelegenheiten der Lp,ndesve~teidigung

aus der Zuständigkei t der AgrB.rbehörden r~usgenoIilli1en sind. Ob-

. wohl in dieser lt. bereits eine AusnahmebestilUillung für öffent-.

li'che StrAßen und V1ege festgelegt ist, vv'urde in der 1it. d

ausdrücklich ausgesprochen, daß die Verw?.l tung der Gem6inde­

s.traßen und-we.ge von der Zuständigkeit der Agrarbehörden aus­

genou.liI!en ist. Da aber gerpde die N.eugestaltung der im ZusamlIlen-
. .

1egungegebiet gelegenen Straßen und "t;'Jege das Herzstück jeder

KOll1Iilassierung garstBJ.lt, 1:lird die Agre.rbehörde erst dann in
. .

der Lage sein, die KOIilill?.ssierungzügig durchzuführen, wenn ihr

durch Verordnung der Lendesregierung gemäß § 51 Abs. 4 der

Gemeindeordnung für die Dauer der Zusammenlegung die Zuständig­

keit in diesen Angelegenheiten übertragen. wird.

Zu § 89 ~~

Da in einer Agrargemeinschaft. fortla.ufend wie bei jeder Orga.ni-. .
sation .P~obleüle auftreten, muß die Agrarbehörde auch 8..ußerhalb

,
einer konkreten agrarischen Opers.ti.in als l\ufsich,tsbehörde
zur Entscheidung von StreitigkeitGn berufen sein.

Diese Bestimmung deckt sich 'mi t § 91 de s FLG 1950.

Zu § 90 ~

Gem. Art. 118 Abs. 2~ 2. Satz der B.-VG. 7 Novelle 1962 haben die.

Gesetze alle .in ~eneigen8n 1flir~gsbereich der Geilleinde

fallenden .Angelegenheiten e'usdr:4cklich2..1s solche zu bezeichnen.

Es sind dies die Zuständigkeiten der Gemeinde in Bauangelegen­

heiten, bei der Verwaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

der Gem€inde, aberpuch Rechte der Teilnahme und Rechte der

Anhörung.

/
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Zu § 91:

§ 91 bestimmt, welche Personen bei agrnrischen Verfahren Pnr­
teistellung haben. Damit ist die Frage, ob eine bestimmte
-Person als 'Partei anzusehen ist, nach dieser Bestimmung und
nach § 8 AVG zu beurteilen.' Neben der detaillierten Auf­
zählung in den Abs. 1 und 2 gewährt Aba. 3 auch allen Personen
eine Parteisteilung, insoweit ihnen in diesetn Gesetz Rechte'
'eingeräumt oder Pflichten auferlegt werden. Dazu gehören
Personen, denen bücherliehe Rechte an .Altgrundstücken zustehen,
weiters die Eigentümer von nichtland- und forstwirtschaft­
lichen Grundstücken, wenn sie im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. b
in-Anspruch genommen werden und gern. § 17 (5) die Bergbaube­
rechtigten (Nutzungsberechtigten).

Zu'§ 92:

Dadurch, daß andere, sonst erf9rderliche Genehmigungen bei
Abgabe von Erklärungen, bei Schließung von Vergleichen usw.
nicht mehr erforderlich sind, wenn sie vor der Agrarbehörde
abgegeben bzw. von der Agrarbehöxde genehmigt worden sind,
wurde das Verfahren wesentlich vereinfacht. Es ist Aufgabe.
der Agrarbehörde, kraft ihrer Generalkompetenz n~ch de~

einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen, ob
eine Erklärung u.dgl. zur Kenntnis genommen oder ein Vergleich
gen~hmigt werden kann. Die Agrarbehörde d~rf einem Widerruf
nur dann zustimmen, wenn auf Grund der Erklärung oder·des Ver-

.gleiches nicht schon wirtschaftliche Maßnahmen gesetzt wurden
, .

oder Rechtshandlungen ergangen sind, ansonsten ist die Zu-
stimmung zu versagen.

Zu § 93: '

Eine der schwierigsten Aufgaben des Operationsleiters ist
die Festsetzung der ~bfindungsgrundstücke, d-.h: die Zuteilung
der neuen Grundstücke an die einzelnen Pa:ttbien·. Die Agrar-'
behörde hat dabei die Wünsche der Parteien entgegenzunehmen
und nach Möglichkei t zu berUcksi'chtigen. Im Zweifel wird jenen

'Wünschen vorzugsweise Rechnung zu-tragen sein, deren Erfüllung
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.gleiches nicht schon wirtschaftliche Maßnahmen gesetzt wurden
, .

oder Rechtshandlungen ergangen sind, ansonsten ist die Zu-
stimmung zu versagen.

Zu § 93: '
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behörde hat dabei die Wünsche der Parteien entgegenzunehmen
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'Wünschen vorzugsweise Rechnung zu-tragen sein, deren Erfüllung
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von überwiegender Wichtigkei t. für die Ziele des Verfahren's ist.

Da naturgemäß nicht alle Wünsche erfüllt werden können, snll

'den Parteien kein Re'chtsanspruch auf eine be,stimmte Abfindung

gewährt werden.

Zu § 94:

\

E'ine Neuve'rmessung im ~uge eines Agrarve'rfahrens s'oll ,nur .durch-

gefüh~t werden,wenn die vorhandenen Unterlagen nicht auSrei­

chen" um als Verfahrensgrundlage zu dienen. Nach bbs. 2 wird

jedoch jeweils zu erwägen sein, ob eine Richtigstellung der

vOl!handenenUnterlagen wirtschaftl'icher ist als ihre; neue An­

leg\.Ulg. Abs. 3 bestimmt, daß dem Verfahren auqh PläJ?e.. ,U'SW. ·zu­

grUnde gelegt werden könne~,. die 'von befugten Personen un(i

Unternehmungen ausgeführt.wurden, das heißt, daß nicht nur

Unterlagen von Ziviltechniker~.,..~~ndern auch einschlägiger

gewerblicher Betriebe, z.B. von Baumeistern, verwendet werden

dürfen. l~bs. 3 gilt nicht nur für Neuvermessungen, sondern ,für

al~e Verfnhren der llgrarb.ehörde.

Zu § 95 :.

Die Agrarbehörde muß nach Einlei tung des Verfahrens wissen f we'r

jeweils Partei ist; nach ,der :vorläufigen Übergabe ilIL Zus,ammen­

legungs-, Flurbereinigungs- und Teilungsverfahrenüberdies ,- daß

nicht bUcherliphe Li~genscha~ten, die in' der' Natur in dieser

Form @:~r nicht '~ehr existieren, übertre..gen werden., Das Grund­

bu~hsgericht ist dah~r ver~flichtet, sämtliche Grundbuchsge-
.# , •

suche der Agrarbehörde vorzulegen, d ami t diese di~ M~glic~keit

der Überprüfung des Grundverkehrs duhingehen4hat, ob die be:'
. .

gehrte bücherliche Eintragung mit dem Verfahren vereinbar ist.

Durch Abs. 1 ~erden die nach den Bestimmungen des Berggesetzes
vorzune~endenEintragungen nicht gehemmt werden, da beispiels­

weise die KennzeiClmlUlg der von Oberfl-ächeneinwirlrungen er­

faßten Grundstjiclce ;im Grundbuch zweifellos i,m Interesse der'

Grundeigentüm~r und der Allgemeinhe~t gelegen ist.

Diese Bestimmungentsp'richt ,:dem §1 02' des FLG" ·1950.\
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Zu §§ 97 und 98 ~

Diese Bestimmungen dienen der Überprüfung durch die Agrarbe­
hörde , ob der begehrte G~undverkehr lui t den Zielen des Ver­
fahrens vereinbar ist. Die AlliJerkung der Einleitung des Ver­
fahrens bei den betreffenden Grundbuchseinlagen hat zur Folge?
daß jedermRnn die Ergebnisse des Verfahrens gegen sich gelten
lassen muß. Hat jeliland zum Beispiel eine LiegenschAft erworben?
die de@ Veräußerer gGill. § 26 cuflösend bedingt ins Eigentum über­
tragen worden w!::l,r, und wird dieses Grundstück im weiteren Ver­
lauf'dieses VerfAhrens ganz oder zum Teil einer 8nderen Person
zugesprochen,' so hat der Übernehmer das Grundstück abzutreten
und' muß mit einer anderen ~bfindung vorlieb nehmen.

Im Abs. 3 des § 98 ist geregelt, dRß den Vertragspartnern
innerhqlb von 30 Tagen nach Zustellung des Bescheides, mit dem
d.ie Unvereinbarkei t einer Eintragung r.li t einem Verfahrensziel
nusgesprochen worden ist, e~n Rücktrittsrecht von Vertrag zu­
steht: Nach § 27 Abs. 2 tritt bei einem Kaufvertrag das Ab­
findungsgrundstück an 0telle des ~lten Grundstückes~ der Käufer
könnte d~durch einen Anspruch auf ein Grundstück bekoLlWen, 8uf
des er keinen "iert legt, auel! der Verkäufer könnte kein
Interesse mehr haben, das Abfindungsgrundstück zu verkaufen.
Um die allenfalls unge~rollten Folgen des Vertr~ges abzuwenden,
soli den Vertragsp8rtnern ein Rücktrittsrecht zustehen .

.ZU § 100 ~

Die .Absätze 1 - 3 stilllEien ~1i t delil § 106 FLG 1950 übereln.
Nach .Abs. 4 kann die .Agrarbehörde in dem Fall, daß eine
vorzeitige Übernahme stattgefunden hat, bereits vor Rechts­
kraft des Zuse,l:illlenlegungs- oder Flurbere"inigungspl::J.nes die
vorzei tige 'Grundbuchsberichtigung verAnlassen. Dadurch, daß,

gem. Abs. 6 die Einleitung des VerfRhrens bis zur Mitteilung
des Eintrittes der Recp.tskraft des ~us'aL1menlegungs- oder Flur­
bereinigungsverfahrens im Grundbuch ersichtlich bleibt, muß
trotz der vorgenoBmenen Richtigstellung des Grundbuches
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gem. ~ 97 Abs. 1 jedermann bis zum Abschluß deß,Verfahrens

eintretende Änderung~n (Abs. 5) 'gegen sich gelten IRssen. ,

Zu ~ 101 :

Jede Verordnung bedarf' zu ihrer Rechtswirks8lilkeit ihrer Kund­

mach~ng. Die Rechtswirksamkeit einBr Verordnung nach Abs. 1
beginnt entweder n~ch Ablauf des Tages 9 an deI:! dRS' betreffende

Landes8iiltsbl,e.tt herqusgegeben und, verseflde.t wir? 9 oder nn einem
in der Vero:r;dnl:lng entha.l tenen späteren Termin. Die. Agrarbe­

hördewird den zur 'Verlautbarung besti~:.mllten Verorgnungstext

selbstverständlich puch d6mGrundbuchsgericht zustell~n, das

Gericht darf 8ber daraufhin nicht gleich die Löschung der Ein­

leitung des Verfah~ens vornehmen, eShTuß 9 wenn inder Verordnung

nicht sowi'eso ein späterer :ifirksamkeitstermin gesetzt ist, die
~

Verlautbarung im Landesamtsblatt abwo.rten 9 da damit erst die
Rechtswirksall~eit der Verordnung beginnt.

, ,

Im Abs. 2 ist unter rynderem Ruch die Verlautbarung der Rechts­
kraft d~r Bescheide über die Einleitung und den Abschluß der
übrigen .Agrarverfahren im Landesaliltsblatt angeordnet. Da diese

VerlB~u.tbarung~nmit der Re chtswirksamke i t der Einleitung und

des Abschlusses der Verfahren nichts zu tun haben!) braucht das

Grundbuchsgericht für die VornehEle der entsprechenden Eintragun-_

gen nicht ~ie Verlautbr:t:run'g iHl LandesRru.tsbl~~t a.bzuwarten.

Zu ~ 103 ~~

Die für die Durchführung von Agrarverf8hren erforderlichen
, .

Mittel w7rden ZUill Teil von der öffentlichen Hand geW&lrt,zum
Teil müssen sie von den P~rteien selbst ~ufgebrac~t werden.
Die LanL"' esgesetzgebung ist, bei der Regelung er Kostenfr?ge a.n
di~ ~estimrnungen des § 8 Agrarverfahrensgesebres 1.1n?c}es,.. ~rund­
satzgesetzes gebunden. Das AgrA.rverf:?\hrensgesetz t:ührt .im

§ 8 Abs. 1 .on, welche Leistungen von den Part.~i~l1: ,ZlJ· 'er~ringen

sind. Nach Abs. 3 dieser G<?setzesstelle ist 'die'Landesgesetz­

gebu~g ,zu einer selbständigen Regelung bezüg~ich der ~osten der
. .

Vermarkung und der ge11einsalJen Anlegen und Geldf-'usgleichungen
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berufen. N~ch § 4 Abs. 6 der Flurverfassungsnovelle 1967,
BGBl.Nr.78,sind gemeinsame Anlngen solche .Anl~gen, die zur
zwecbnäßigen Erschließ~ng und newirtsch~ftung der Grundstücke
notwendig sind oder sonst die Ziele der Zusammenlegung fördern
und einer Mehrheit von Parteien dienen. Aus dieser Begriffs­
bestimmung ist zu ersehen, daß unter H gemeinsamen Anlagen ii e..uch
die i'gemeinsAmen f'laßnahmen il des vorliegenden Entwurfes zu ver­
stehen sind. Der Landesgesetzgeber ist daher auch zur Kosten­
regelung über die Be1.ieinsaruen Maßnnhmen berufen. Der Ausdruck
"Geldnusgleichungen ii des Agrarverfahrensgesetzes 1950 ist nHch
hiesiger .Ansicht i111 Sinne von ilGeldaufwendungen li des § 8 Abs.1
der Flurverfassungsnovelle 1967 zu verstehen. DanAch sind von
der ZusRlumenlegungsgerueinschaft (Flurbereinigungsgemeinsch~ft,

Agrargellleinschaft) zu leisten und p.uf die Parteien umzulegen'
die Kosten der Gelda.bfinduneen (§ 20 .Abs. 2), Geldentschädigungen
(§ 20 Abs.)) und die Gelda.usgleichungen im engeren Sinn
(§ 21 Abs.3).

·Zu § 104 :

Diese BestiwJung ~nthält den 3chlüssel für die Aufteilung der
Kosten. Sie ist :auf dem Grundgedanken .9.ufgebaut, daß der 11D.ßsta.b
für die Aufbringung der Kosten nAch dem Verhältnis des zu
erla.ngenden Vorteiles festzusetzen ist. Die wesentlichsten
Kosten bilden in der ~egel die Kosten der gemeinsamen Maßnahmen
und .AnlA.gen. Wenn einzelnen Parteien durch die gemeinsamen
Anlagen kein oder ein nur geringer Vorteil erwächst, sind sie
nach § 17 Abs. 2 ganz oder teilweise von der Grundaufbringung
hiefür zu befreien, andererseits können EigentÜLler von deIn Ver­
fahren nicht unterzogenen Grundstücken, die aus den geilleins~men

M?ßnhrlen und Anlagen einen Vorteil ziehen, zu einem ihrem Vor­
teil entsprechenden Beitrag herangezogen werden.
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Zu § 106

Die Zuständigkeit der Agrarbehörde zur Durohführung von Straf­
aJ;fitsh~Ji.dlU1lgenwegenÜbertretungder Vorschriften des Flur­

ve~fa~~ung~lA.ndesge$et~esschließtnach.Abs. 1 nicht·~us, daß
.-ne1?en .derVerwaltungsstrafe auch eine gerichtliche Stra·fe ver­
hängt ·"lird., wenndur'Ch. ein unddieselb.e Tf'~t überdie.s.ein :ge­
richtTi~h strafbarer Tatbestpnd gesetzt wird. (IdealkonkUrrenz) .

. .
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